
4 8 . S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

VI. Periode — 8. Juli 1969 

I n h a l t : 
P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt sind die Abgeordneten Buchber-
ger, Prof. Dr. Eichtinger, Prof. Hartwig, Vinzenz 
Lackner, Dr. Klauser, Zagler und Landesrat Se
bastian. 

F r a g e s t u n d e : 
Anfrage Nr. 277 des Abg. Maunz an Landes

hauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dr. Koren, 
betreffend die finanzielle Unterstützung für 
einen Schulautobus. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann-
Stellvertreter Dr. Koren (2033). 

Anfrage Nr. 285 des Abg. Gerhard Heidinger 
an Landeshauptmannstellvertreter Dr. Koren, 
betreffend Errichtung einer höheren Schule für 
elektronische Datenverarbeitung in Vorau. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann
stellvertreter Dr. Koren (2033). 

Anfrage Nr. 286 des Abg. Wuganigg an Lan
deshauptmannstellvertreter Dr. Koren, betreffend 
den Bau eines Volksschulgebäudes in Peesen. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann
stellvertreter Dr. Koren (2034). 

Zusatzfrage: Abg. Wuganigg (2034). 
Beantwortung der Zusatzfrage: Landeshaupt

mannstellvertreter Dr. Koren (2034). 

Anfrage Nr. 274 des Abg. Burger an Landes
hauptmann Krainer, betreffend die Wiederauf
bringung einer Schwarzdecke für die Zelten
schlagstraße in Leoben. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann 
Krainer (2034). 

Anfrage Nr. 275 des Abg. Schrammel an Lan
deshauptmann Krainer, betreffend die Inbetrieb
nahme der Lafnitzregulierung. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann 
Krainer (2035). 

Anfrage Nr. 276 des Abg. Trümmer an Lan
deshauptmann Krainer, betreffend den Ausbau 
der Bundesstraße 68. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann 
Krainer (2035). 

Anfrage Nr. 279 des Abg. Pabst an Landes
hauptmann Krainer, betreffend die Wiederer
richtung einer Brücke über den Lobmingbach in 
der Gemeinde St. Stefan ob Leoben, 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann 
Krainer (2035). 

Anfrage Nr. 284 des Abg: Groß an Landes
hauptmann Krainer, betreffend die Importfrei
gaben für Fleisch, Obst und Gemüse. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann 
Krainer (2036). 

Anfrage Nr. 287 des Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz 
an Landeshauptmann Krainer, betreffend die 
Errichtung eines Sportrealgymnasiums in der 
Steiermark. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann 
Krainer (2036). 

Anfrage Nr. 288 des Abg. Scheer an Landes
hauptmann Krainer, betreffend die Übergabe des 
Autobahnteilstückes Gleisdorf—Mooskirchen für 
den Verkehr. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann 
Krainer (2036). 

Anfrage Nr. 278 der Abg. Jamnegg an Lan
desrat Dr. Niederl, betreffend den Wohnungs
fehlbestand der Stadt Kapfenberg. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Dr. Nie
derl (2037). 

Anfrage Nr. 280 des Abg. Koiner an Landes
rat Dr. Niederl, betreffend das Verfügungsrecht 
über Wohnungseigentum nach dem Wohnbau-
förderungsgesetz 1968 bei Zuschußgewährung 
nach § 7 dieses Gesetzes. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Dr. Nie
derl (2037). 

Anfrage Nr. 281 des Abg. Pölzl an Landesrat 
Peltzmann, betreffend Vorkehrungen für den 
Fall des Eintrittes von Katastrophen. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Peltz
mann (2038). 

Anfrage Nr. 282 des Abg. Pichler an Landesrat 
Peltzmann, betreffend den Personenverkehr auf 
der Murtalbahn. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Peltz
mann (2038). 

Anfrage Nr. 289 der Abg. Lendl an Landes
rat Peltzmann, betreffend die Erhöhung' der 
Wurstpreise. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Peltz
mann (2039). 

A u f l a g e n : 
Antrag, Einl.-Zahl 778, der Abgeordneten Prof. 

Dr. Eichtinger, Jamnegg, Prof. Dr. Moser und 
Burger, betreffend die Schaffung eines Beirates 
für Bildungsfragen für das Land Steiermark • 
(2040); 

Antrag, Einl.-Zahl 779, der Abgeordneten In
genieur Koch, Dipl.-Ing. Fuchs, Stöffler und 
Feldgrill, betreffend Zessionen aus Landesauf
trägen ; 

Antrag, Einl.-Zahl 780, der Abgeordneten 
Buchberger, Pölzl, Dipl.-Ing. Schaller und Pren-
ner, betreffend die Errichtung einer allgemein
bildenden höheren Schule im Raum von Birk-
feld; 

Antrag, Einl.-Zahl 781, der Abgeordneten Jam
negg, Prof. Dr. Eichtinger, Egger und Ritzinger, 
betreffend die Reinhaltung unserer Wälder; 

Antrag, Einl.-Zahl 782, der Abgeordneten Groß, 
Ileschitz, Vinzenz Lackner, Pichler und Genos
sen, betreffend die Verbreiterung der Landes
straßen; 

Antrag, Einl.-Zahl 783, der Abgeordneten Hei
dinger, Fellinger, Pichler, Vinzenz Lackner und 
Genossen, betreffend die zweckmäßige Aufstel
lung von Hinweisschildern auf Bundes- und 
Landesstraßen; • • : 

Antrag, Einl.-Zahl 784, der Abgeordneten 
Schön, Pichler, Heidinger, Zinkaneir und Genos
sen, betreffend die Errichtung von Alpine-Leit
schienen an Bundes- und Landesstraßen; 
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Antrag, Einl.-Zahl 785, der Abgeordneten Se
bastian, Laurich, Vinzenz Lackner, Pichler, Fel-
linger und Genossen, betreffend die Verbesse
rung der Verkehrsverhältnisse auf der Hengst
paßstraße (Landesstraße Nr. 278); 

Antrag, Einl.-Zahl 786, der Abgeordneten Klo-
basa, Heidinger, AichholzejJ, Wuganigg, Mejisi 
und Genossen, betreffend die Instandsetzung der 
Gleichenberger Bundesstraße. 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 148, Gesetz 
über die Kammern für Land- und Forstwirt
schaft in Steiermark (Landwirtschaftskammer
gesetz) ; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 149, Gesetz 
über den Schutz des Feldgutes in offener Flur 
(Flurschutzgesetz 1969). 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 150, Gesetz 
-tiber-den—Bau und den Betrieb von-^Aufzügen-
(Steiermärkisches Aufzugsgesetz 1969); 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 578, zum An
trag der Abgeordneten Feldgrill, Dr. Heidinger, 
Nigl und Buchberger, betreffend ein weiteres 
Sonderwohnbauprogramm; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 710, zum An
trag der Abgeordneten Buchberger, Pölzl, Dipl.-
Ing. Schaller und Burger, betreffend die Schaf
fung neuer Arbeitsplätze im Raum Weiz (2040). 

Z u w e i s u n g e n : 

Anträge, Einl.-Zahl 778, 779, 780, 781, 782, 783, 
784, 785 und 786 der Landesregierung (2040); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 148 und 149, 
dem Landeskultur-Ausschuß (2040); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 150, dem Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschuß (2040); 

Regierungsvorlage zu Einl.-Zahl 578 dem Fi
nanz-Ausschuß (2040); 

Regierungsvorlage zu Einl.-Zahl 710 dem Ver
kehrs- und volkswirtschaftlichen Ausschuß (2040). 

A n t r ä g e : 

Antrag der Abgeordneten Burger, Maunz, Rit-
zinger und Karl Lackner, betreffend Belassung 
und Wiederaufbau der Homogen-Holzplatten-
industrie im Raum Kalwang (2040); 

Antrag der Abgeordneten Aichholzer, Zinka-
nell, Meisl, Klobasa und Genossen, betreffend 
schienengleiche Bahnübersetzung der Landes
straße 149 in Leibnitz; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Dr. Klau
ser, Heidinger, Laurich und Genossen, betreffend 
den klaglosen Transport von Schülern bei Zu
sammenlegung bzw. Auflassung von Schulen; 

Antrag der Abgeordneten Loidl, Fellinger, Ile-
schitz,' Brandl und Genossen, betreffend die Wie
dererrichtung des Homogen-Holzwerkes in Kal
wang; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Laurich, 
Brandl, Schön und Genossen, betreffend die 
Übernahme der Privatschulen der Marktge
meinde Bad Aussee durch den Bund; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Schön, 
Fellinger, Brandl und Genossen über die Ent
schädigung der Gemeinde Eisenerz durch den 
Bund für die Übernahme der Volksschule Mö-
nichtal zum Betrieb des musisch-pädagogischen 
Gymnasiums Eisenerz; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Gruber, 
Fellinger, Schön und Genossen, betreffend die 
Beseitigung der Diskriminierung inländischer 
Erzlieferungen gegenüber ausländischen; 

Antrag der Abgeordneten Fellinger, Schön, 
Pichler, Vinzenz Lackner und Genossen, betref
fend den ersten Ausbau der Zeltenschlagstraße 
Leoben (2040). 

M i t t e i l u n g e n : 

Mitteilung über die Zurückverweisung der Re
gierungsvorlage zu Einl.-Zahl 683 an die Landes
regierung (2040). 

V e r h a n d l u n g e n : 

1. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
Ite-^egieruagsvoriager-Beüage Nr. 13^—Gesetz-
über die landwirtschaftliche Tierzucht (Steier-
märkisches Tierzuchtgesetz). 

Berichterstatter: Abg. Alois Lafer (2040). 
Redner: Abg. Schrammel (2041), Abg. Zinka-

nell (2042), Abg. Koiner (2042), Landesrat Dok
tor Niederl (2044). 

Annahme des Antrages (2045). 

2. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 141, Gesetz, 
mit dem das Grundverkehrsgesetz neuerlich ab
geändert und ergänzt wird. 

Berichterstatter: Abg. Alois Lafer (2045). 
Redner: Landesrat Dr. Niederl (2046). 
Annahme des Antrages (2046). 

3. Berieht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 143, Gesetz, 
mit dem das Flurverfassungs-Landesgesetz 
abgeändert und ergänzt wird. 

Berichterstatter: Abg. Simon Koiner (2046). 
Annahme des Antrages (2047). 

4. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 653, zum 
Antrag der Abgeordneten Nigl, Jamnegg, Kitzin
ger und Lind, betreffend die gesetzliche Errich
tung eines Landarbeiterkammertages. 

Berichterstatter: Abg. Karl Lackner (2047). 
Annahme des Antrages (2047). 

5. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 122, Gesetz, mit dem das Benützungsabgabe
gesetz abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Franz Feldgrill (2047). 
Annahme des Antrages (2047). 

6. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 123, Gesetz, mit dem das Grundsteuerbefrei
ungsgesetz 1948 abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Simon Koiner (2047). 
Annahme des Antrages (2047). 

7. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 124, Gesetz, mit dem das Müllabfuhrgesetz 
abgeändert und ergänzt wird. 

Berichterstatter: Abg. Josef Lind (2047). 
Annahme des Antrages (2047). 

I 

8. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 125, Gesetz, mit-dem das Steiermärkische 
Kränkenanstaltengesetz neuerlich, abgeändert 
und ergänzt wird. 

Berichterstatter: Abg. Harald Laurich (2047). 
Annahme des Antrages (2048). 

9. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 126, Gesetz, mit dem das Steiermärkische 
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He i l vo rkommen- u n d Kuror tegese tz abgeänder t 
wi rd . 

Ber ich te r s ta t t e r : Abg. Ha r a ld Laurich (2048). 
A n n a h m e des An t rages (2048). 

10. Bericht des Geme inde - und Verfassungs-
Ausschusses übe r die Regierungsvor lage , Beilage 
Nr. 129, Gesetz, mi t d em das Gesetz ü b e r die 
Schaffung e iner Steir ischen Hochwassermedai l le 
abgeände r t u nd e rgänzt wi rd . 

Ber ich te rs ta t t e r : Abg. J ohann Pabs t (2048). 
A n n a h m e des An t rages (2048). 

11. Bericht des Geme inde - und Verfassungs-
Ausschusses übe r die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 130, Gesetz, m i t dem das Gesetz, be t reffend 
die Schaffung eines Ehrenzeichens für eifrige u nd 
ersprießl iche Tät igkei t u nd e ines Ve rd iens tk reu 
zes für besondere Le is tungen oder h e rvo r r agende 
Verd iens te auf dem Gebie te des F eue rweh r - u nd 
Re t tungswesens , a bgeände r t u nd e rgänz t wird. 

Ber ich te r s ta t t e r : Abg. Ka r l P r enne r (2048). 
A n n a h m e des An t rages (2048). 

12. Bericht des Geme inde - und Verfassungs-
Ausschusses übe r die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 132, Gesetz, mi t d em die "Wahlperiode de r 

' Mi tgl ieder des Gemeindera tes in 117 Gemeinden 
' v e r l änge r t wird. 
i Be r i ch te r s t a t t e r : Abg. K a r l P r enne r (2048). 
,' R edne r : Abg. Lind (2049), Landes ra t B a m m e r 

(2049), Abg. Dipl . -Ing. DDr. Götz (2050). 
A n n a h m e des Ant rages (2050). 

13. Bericht des Geme inde - und Verfassungs-
Ausschusses übe r die Regierungsvor lage , Beilage 

s Nr. 133, Gesetz, mit d em das Grazer Mü l l ab 
fuhrgesetz abgeänder t und e rgänzt wi rd . 

Ber ich te r s ta t t e r : Abg. Hans Gross (2050). 
A n n a h m e des Ant rages (2050). 

14. Bericht des Geme inde - und Verfassungs-
Ausschusses übe r die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 134, Gesetz, mit dem das Gesetz vom 4. No -

: v embe r 1947, LGB1. Nr. 39, betreffend E inhebung 
i e iner Gemeindeabgabe von öffentlichen A n k ü n -
. d igungen im Gebiete der S t ad t Graz (Ankündi -
- gungsabgabe) , abgeänder t u nd e rgänzt wi rd . 
! Ber ich te rs ta t t e r : Abg. Hans Gross (2050). 
] A n n a h m e des Ant rages (2051). 

15. Ber icht des Geme inde - und Verfassungs-
Ausschusses übe r die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 139, Gesetz, mi t d em das S te iermärkische 
Sammlungsgese tz a bgeände r t w i rd (Sammlungs -

j gesetz-Novel le 1969). 
Ber ich te r s ta t t e r : Abg. Dipl.-Ing. H e rmann 

Schaller (2051). 
'• A n n a h m e des Ant rages (2051). 
i 

i 16. Bericht des Geme inde - und Verfassungs-
; Ausschusses, Beilage Nr. 151, übe r die Regie-
; r ungsvor lage , Beilage Nr. 142, Gesetz, m i t dem 

das S te ie rmärk ische Leichenbesta t tungsgesetz a b 
geände r t u nd e rgänzt wi rd . 

Ber ich te r s ta t t e r : Abg. J o h ann Fel l inger (2051). 
A n n a h m e des An t rages (2051). 

17. Bericht des Geme inde - und Verfassungs-
Ausschusses übe r die Regierungsvor lage , Einl . -
Zah l 777, ü b e r Gnadenan t r äge von L ande sbeam
ten u m Einste l lung von anhäng igen Diszipl inar
ve r fahren u nd Er lassung von Diszipl inarstrafen 
aus An laß des 50jährigen Bes tandes de r Repu 
bl ik Österreich. 

Ber ich te rs ta t t e r : Abg. An ton Nigl (2051). 
A n n a h m e des Ant rages (2051). 

18. Bericht des F inanz-Ausschusses übe r die 
Regierungsvor lage , E inl . -Zahl 759, übe r die I n -

i a n sp ruchnahme von landeseigenen G rund s t ük -
ken des Landesk rankenhause s Brück a. d. Mur 
durch die Republ ik Österreich. 

Ber ich te r s ta t t e r : Abg. Hans B r and l (2052). 
Annahme des An t rages (2052). 

19. Bericht des F inanz-Ausschusses übe r die 
Regierungsvor lage , Beilage Nr. 136, Gesetz, m i t 
dem das Gesetz übe r die B i ldung e ines Fonds 
für gewerbl iche Dar lehen neuer l ich abgeände r t 
wird. 

Ber ich te rs ta t t e r : Abg. Her ibe r t Pölzl (2052). 
Redne r : Landes ra t P e l t zmann (2052). 
A n n a h m e des Ant rages (2052). 

20. Bericht des F inanz-Ausschusses übe r die 
Regierungsvor lage , E inl . -Zahl 772, be t reffend 
den Ankauf eines Seuchenlas tkraf twagens , Type 
Mercedes , übe r d en S t and des Sys temis ie rungs -
planes de r Kraf t fahrzeuge für das J a h r 1969. 

Ber ich te rs ta t te r : Abg. F ranz Ileschitz (2052). 
Annahme des An t rages (2052). 

21. Bericht des Ve rkeh r s - u nd volkswir tschaf t 
lichen Ausschusses, Bei lage Nr. 152, übe r d ie R e 
gierungsvor lage , Beilage Nr. 131, Gesetz, m i t d em 
das S te ie rmärkische Lande s -S t r aßenve rwa l t ungs -
gesetz 1964 abgeänder t w i rd (Landes -S t r aßen-
verwal tungsgesetznovel le 1969). 

Ber ich te rs ta t t e r : Abg. Anton Maunz (2052). 
Annahme des Ant rages (2053). 

22. Bericht des Fürsorge-Ausschusses übe r die 
Regierungsvor lage , zu Einl . -Zahl 579, zum A n 
t rag de r Abgeordne ten Schrammel , P r enne r , 
Buchberger u nd T rümmer , be t reffend die E inbe 
ziehung der bäuer l ichen Zuschußren tne r in die 
A l t enur laubsak t ion de r S te ie rmark . 

Ber ich te rs ta t te r : Abg. J ohann Pabs t (2053). 
Annahme des Ant rages (2053). 

23. Bericht d e s Volksbi ldungs-Ausschusses übe r 
die Regierungsvorlage, , Beilage Nr. 135, Gesetz, 
m i t dem das S te iermärkische Berufsschulorgani -
sationsgesetz 1967 abgeänder t u n d e rgänz t wird. 

Ber ich te rs ta t t e r : Abg. J ohanna J amnegg (2053). 
A n n a h m e des An t rages (2053). 

24. Bericht des Volksbi ldungs-Ausschusses übe r 
die Regierungsvor lage , zu E inl . -Zahl 431, zum 
An t r ag de r Abgeordne ten Schön, Fel l inger, V in-
zenz Lackner , B rand l und Genossen, be t reffend 
die Besei t igung von nicht d enkmal schu tzwürd i 
gen Objek ten in der Gemeinde Vordernberg . 

Ber ich te rs ta t t e r : Abg. Hans Gross (2053). 
Annahme des Ant rages (2054). 

25. Beilicht des Volksbi ldungs-Ausschusses , 
Bei lage Nr. 153, übe r die Regierungsvor lage , Be i 
lage Nr. 127, Gesetz,' mit dem das S t e i e rmä rk i 
sche Pfl ichtschulerhaltungsgesetz neuerl ich abge 
ände r t u nd e rgänzt wird. 

Ber ich te rs ta t te r : Abg. Prof. Dr. Moser (2054). 
Annahme des An t rages (2054). 

26. Bericht des Volksbi ldungs-Ausschusses , Be i 
lage Nr. 154, übe r die Regierungsvor lage , Beilage 
Nr. 128, Gesetz übe r die E r r ich tung und den 
Bet r ieb von Schischulen (Steiermärkisches Schi
schulgesetz 1969). 

Ber ich te rs ta t t e r : Abg. Dipl .-Ing. Schaller (2054). 
Redne r : Abg. Ri tzinger (2055), Abg. Dipl . -Ing. 

DDr. Götz (2057), Abg. J amnegg (2059), Abg. Gross 
(2059), Abg. Prof. Dr. Moser (2060), Landes ra t 
B a m m e r (2060), L andes r a t Wegar t (2061). 

Annahme des An t rages (2063). 

27. Bericht d e s Gemeinde- u nd Verfassungs-
Ausschusses übe r die Regierungsvor lage , Beilage 
Nr. 140, Gesetz übe r öffentliche Schaustel lungen, 
Darb ie tungen und Belust igungen (S te ie rmärk i 
sches Veranstal tungsgesetz) . 

Ber ich te rs ta t te r : Abg. Ing. Hans Georg Fuchs 
(2063). 

Redne r : Abg. Stöffler (2063). 
Annahme des Ant rages (2063). 
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Beginn der Sitzung: 9.45 Uhr. 

Präsident Koller: Hoher Landtag! Ich eröffne die 
48. Sitzung des Steiermärkischen Landtages in der 
laufenden VI. Gesetzgebungsperiode und begrüße 
alle Erschienenen. 

Entschuldigt sind die Abgeordneten Buchberger, 
Prof. Dr. Eichtinger, Prof. Hartwig, Vinzenz Lack
ner, Dr. Klauser, Zagler und Landesrat Sebastian. 

Mit der heutigen Sitzung wird die Frühjahrs
tagung 1969 geschlossen. Gemäß § 58 der Geschäfts
ordnung des Steiermärkischen Landtages wird sie 
mit einer Fragestunde eingeleitet und ich beginne 
daher sogleich mit der Aufrufung der eingelangten 
Anfragen. 

Anfrage Nr. 277 des Herrn Abg. Anton Maunz 
an Herrn Landeshauptmannstellvertreter Univ.-

bitte den Herrn Landeshauptmann, die Frage zu 
beantworten. 

Anfrage des Abg. Gerhard Heidinger an Landes
hauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dr. Koren. 

Können Sie, Herr Landeshauptmann, mitteilen, bis 
wann die angekündigte Errichtung einer Höheren 
Schule für Elektronische Datenverarbeitung in Vorau 
erfolgen wird? 

Landeshauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dok
tor Koren: Nach dem Rücktritt des Bundesministers 
für Unterricht, Dr. Theodor Piffl, sind die Ver
handlungen zur Errichtung einer Schule für elek
tronische Datenverarbeitung in Vorau zunächst un
terbrochen worden. Sie werden sobald wie möglich 
fortgesetzt. In diesem Zusammenhang muß ich je-
doch die~Feststellung machen, daß es sich dabei 
nicht um die Errichtung einer staatlichen höheren 
Schule handelt, sondern um eine Kooperation oder 
Kombination, an der sich die Computer-Firmen, die 
Gebietskörperschaften und das Unterrichtsministe
rium beteiligen werden. Mehr ist im Augenblick 
nicht zu sagen. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? Das 
ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Anfrage Nr. 286 des Herrn Ab
geordneten Viktor Wuganigg an Herrn Landes
hauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dr. Hanns Ko
ren, betreffend den Bau eines Volksschulgebäudes 
in Peesen. 

Herr Landeshauptmann, ich bitte, die Anfrage zu 
beantworten. 

Anfrage des Abg. Wuganigg an Landeshauptmann
stellvertreter Univ.-Prof. Dr. Koren._ 

Im Jahr 1967 wurde in der damaligen Gemeinde 
Peesen, heute Gemeinde Thannhausen, der Rohbau für 
eine sechsklassige Volksschule begonnen. Bei Vollendung 
des Kellers änderte man bereits den Plan dahingehend 
ab, daß nur mehr ein vierklassiges Volksschulgebäude, 
welches eine Lehrerwohnung beinhalten sollte, gebaut 
werde. Nach diesem Plan wurde der Rohbau durch
geführt. 

Im Jahr 1968 kam man darauf, daß für die vier 
Klassen zu wenig Schüler vorhanden sein werden, da 
im Zuge der Reorganisation des Pflichtschulwesens die 
Schüler der Oberstufen in die Volksschule Weiz ein
zuschulen sind. Der Rohbau ruhte daher 1968. ! 

Zu Beginn des Jahres 1969 wurde der Architekt 
Dipl.-lng. Franz Maitz beauftragt, den Plan neue/dings 
zu ändern. Von den vier im Rohbau stehenden Klas
sen sollten zwei Klassen in Wohnungen umgebaut wer
den, so daß nunmehr eine zweiklassige Volksschule 
übrigbleiben würde. 

Im Mai 1969 wurde der Gemeinde Thannhausen für 
die Fortsetzung des Schulbaues eine Bedarfezuwei-
sung in der Höhe von 500.000 Schilling zugesichert; 
verbunden mit der Empfehlung, sich zusätzlich um ein 
Wohnbaudarlehen zu bemühen. 

Dieser neuerdings geänderte Plan, der zwei Schul
klassen und drei Wohnungen vorsieht, wurde am 
2.1. Juni l. ]. dem Gemeinderat zur Genehmigung vor
gelegt. 

Ein Beschluß wurde aber nicht gefaßt, da am 
18. Juni l."/. Bezirksschulinspektor Oberschulrat Plu-
har der, Bürgermeister von Thannhausen aufsuchte und 

Prof. Dr. Hanns Koren,, betreffend die finanzielle 
Unterstützung für einen Schulautobus. Ich bitte den 
Herrn Landeshauptmann, die Frage zu beantwor
ten. 

Anfrage des Abg. Maunz an Landeshauptmannstell
vertreter Univ.-Prof. Dr. Koren. 

Die einklassige Volksschule in der Hinterlobming, 
Gemeinde St. Stefan, wird wegen zu geringer Schüler
zahl aufgelassen. Zufolge dieser Tatsache müssen nun
mehr die Kinder der betroffenen Familien die etwa 
7 km entfernte Schule in St. Stefan, besuchen. 

Die Gemeinde St. Stefan lehnt einen Zuschuß zum 
Schulautobus ab, so daß den Eltern eine nicht uner
hebliche finanzielle Belastung erwächst. 

Können Sie, Herr Landeshauptmann, mitteilen, wel
che Möglichkeiten bestehen, den betroffenen Eltern 
finanzielle Unterstützung zu gewähren? 

Landeshauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dok
tor Koren: Hoher Landtag! Die Gemeinde St. Ste
fan ob Leoben, in deren Bereich die einklassige 
Volksschule Hinterlobming wegen zu geringer 
Schüleranzahl aufgelassen werden mußte, kann 
zwar nicht gezwungen werden, einen Zuschuß zur 
Einführung eines Schülerautobusses zu leisten, aber 
es wäre durchaus gerechtfertigt, wenn sie sich an 
den Kosten dafür beteiligte, da sie sich immerhin 
den Sachaufwand für die. Schule in Hinterlobming 
erspart. Desgleichen besteht auch gegen den Be
zirksfürsorgeverband der Bezirkshauptmannschaft 
Leoben kein Rechtsanspruch zur Leistung eines Bei
trages. Immerhin werden in einigen Bezirken Sub
ventionen für die Führung von Schülerautobussen 
gewährt. Die Drittelteilung, Gemeinde, Bezirksfür
sorgeverband und Eltern bringt für keinen der Be
teiligten eine unerträgliche Belastung. Im Falle 
St. Stefan scheint diese nun auf die Eltern allein 
zu fallen, da weder der Bezirksfürsorgeverband 
Leoben noch die Gemeinde gewillt sind, sich an den 
Kosten eines Schülerautobusses zu beteiligen. An
dere Möglichkeiten stehen dem Schulreferat nicht 
offen. 

Präsident: Wird eine Zusatzfrage gewünscht? Das 
ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Anfrage Nr. 285 des Herrn Ab
geordneten Gerhard Heidinger an Herrn Landes-
hauptmannstellverteter Univ.-Prof. Dr. Hanns Ko
ren, betreffend die Errichtung einer Höheren Schule 
für elektronische Datenverarbeitung in Vorau. Ich 
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ihn ersuchte, den neuen Innenplan nicht zu geneh
migen, dafür aber bis 23. Juni einen Gemeinderatsbe
schluß herbeizuführen, der wiederum eine vierklassige 
Volksschule in Peesen vorsieht, nach deren Fertig
stellung die Volksschule Ponigl geschlossen und deren 
Schüler in die Volksschule Peesen eingeschult werden 
sollten. 

Können Sie, Herr Landeshauptmann, bekanntgeben, 
nach welchem Plan die Volksschule Peesen, deren Roh
bau seit eineinhalb Jahren fertiggestellt ist, tatsächlich 
gebaut wird? 

Landeshauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dok
tor Koren: Der Herr Abg. Viktor Wuganigg ha t 
eine sehr ausführlich begründete Anfrage gerich
tet. Ich möchte mich darauf beschränken, Ihnen mit
zuteilen, daß die Volksschule Peesen der heutigen 
Gemeinde Thannhausen, die im Rohbau fertigge
stellt ist, in Zukunft • vierklassig geführt werden 
soll und daher auch in dieser Größenordnung aus
gebaut werden muß. Die Schule war ursprünglich, 
wie Sie ja auch in der Anfrage mitteilten, sechs-
klassig geplant gewesen, es stellte sich aber heraus, 
daß die zu e rwar tenden Schülerzahlen diese Kapa
zität nicht auslasten würden. In diesem Zusammen
hang muß jedoch festgestellt werden, daß zur vollen 
Auslastung des neuen Schulbaues die Einschulung 
neuer Bereiche notwendig ist. Selbstverständlich im 
Einvernehmen mit den zuständigen Bürgermeistern 
und Gemeirideräten. Vor allem aber s teht dann 
der Gemeinde Thannhausen eine voll organisierte 
vierklassige Volksschule zur Verfügung, was den 
örtlichen Gegebenheiten voll gerecht wird. Die Fer
tigstellung des Rohbaues wird unter diesem Ge
sichtspunkt nunmehr vorangetrieben. 

Präs ident : Zusatzfrage? Ich erteile Herrn Abg. 
Wuganigg zu einer Zusatzfrage das Wort. 

Abg. Wuganigg: Herr Landeshauptmann, Ihre 
Antwor t konnte mich nicht ganz zufriedenstellen. 
Darf ich Sie als geschäftsführender Präsident des 
Landesschulrates fragen, ob dieser Zick-Zack-Kurs 
bei der P l anung dieser Schule nicht ein eklatantes 
Beispiel einer konzeptlosen Schulpolitik darstellt? 
(Landeshauptmann Kra iner : „Sehr richtig!") 

Landeshauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dok
tor Koren: An sich ist das nicht eine Anfrage, die 
an den Landesschulrat zu richten wäre, sondern 
h ier handel t es sich um Vorschläge, die von den 
Gemeinden und vom Bezirksschulrat — also von 
dieser Ebene her — gekommen sind und in Graz 
nicht so sehr im Landesschulrat als in der Schul
abteilung der Landesregierung zu koordinieren 
sind. Wenn, wie es sich in diesem Fall herausge
stellt hat, die Zahlen vom einen zum anderen Mal 
nicht s t immen und immer wieder korrigiert wer 
den, so liegt die Schuld nicht an den Stellen, die 
zu koordinieren haben, sondern wohl an denen, die 
die falschen Unterlagen geliefert Tiaben. (Landes
haup tmann Kra iner : „An den konzeptlosen El
tern!") 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage Nr. 274 des 
Her rn Abgeordneten Siegmund Burger an Her rn 
Landeshauptmann Josef Krainer, betreffend die 

Wiederaufbringung einer Schwarzdecke für die Zel
tenschlagstraße in Leoben. 

Herr Landeshauptmann, ich bit te um die Ant 
wort. 

Anfrage des Abg. Burger an Landeshauptmann Krai
ner. 

Die Stadtgemeinde Leoben erhielt im April 1967 von 
der Landesregierung die Erlaubnis, zwecks Durchfüh
rung von Kanalisationsarbeiten die Zeltenschlagstraße, 
welche eine Landesstraße ist, zu beanspruchen. Bei den 
Kanalisationsarbeiten mußte die Schwarzdecke besei
tigt werden, welche bis zur Stunde nicht wieder er
richtet wurde. 

Die Straße, auf welcher täglich tausende Schichtar
beiter und die fahrplanmäßigen Omnibusse verkehren, 
befindet sich in einem unvorstellbaren Zustand. 

Können Sie, Herr Landeshauptmann, Auskunft ge
ben, wer für die Wiedererrichtung der Schwarzdecke 
zuständig ist, die Stadtgemeinde, welche die Schwarz
decke entfernte, oder das Land? 

Landeshauptmann Krainer: Die Zeltenschlag
straße hat te vor dem Kanalbau der Gemeinde Leo
ben eine staubfreie Fahrbahndecke. 

Der Stadtgemeinde Leoben wurde auf ihr Ansu
chen vom 9. Februar 1966 wegen Sondernutzung 
von Landesstraßengrund für einen Kanalbau in 
der Zeltenschlagstraße in Leoben im Gestat tungs-
ver t rag vom 29. April 1967 die Benützungsbewilli
gung unter anderem unter der Bedingung, gemäß 
Ziffer 2 und 4 dieses Vertrages erteilt: 

In Ziffer 2 ist festgelegt: 
„Die Wiedereinbringung von Schüttmaterial ha t 

in höchstens 30 cm hohen Lagen in der gleichen 
Reihenfolge, wie es beim Aushub angetroffen wird, 
zu erfolgen. Bei Vorhandensein von Frostkieslagen 
ist s trengstens darauf zu achten, daß das Frost
schutzmaterial nicht mit anderem Material vermengt 
wird bzw. ist allenfalls neuer Betonkies e inzubrin
gen. Das eingebrachte Material ist mit mechani
schen Geräten — gemeint ist also mi t Walzen — 
fachgemäß zu verdichten. Auf dem abgeglichenen 
Schüttkörper ist eine 10 cm s ta rke Bitumenkies
schichte, auf diese 70 bis 80 kg pro m2 Mischgutbe
lag (dies entspricht e twa 4 bis 5 cm) fahrbahneben 
aufzubringen. Die Künet ten sind sofort nach Verle
gung der Rohre bzw. der Kabel in der oben be
schriebenen Weise aufzufüllen." 

Die Ziffer 4 legt fest: 
„Sämtliche Nebenanlagen, wie Straßengräben, 

Gehsteige, Banket te usw. sind vom Gesuchsteller 
—also von der Gemeinde Leoben —• auf seine Ko
sten wieder in den früheren Zustand versetzen zu 
lassen." 

Weiters ist noch unter Ziffer 5 ausbedungen: 
„Treten nach Wiederherstel lung der Fahrbahn 

Setzungen bzw. Schäden infolge solcher Setzungen 
auf, so hat der Gesuchsteller dieselben jederzeit so
fort auf seine Kosten beheben zu lassen, widrigen
falls die S t raßenverwal tung die Instandsetzung zu 
seinen Lasten — zu Lasten der Stadtgemeinde Leo
ben — verfügt." 

Damit ist eindeutig bewiesen, daß für die Wieder
instandsetzung der durch Kanalbau zerstörten 
Fahrbahndecke in der Zeltenschlagstraße in Leo
ben gemäß Gestat tungsvertrag für die Sondernut
zung von Landesstraßengrund die Stadtgemeinde 
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Leoben als Gesuchstellerin sachfällig ist, also das 
heißt, zu bauen hat. 

Die Stadtgemeinde Leoben ist ihrer Verpflichtung 
zur Wiederherstellung des früheren Zustandes bis
her nicht nachgekommen. 

Außerdem wird bemerkt, daß ein Teil der Zel
tenschlagstraße verbreitert und auch aus diesem 
Grunde ein Brückenbauwerk errichtet werden wird. 
Die Ausschreibungen für diese Bauarbeiten sind 
bereits erfolgt, so daß mit dem Baubeginn in Kürze 
zu rechnen ißt. 

Präsident: Zusatzfrage? Das ist nicht der Fall. 
Anfrage Nr. 275 des Herrn Abg. Josef Schrammel 

an Herrn Landeshauptmann Josef Krainer, betref
fend die Inangriffnahme der Lafnitzregulierung. 

Herr Landeshauptmann, ich bitte um die Ant-

Auf der Unteren Murtal-Bundesstraße Nr. 68 ist 
das Vorhaben „Mureck" gegenwärtig im Bau. 

Weiters wurde das Bauvorhaben Halbenrain-
Pfarrsdorf zur Vergabe beantragt. 

Das Programm des Jahres 1970 wird von den 
verfügbaren Mitteln abhängen. Es wurde der Vor
schlag erstellt, wonach das Baulos Gosdorf—Hal
benrain mit einem Aufwand von 15 Millionen Schil
ling in Angriff genommen werden soll. 

Präsident: Anfrage Nr. 279 des Herrn Abg. Jo
hann Pabst an Herrn Landeshauptmann Josef Krai
ner, betreffend die Wiedererrichtung einer Brücke 
über den Lobmingbach in der Gemeinde St. Stefan 
ob Leoben. 

Ich bitte Herrn Landeshauptmann um Beantwor
tung der Anfrage. : . 

wort. 

Anfrage des Abg. Schrammel an Landeshauptmann 
Krainer. 

Der ungünstige Verlauf der Lafnitz verursacht stän
dig Überschwemmungen, wobei die Schäden im Bereich 
der Gemeinde Burgau besonders beachtlich sind. Wich
tige Meliorationsvorhaben, wie Wegebau, Grundzu
sammenlegung und Entwässerung, können erst nach 
einer Flußregulierung in Angriff genommen werden. 
Die Regulierung der Lafnitz wäre daher dringend not
wendig. , 

Herr Landeshauptmann, wird es möglich sein, die 
Lafnitzregulierung in nächster Zeit in Angriff zu neh
men? 

Landeshauptmann Krainer: Die, Anfrage ' des 
Landtagsabgeordneten Schrammel beantworte ich 
wie folgt: -• 

Die Hochwasserabflußverhältnisse im Gemeinde
gebiet von Burgau werden nicht nur durch die Laf
nitz, sondern auch durch den Lobenbach beein
flußt. Eine Regulierung der Lafnitz nur im Ge
meindegebiet Burgau würde nicht ausreichen. Die 
Regulierung müßte von Lafnitz bis in den Raum 
Wörth reichen. 

In diesem Zusammenhang ist die Gründung eines 
Wasserverbandes notwendig. Beratungen in dieser 
Richtung haben stattgefunden; die Gründung des 
Wasserverbandes steht noch aus, da noch nicht die 
Bereitschaft der betroffenen steirischen und bur-
genländischen Gemeinden zur Gänze gegeben ist. 

Sobald dieser Wasserverbahd -besteht, können 
weitere Maßnahmen in Angriff genommen werden. 

Präsident: Anfrage Nr. 276 des Herrn Abg. Franz 
Trümmer an Herrn Landeshauptmann Josef Krai
ner, betreffend den Ausbau der Bundesstraße 68. 

Ich darf um die Antwort bitten, Herr Landes
hauptmann. 

Anfrage des Abg. Trümmer an Landeshauptmann 
Krainer. 

Herr Landeshauptmann, kann der Ausbau der Bun
desstraße Nr. 68 von Gosdorf bis Radkersburg im Jahr 
1970 verwirklicht werden? 

Landeshauptmann Krainer: Die Anfrage des 
Landtagsabgeordneten Franz Trümmer beantworte 
ich wie folgt: > 

Anfrage des Abg. Pabst an Landeshauptmann Krai
ner. 

Seit Jahren wurden durch Ausuferungen und Über
schwemmungen des Löbmingbaches in der Gemeinde 
St. Stefan o. L. große Schäden verursacht. 

Bei den Hochwässern 1965/66 wurde die bestehende 
Brücke zu 13 Häusern weggerissen. Eine Notbrücke 
wurde im Laufe der letzten Zeit ebenfalls unterspült 
und unbrauchbar. 

Im Zuge der Verbauung des Löbmingbaches erwar
tete die dortige Bevölkerung eine. Beseitigung der Über
schwemmungsgefahr, aber auch die Errichtung der not
wendigen Brücke. Anscheinend in Übereinstimmung 
mit dem Bürgermeister von St. Stefan wurde wohl eine 
kostspielige Betonbrücke für Schwerverkehr, wie bei 
Bundesstraßen, errichtet, jedoch nur zum Haus des 
Gemeindesekretärs, das einzeln dasteht. 

Die Dringlichkeit der Verbauung des Löbmingbaches 
und der Errichtung der Brücke für die betroffenen 
Liegenschaftsbesitzer ist bei weitem größer als die Er
bauung einer kostspieligen Brücke zum einzelnen Haus 
des Gemeindesekretärs. Unter der Bevölkerung von 
Lobming herrscht über diese Vorgangsweise größte Er
regung und Unruhe. 

Können Sie, Herr Landeshauptmann, dem Hohen 
Haus mitteilen, wie es zu diesen Unzukömmlichkeiten 
gekommen ist und welche Möglichkeiten der Abhilfe 
bestehen? 

Landeshauptmann Krainer: Die Anfrage des 
Landtagsabgeordneten Johann Pabst bezieht sich 
auf die Verbauung des Löbmingbaches. Für den 
Lobmingbach ist zur Gänze die staatliche Wildbach-
verbauung zuständig. Das hiesige Landesbauamt 
hat keinerlei Verantwortung, so daß ich die ge
stellte Anfrage, da nicht in die Vollziehung des 
Landes fallend, nicht, beantworten kann. 

Präsident: Die Anfrage Nr. 283 des Landtagsab
geordneten Franz Leitner kann wegen dessen Ab
wesenheit nicht beantwortet werden. 

Die Beantwortung der Anfrage wird auf schrift
lichem Wege erfolgen. 

Anfrage Nr. 284 des Herrn Abg. Hans Gross an 
Herrn Landeshauptmann Josef Krainer, betreffend 
die Importfreigaben für Fleisch, Obst und Gemüse, 

Ich bitte Herrn Landeshauptmann um die Beant
wortung der Anfrage.. . . - • • 
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Anfrage des Abg. Gross an Landeshauptmann Krai-
ner. 

Die Verbraucherpreise für Schweinefleisch und Kalb
fleisch sind in der letzten Zeit stark angestiegen. Nun
mehr wird auch eine Verknappung auf dem Rinder
markt spürbar, welche ebenfalls zu Preiserhöhungen 
führt. Diese Entwicklung auf dem Fleischsektor ist zu 
einem wesentlichen Teil auf die Ausfuhrpolitik des 
Landwirtschaftsministeriums zurückzuführen, welches 
ohne Rücksicht auf die Inlandversorgung die Viehaus
fuhr mit hohen Stützungsbeträgen, die von der Allge
meinheit aufgebracht werden müssen, fördert. Dazu 
kommt- noch, daß auf Grund eines im Nationalrat be
schlossenen Bundesgesetzes über die Einhebung einer 
Importabgabe bei Geflügel auch hier starke Preiserhö
hungen zu erwarten sind. Es ist zu befürchten, daß 
sich die Fleischversorgung in der Hochsaison des Frem
denverkehrs noch verschlechtern wird, was auch für die 
für unser Land so wichtige Fremdenverkehrswirtschaft 
als äußerst bedenklich angesehen werden muß. 

Sind Sie, Herr Landeshauptmann, bereit, beim Bun
desministerium für Land- und Forstwirtschaft zu er
wirken, daß bei entsprechendem Anlaß auch durch die 
Landesbehörden Importfreigaben für Fleisch, Obst und 
Gemüse erteilt werden können, um Preiserhöhungen 
zu verhindern? 

Landeshauptmann Krainer: Die Anfrage des 
Landtagsabgeordneten Hans Gross beantworte ich 
wie folgt: 

Der Anfragesteller geht von falschen Vorausset
zungen aus. (Landesrat Bammer: „Hört, hört!") 

Die Verbraucherpreise für Schweinefleisch sind in 
letzter Zeit nach den vorliegenden Marktberichten 
nicht gestiegen. Das ausreichende Marktangebot 
wird anhalten. Die Stabili tät der Schweinepreise 
wird daher trotz des durch den Fremdenverkehr 
zu e rwar tenden höheren Konsums keine wesent
liche Änderung erfahren. 

Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, daß der 
derzeitige Schweinepreis um 50 Groschen bis einen 
Schilling niedriger ist als im J ah r e 1968. (Abg. Zin-
kanell : „Die Produzentenpreise!") 

Am Sektor des Kalbfleisches ist die Situation 
schwankend. Durch die verfügte Exportsperre wie 
die völlige Liberalisierung der Einfuhr für Kalb
fleisch wurde erreicht, daß beim Kalbfleischpreis 
eine Beruhigung und rückläufige Entwicklung ein
getre ten ist. 

Die Rindfleischpreise stehen un te r dem verstärk
ten Druck des Marktes, die gesteigerte Marktbe
schickung ist auf die Drosselung des Exportes zu
rückzuführen. 

Die Schwellenpreise werden wohl das Geflügel, 
nicht aber die Eierpreise berühren. Sollte die 
Mark t - und Preislage es erfordern, werde ich gerne 
bei den zuständigen Stellen in Wien intervenieren. 

Präsident : Anfrage Nr. 287 des Abg. Dipl.-Ing. 
DDr. Alexander Götz an Her rn Landeshauptmann 
Josef Krainer, betreffend die Errichtung eines 
Sportrealgymnasiums in der Steiermark. 

Ich erteile dem Herrn Landeshauptmann zur Be
antwor tung der Anfrage das Wort. 

Anfrage des Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz an Landes
hauptmann Krainer. 

Vor kurzem wurde der 15jährige Bestand der Lan
dessportorganisation gefeiert. Den Interessen aller in 
der Landessportorganisation zusammengefaßten Ver
bände und der gesamten sportbegeisterten Jugend in 
der Steiermark würde die Errichtung eines „Sport
realgymnasiums" dienen, wie es in anderen Bundes
ländern bereits besteht. 

Herr Landeshauptmann, bestehen bereits konkrete 
Pläne zur Einführung dieser Schultype in der Steiermark 
bzw. sind Sie bereit, sich für ein steirisches Sportreal
gymnasium einzusetzen? 

Landeshauptmann Krainer: Die Anfrage des 
Landtagsabgeordneten Dipl.-Ing. DDr. Götz beant
worte ich wie folgt: 

Von vornherein muß festgestellt werden, daß es 
sich beim Sportgymnasium um eine höhere Lehran
stalt handelt , für deren Errichtung und Einrichtung 
nicht das Land, sondern der Bund zuständig ist. 
Die Errichtung eines Sportgymnasiums im Räume 
Schladming ist im Stadium der Untersuchung. Au
ßer im Raum Schladming ist beabsichtigt, im Rah
men der Bundeserziehungsanstalt in Liebenau mit 
Schulbeginn 1970/71 ein Sportrealgymnasium zu e r 
richten. 

Präsident: Anfrage Nr. 288 des Abg. F ranz Scheer 
an Landeshauptmann Josef Krainer, betreffend die 
Übergabe des Autobahnteilstückes Gleisdorf— 
Mooskirchen für den Verkehr. 

Ich bit te Herrn Landeshauptmann um die Ant
wort. 

Anfrage des Abg. Scheer an Landeshauptmann 
Krainer. 

Anläßlich des ersten Spatenstiches beim Baubeginn 
des Autobahnteilstückes Gleisdorf—Mooskirchen wurde 
erklärt, daß mit der Übergabe an den Verkehr im 
Jahr 1969 zu rechnen sei. 

Herr Landeshauptmann, um welchen Zeitraum wird 
sich der seinerzeit beabsichtigte Fertigstellungstermin 
des Autobahnteilstückes Gleisdorf—Mooskirchen ver
schieben? 

Landeshauptmann Krainer: Die Anfrage des 
Landtagsabgeordneten Scheer beantworte ich wie 
folgt: 

Das erste Autobahnteilstück ist nicht Gleisdorf— 
Mooskirchen, sondern Gleisdorf—Graz. Ich nehme 
an, daß die Anfrage des Landtagsabgeordneten 
Scheer sich auf diesen Teil der Autobahn bezieht. 

Unter der Voraussetzung, daß die Wit terungsbe
dingungen einen weiteren zügigen Ausbau ermög
lichen, wird das Teilstück Gleisdorf—Graz noch in 
diesem J ah re fertig sein. Termingemäß wa r eine 
provisorische Ausfahrt bei Raaba für F rühjahr 1969 
vorgesehen. 

Präsident: Anfrage Nr. 278 der Abg. Johanna 
Jamnegg an Her rn Landesrat Dr. Friedrich Niederl, 
betreffend den Wohnungsfehlbestand der S tadt 
Kapfenberg. 

Herr Landesrat, darf ich um die Antwor t bitten. 

Anfrage der Frau Abg. Jamnegg an Landesrat Dok
tor Niederl. 

Anläßlich eines Betriebsbesuches des Präsidiums der 
steirischen ÖGB-Landesexekutive und- der Kammerprä-
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sidien bei den Böhlerwerken in Kapfenberg stellte der 
Zentralbetriebsratsobmann des Betriebes fest, daß in 
Kapfenberg rund 1.000 Wohnungen fehlen. Dabei ent
stand der Eindruck, daß Kapfenberg bei der Zuteilung 
von Wohnbauförderungsmitteln durch die Steiermär-
kische Landesregierung zu wenig Berücksichtigung fin
det. 

Würden Sie, Herr Landesrat, darüber Auskunft ge
ben, ob Kapfenberg bei der Zuteilung von Wohnbau
förderungsmitteln benachteiligt wird bzw. welche Mög
lichkeiten Sie sehen, den genannten Wohnungsfehlbe
stand rascher abzubauen? 

Landesrat Dr. Niederl: Auf die Anfrage der Frau 
Abg. Johanna Jamnegg möchte ich folgendermaßen 
antworten: 

Eine Benachteiligung der Stadt Kapfenberg bei 
der Zuteilung von Wohnbauförderungsmitteln lin-
det gegenüber anderen steirischen Industriestädten 
nachweisbar nicht statt. 

Aus den Wohnbauförderungsmitteln wurden in 
der Stadt Kapfenberg Direktdarlehen im Betrage 
von 163,363.520 Schilling und Annuitäten- und Zin
senzuschüsse für Hypothekardarlehen im Betrage 
von 68,064.000 Schilling zugesichert, womit der Bau 
von 2.268 Wohneinheiten gefördert werden konnte. 

Davon wurden allein aus dem Sonderwohn- und 
Barackenersatzbauprogramm des Landes in den 
Jahren 1966/67 drei Hochhäuser mit zusammen 150 
Wohneinheiten gefördert. 

Wenn man eine Familie mit durchschnittlich vier 
Personen rechnet, dann haben in Kapfenberg durch 
die Wohnbauförderung 9.072 Menschen neuen 
Wohnraum erhalten. 

Was die Frage betrifft, ob die Möglichkeit be
steht, den Wohnungsfehlbestand in Kapfenberg 
schneller abzubauen, so ist folgendes festzustellen. 
Das Land hat von den beiden Wiener Fonds (Bun-
des-Wohn- und Siedlungsfonds und Wohnhaus-
Wiederaufbaufonds) alle unerledigten Förderungs
anträge übernehmen müssen. Beim BWSF betrafen 
diese rund 8.000, beim WWF sogar 11.000 Wohnun
gen. Bis zur Erledigung dieser Anträge, die chrono
logisch ohne Rücksicht auf den Wohnungsfehlbe
stand erledigt werden müssen, ist ein Großteil der 
dem Lande zur Verfügung stehenden Förderungs
mittel der freien Verfügung der Landesregierung 
entzogen. Mehr als die Hälfte der Förderungsmittel 
ist für die Erledigung der WWF-Anträge bestimmt, 
die, wie ich bereits erwähnt habe, rund 11.000 Woh
nungen umfassen. In seiner letzten Sitzung am 
3. Juli hat der Wohnbauförderungsbeirat einen An
trag an die Landesregierung positiv begutachtet, 
einen Teil dieser Anträge — es handelt sich um 
ca. 6.000 Wohnungen, die Anträge stammen haupt
sächlich aus dem Jahre 1967 und sind vielfach Spe-
kulationsanträge — abzulehnen, so daß die übrigen 
Anträge in den nächsten drei bis vier Jahren einer 
Bewilligung zugeführt werden können. Nach die
sem Zeitpunkt wird die Landesregierung das Ver
fügungsrecht über die gesamten Förderungsmittel 
haben und dann wird es sicher möglich sein, den 
Wohnungsbedarf in Kapfenberg noch stärker als 
bisher zu berücksichtigen. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage Nr. 280 des 
Herrn Abgeordneten Simon Kölner an Herrn Lan
desrat Dr. Friedrich Niederl, betreffend das Verfü

gungsrecht über Wohnungseigentum nach dem 
Wohnbauförderungsgesetz 1968 bei Zuschußgewäh
rung nach § 7- dieses Gesetzes. 

Herr Landesrat, ich bitte um die Antwort. 

Anfrage des Abg. Koiner an Landesrat Dr. Niederl. 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Judenburg hat 

zur Schaffung von neuen Klein- und Mittelwohnun
gen im Sinne des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 mit 
Mehrheit beschlossen, nach Maßgabe der finanziellen 
Möglichkeiten der Stadtgemeinde als Wohnbauförde-
rungsbeitrag gemäß § 7 leg. cit. einen Zuschuß pro 
Wohnungseinheit zu gewahren, dessen Höhe alljähr
lich im Voranschlag festgesetzt wird. Die Förderung 
durch die Stadtgemeinde erfolgt u. a. unter nachste
henden Voraussetzungen und Bedingungen: 

Der Förderungswerber muß sich verpflichten, die 
1/ergebung der Wohnungen in den Objekten, deren Er-
richtung durch die Stadtgemeinde Judenburg geför
dert werden soll, der Stadtgemeinde Judenburg zu über
lassen oder die Vergebung nur im Einvernehmen mit 
dieser vorzunehmen. Die Verpflichtung muß sich außer 
bei der Erstvergebung auch, auf jede spätere Verge
bung erstrecken, die sich infolge eines Wechsels des 
Wohnungsanwärters, Wohnungsinhabers oder Mieters 
ergibt. 

Damit beansprucht die Stadtgemeinde für die För
derung durch einen kleinen Teil der Gesamtkosten ein 
Vergaberecht und entzieht damit dem Wohnungswer
ber die Entscheidung über sein Eigentum. 

Was können bzw. werden Sie, Herr Landesrat, als 
zuständiger Referent tun, um zu gewährleisten, daß den 
Bewerbern um Klein- und Mittelwohnungen im Sinne 
des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 das Verfügungs
recht über ihr Eigentum trotz des Zuschusses durch die 
Stadtgemeinde gemäß § 7 leg. cit. erhalten bleibt? 

Landesrat Dr. Niederl: Gemäß § 7 des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968 sollen die Gemeinden einen 
entsprechenden Beitrag zu den Förderungsmaß
nahmen nach den Bestimmungen dieses Bundesge
setzes leisten. Die Gewährung eines Baukostenzu
schusses, wie ihn die Stadtgemeinde Judenburg be
absichtigt, ist daher im Sinne des Wohnbauförde
rungsgesetzes 1968 nicht nur berechtigt, sondern 
dringend zu empfehlen. Was die Forderung der 
Stadtgemeinde Judenburg betrifft, wonach der För
derungswerber entweder die Wohnungen der Ge
meinde zu überlassen oder die Vergebung nur im 
Einvernehmen mit der Stadtgemeinde zu erfolgen 
hätte, so ist hiezu zu sagen, daß diese Vorgangs
weise dann erfolgen kann, wenn die Stadtgemeinde 
Judenburg für den Wohnbau keine Förderungs
mittel nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968 be
ansprucht oder wenn sie selbst Förderungswerber 
ist. Sobald aber Wohnbauförderungsmittel für an
dere in Anspruch genommen werden, muß die Ver
gebung von Eigentums- und Mietwohnungen unab
hängig von einer Einflußnahme von irgendeiner 
Seite durch den Förderungswerber erfolgen. Die 
Forderung der Stadtgemeinde, auch in diesen Fällen 
ein Recht für die späteren Wohnungsvergaben ein
zuräumen, ist jedenfalls abzulehnen, da dies im 
Sinne des Wohnbauförderungsgesetzes eine unzu
lässige Einschränkung darstellen würde. Bei der 
Vergabe von Wohnungen muß ausschließlich das 
Verfügungsrecht und der Bedarf des Bewerbers 
maßgebend sein. 
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Durch die angezeigte Vorgangsweise würde im 
Rahmen der Wohnbauförderung eine ungleiche Be
handlung der einzelnen Förderungswerber im 
Lande S te iermark stattfinden. Ich werde bei der 
Vergabe der Förderungsmit tel für Judenburg 
darauf achten, daß diese Grundsätze gewahr t blei
ben. Die Landesregierung müßte in einem solchen 
Fall der Vergabe von Wohnungen nach den Ge
sichtspunkten, wie sie in der Anfrage dargelegt 
sind, die Förderung eines Bauvorhabens untersagen. 

Präsident : Zusatzfrage? Das ist nicht der Fall. 
Anfrage Nr. 281 des Her rn Abgeordneten Heri

bert Pölzl an He r rn Landesra t Anton Pel tzmann, 
betreffend Vorkehrungen für den Fall des Eintr i t 
tes von Katastrophen. 

Herr Landesrat , ich bit te um die Antwort . 

Anfrage des Abg. Pölzl an Landesrat Peltzmann. 
Das Land Steiermark trägt den Notwendigkeiten der 

zivilen Landesverteidigung in verantwortungsbewußter 
Weise Rechnung. Der Hohe Landtag hat als erstes 
Bundesland in Österreich sogar die Schutzraumbau
pflicht für alle öffentlichen und privaten Bauten be
schlossen. Die vordringlichste, zugleich aber schwie
rigste Aufgabe ist eine entsprechende Aufklärung und 
Schulung der Bevölkerung, damit jeder einzelne in der 
Lage ist, sich in allen Notstandssituationen richtig zu 
verhalten. Obwohl auf diesem Gebiet schon viel ge
schehen ist, erscheint es notwendig, das Hauptgewicht 
der künftigen Arbeiten noch mehr auf diesen Aufga
benbereich hin auszurichten. 

Was hat, Herr Landesrat, die Steierrhärkische Lan
desregierung bisher vorgekehrt bzw. geplant, um die 
notwendige Aufklärung und Schulung der Bevölkerung 
im Hinblick auf den möglichen Eintritt einer Katastro
phensituation sicherzustellen? 

Landesrat Pe l tzmann: Hohes Haus! Ich beant
worte die Frage des Her rn Abg. Pölzl wie folgt: 
Nach Übernahme des Referates im J ah re 1968 ha
ben wir in erster Linie den organisatorischen Maß
nahmen und in zweiter Linie der Aufklärungsar
beit unser Hauptaugenmerk zugewandt. 

Der Zivilschutzverband hat in dieser Zeit 16 Be
zirksleitungen, 2 Abschnittsleitungen und 250 Orts
stellen gründen können. In 300 Aufklärungsveran
stal tungen mit Vorträgen und Film wurden 12.000 
Personen angesprochen und bei der Großveranstal
tung im Stephaniensaal waren 2.500 Anwesende. In 
12 Kasernen wurden Zivilschutztagungen abgehal
ten und dabei 1.250 Soldaten angesprochen. In 10 
steirischen S tädten haben Ausstellungen stattgefun
den und in Schulbesuchen wurden 240 Bezirks-Zi-
vilschutz-Schulungen organisiert. 

Beim Katastrophenschutz-Referat, das ist der be
hördliche Zivilschutz, wurden 16 Bürgermeister-
Seminare abgehalten, ein Zivilschutz-Fachseminar 
für Lehrer, ein Zivilschutz-Fachseminar für Tier
ärzte und drei spezielle Seminare für bautechnische 
Amts-Sachverständige. Ein einwöchiger Sonder-
Lehrgang wurde in der Wilhelms-Kaserne für alle 
Bezirkshauptleute abgehalten. 

Zusammengefaßt können wir sagen, daß durch 
diese Aufklärungs- und Schulungsaktionen rund 
25.000 Steirer und Steirerinnen geschult und ihnen 
die Probleme des Zivilschutzes nahegebracht wur
den. Dazu rechnen müssen wir noch, daß sich hier 

die Freiwilligen Feuerwehren, das Rote Kreuz und 
der Kameradschaftsbund voll in die Zivilschutzauf
klärungsarbei t gestellt haben. Die Zukunftspläne 
sind die Errichtung einer fahrbaren Zivilschutz-
schule mit zwei Fahrzeugen, dann läuft zur Zeit 
die Schutzzonen-Erhebung an und in der P lanung 
der Landesfeuerwehrschule wird auch eine eigene 
Zivilschutzschule für die S te iermark eingeplant und 
errichtet. 

Wir können feststellen, daß der steirische Zivil
schutzverband in unserer Bundesrepublik zu den 
führenden Organisationen gehört und wir hoffen, 
daß durch Ausschaltung von allzuviel Bürokrat ie 
der Weg weiter fruchtbar beschritten werden kann. 

Präsident: Zusatzfrage? Das ist nicht der Fall. 
Die Anfrage Nr. 282 des Her rn Abgeordneten Si

mon Pichler an Her rn Landesrat Anton Peltzmann, 
betreffend den Personenverkehr auf der Mur ta l 
bahn. 

Ich bit te Herrn Landesrat um die Antwort . 

Anfrage des Abg. Pichler an Landesrat Peltzmann. 
Mit Beginn des Sommerfahrplanes wurde auf der 

Murtalbahn der Personenzug UM 52 ab Murau 13.25 
Uhr, an Unzmarkt 14.14 Uhr, eingestellt. Außerdem 
wird das Personenzugspaar UM 50/75 ab Unzmarkt 
16.10 Uhr, Ankunft Mauterndorf 19.20 Uhr und ab 
Mauterndorf 7.15 Uhr, an Unzmarkt 9.45 Uhr nicht 
mehr geführt. 

Können Sie, Herr Landesrat, mitteilen, aus welchen 
Gründen diese Einstellungen erfolgten, ob noch wei
tere geplant sind und ob damit eine gänzliche Einstel
lung des Personenverkehrs auf der Murtalbahn beab
sichtigt ist? 

Landesrat Pel tzmann: Ich darf die Frage des 
Herrn Abg. Simon Pichler folgendermaßen beant
wor ten: 

Im Streckenbereich Unzmarkt—Murau ist die 
Steiermärkische Landesbahn der Haupt t räger des 
gesamten Verkehrs auf der Straße sowohl 
wie auf der Schiene. Dadurch ist es den Steiermär-
kischen Landesbahnen möglich, das gesamte Ver
kehrsbedürfnis, also Schiene und Straße gegenein
ander abzustimmen. In diesem Streckenbereich 
wurden in den letzten vier J ah ren rund zehn Mil
lionen Schilling investiert. Um diese Investitionen 
zum Tragen zu bringen, wurden natürlich gewisse 
Änderungen im Fahrplanbereich durchgeführt. 

Der Zug UM 52 wurde nur in der Vor- und Nach
saison auf der Strecke Murau—Unzmarkt einge
stellt. Durch die Einstellung kann n un der ge
samte Zugsverkehr mit zwei Diesel-Lokomotiven 
anstat t wie bisher mi t drei abgewickelt werden. 
Anstelle dieses Zuges wi rd als Ersatz der Kurs A 
an Werktagen, ab Murau 13.10 Uhr, an Unzmarkt 
14.20 Uhr und der Kurs C, ab Murau 13.15, an Unz
mark t 14.15 Uhr, geführt. Sie ersehen daraus, daß 
der Fahrplan des Kraf twagenverkehrs günstig ge
staltet werden konnte und der Steiermärkischen 
Landesbahn br ingt diese Änderung eine wesent
liche Einsparung, ohne daß das reisende Publ ikum 
benachteiligt wird. 

Dem gleichen Zweck dient die Einstellung des 
Zuges UM 5057, jetzige Bezeichnung UM 5059. Ich 
muß hiebei aber bemerken, daß die Einstellung die
ser Züge sich nur auf die Hauptreisezeit, das ist 
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vom 6. Juli bis 7. September bezieht, während in 
der übrigen Zeit diese Züge an Werktagen geführt 
werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie wer
den verstehen, daß wir hier Schiene und Straße 
koordinieren müssen, um weitere Abgänge bei den 
Steiermärkischen Landesbahnen abzufangen. Die 
Frage, ob daran gedacht ist, den gesamten Perso
nenverkehr auf dieser Strecke einzustellen, muß ich 
verneinen. Es wäre sinnlos, zehn Millionen Schil
ling zu investieren und dann das Verkehrsaufkom
men zu verkleinern. Es ist wohl gedacht, und zwar 
erst, wenn wir die Ergebnisse des Jahres 1970 se
hen, den Personenverkehr auf der Schiene auf der 
Strecke Tamsweg—Mauterndorf einzustellen. 

Präsident: Zusatzfrage? .Liegt nicht vor. 
Wir kommen zur Anfrage JNr. 289 der .b'rau Ab-

geordneten Hella Lendl an Herrn Landesrat Anton 
Peltzmann, betreffend die Erhöhung der Wurst
preise. 

Ich bitte den Herrn Landesrat um die Antwort. 

Anfrage der Frau Abg. Lendl an Landesrat Peltz
mann. 

Die paritätische Kommission hat einer Preiserhö
hung bei Würsten um etwa 2.50 Schilling je kg zu
gestimmt. Die tatsächliche Erhöhung der Wurstpreise 
geht aber bis zu 12 Schilling per kg. 

Sowohl die paritätische Kommission als auch die 
Kammer für Arbeiter und Angestellte hat eine Rück
führung der Preise empfohlen. 

Können Sie, Herr Landesrat,' sagen, welche konkre
ten Maßnahmen die Ihnen unterstehende Preisbehörde 
in die Wege geleitet hat, um diese Rückführung her
beizuführen? 

Landesrat Peltzmann: Ich beantworte die Frage 
der Frau Abg. Lendl wie folgt: 

Es stimmt, die paritätische Kommission hat in 
ihrer außerordentlichen Sitzung Nr. 126 a am 
11. Juni 1969 beschlossen, die seit 15. Mai d. J. bei 
verschiedenen Wurstsorten vorgenommenen Ver
braucherpreiserhöhungen auf das nachstehend ge
nannte Ausmaß zurückzuführen: Frankfurter 2.50 
Schilling, Pariser 3 Schilling, Knackwurst 2.60 Schil
ling, Braunschweiger 1 Schilling und noch etliche 
kleinere Korrekturen. 

Diese Erhöhuhgsbeträge können auf jene Ver
braucherpreise aufgeschlagen werden, die vor In
krafttreten der neuen Lebensmittel-Kodex-Bestim
mungen vom 15. Mai 1969 gültig waren. Das ist der 
Beschluß der paritätischen Kommission, diesem Be
schluß haben aber die Fachleute aus dem Fleischer
gewerbe und aus der Fleischerindustrie ihre Zu
stimmung verweigert. Das Innenministerium hat 
einen Erlaß herausgegeben vom 12. Juni 1969, der 
der Landesregierung die Anweisung gibt, die 
Überwachung dieser Preisrückführuhg durchzufüh
ren und zu berichten. Das wurde durch zwei Er
lässe getan. Diese zwei Erlässe wurden hinausgege
ben. Das zum rechtlichen Standpunkt. 

Nun zum wirtschaftlichen Standpunkt: Wir konn
ten feststellen, daß die Preiserhöhungen, die durch 
diese neuen Kodex-Bestimmungen erforderlich wa
ren, sich verschiedenartig ausgewirkt haben. Das 
erklärt sich folgendermaßen: Der Großteil der Be
triebe hat bereits bei der Wursterzeugung die 

Grundlagen des neuen Lebensmittel-Kodex zur 
Grundlage auch ihrer Erzeugung gemacht. Ein Teil 

4iat noch nach dem alten, landesüblichen Brauch, 
also mit einem höheren Fett- und Bindegewebe-

- Zusatz ihre Würste erzeugt und waren natürlich da
durch in der Lage, die Wurstarten billiger zu er
zeugen. Nun ergibt sich hier für die Preisbehörde 
eine Frage. Bis jetzt war für uns ausschlaggebend 
der ortsübliche Preis. Nach diesem Erlaß wird mit 
fixen Schilling-Sätzen gearbeitet. Und das wird, 
glaube ich, in Zukunft nicht möglich sein. 

Es gibt zwei Arten von Kalkulationen. Im Export 
die Kalkulation von rückwärts, das heißt ich kann 
am Weltmarkt feststellen, wie hoch verträgt sich 
der Preis für meine Ware und muß dann versuchen, 
ob ich hinkomme oder nicht. Komme ich hin, kann 
ich die Ware anbieten, komme ich nicht hin, kann 
ich die Ware nicht anbieten. Am Inlandsmarkt war 
es bis jetzt in allen Branchen der Wirtschaft üblich, 
den Preis nach Gestehungskosten zu kalkulieren. 
Das können wir auch diesem Gewerbe nicht ver
wehren. Wir werden das bei einer Besprechung in 
der nächsten Zeit im Innenministerium zur Spra
che bringen und werden versuchen, hier einem ge
ordneten Fleisch- und Wurstpreis den Weg vorzu
bereiten. Zur Zeit ist es so, daß die Preisunter
schiede eben durch die Qualitätsunterschiede sehr 
hoch waren. Jetzt gibt es keinen Qualitätsunter
schied mehr. Wir bekennen uns zum neuen Lebens
mittelkodex. Es muß aber auch zu einer Verfla
chung der Preise kommen, weil in Zukunft die 
gleiche Qualität gefordert wird. 

Präsident: Die Anfrage Nr. 290 kann nicht auf
gerufen werden, da der Abg. Franz Leitner nicht 
anwesend ist. Sie wird daher schriftlich beantwor
tet. 

Damit sind die eingelangten Anfragen erledigt. 
Mit der Einladung zur heutigen Sitzung ist Ih

nen die Tagesordnung bereits zugegangen. Die Ta
gesordnung ist um ein Geschäftsstück zu erweitern 
und zwar um die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
140, Steiermärkisehes "Veranstaltungsgesetz, die 
vom Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß gestern 
erledigt wurde. 

Auf der Tagesordnung stehen u. a.: 
der Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus

schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
142, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Leichen
bestattungsgesetz abgeändert und ergänzt wird; 

der Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaftli
chen Ausschusses über die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 131, Gesetz, mit dem das Steiermärkische 
Landes-Straßenverwaltungsgesetz 1964 abgeändert 
wird (Landes-Straßenverwaltungsgesetznovelle 
1969); 

der Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 127, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsge-
setz neuerlich abgeändert und ergänzt wird; 

der Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beiläge Nr. 128, Gesetz über 
die Errichtung und den Betrieb von Schischulen 
(Steiermärkisehes Schischulgesetz 1969), die von 
diesen Ausschüssen mit wesentlichen Änderungen 
beschlossen wurden. 

Gemäß § 31 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Steiermarkischen Landtages mußten daher diese 
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Beilagen neu gedruckt werden und sind die Neu
fassungen in den heute aufliegenden Beilagen Nr. 
151, 152, 153 und 154 enthalten. 

Die Behandlung dieser Geschäftsstücke kann nach 
§ 31 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Steiermärki-
schen Landtages nur nach Abstandnahme von der 
24stündigen Auflagefrist vorgenommen werden. 

Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 
Hause ver t re tenen Parteien schlage ich daher die 
Abs tandnahme von der 24stündigen Auflagefrist 
vor. 

Wird gegen die Abstandnahme von der 24stündi-
gen Auflagefrist bezüglich der Beilagen Nr. 151, 
152, 153 und 154 und gegen die Tagesordnung ein 
E inwand erhoben? 

Das ist nicht der Fall. 
Es liegen heute folgende Geschäftsstücke auf: 
der Antrag, Einl.-Zahl 778, der Abgeordneten 

Prof. Dr. Eichtinger, Jamnegg, Prof. Dr. Moser und 
Burger, betreffend die Schaffung eines Beirates für 
Bildungsfragen für das Land Steiermark; 

der Antrag, E in l . -Zahr 779, der Abgeordneten 
Ing. Koch, DipL-Ing. Fuchs, Stöffler und Feldgrill, 
betreffend Zessionen aus Landesaufträgen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 780, der Abgeordneten 
Buchberger, Pölzl, Dipl.-Ing. Schaller und Prenner , 
betreffend die Errichtung einer allgemeinbildenden 
höheren Schule im Raum von Birkfeld; 

der Antrag, Einl.-Zahl 781, der Abgeordneten 
Jamnegg, Prof. Dr. Eichtinger, Egger und Kitzin
ger, betreffend die Reinhaltung unserer Wälder; 

der Antrag, Einl.-Zahl 782, der Abgeordneten 
Gross, Ileschitz, Vinzenz Lackner, Pichler und Ge
nossen, betreffend die Verbrei terung der Landes
straßen; 
. der Antrag, Einl.-Zahl 783, der Abgeordneten 

Heidinger, Fellinger, Pichler, Vinzenz Lackner und 
Genossen, betreffend die zweckmäßige Aufstellung 
von Hinweisschildern auf Bundes- und Landesstra
ßen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 784, der Abgeordneten 
Schön, Pichler, Heidinger, Zinkanell und Genossen, 
betreffend die Errichtung von Alpine-Leitschienen 
an Bundes- und Landesstraßen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 785, der Abgeordneten Se
bastian, Laurich, Vinzenz Lackner, Pichler; Fellin
ger und Genossen, betreffend die Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse auf der Hengstpaßstraße 
(Landesstraße Nr. 278); 

der Antrag, Einl.-Zahl 786, der Abgeordneten 
Klobasa, Heidinger, Aichholzer, Wuganigg, Meisl 
und Genossen, betreffend die Instandsetzung der 
Gleichenberger Bundesstraße. 

Diese Anträge weise ich der Landesregierung zu. 
Dem Landeskultur-Ausschuß weise ich zu: 

• die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 148, Gesetz 
über die Kammern für Land- und Forstwirtschaft 
in S te iermark (Landwirtschaftskammergesetz); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 149, Gesetz 
über den Schutz des Feldgutes in offener Flur 
(Flurschutzgesetz 1969). 

Dem Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß weise 
ich die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 150, Gesetz 
über den Bau und den Betrieb von Aufzügen 
(Steiermärkisches Aufzugsgesetz 1969), zu. 
• Dem Finanz-Ausschuß weise ich die Regierungs
vorlage, zu Einl.-Zahl 578, zum Antrag der Abge
ordneten Feldgrill, Dr. Heidinger, Nigl und Buch

berger, betreffend ein weiteres Sonderwohnbau-
programm, zu. 

Die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 710, zum 
An t rag der Abgeordneten Buchberger, Pölzl, Dipl.-
Ing. Schaller und Burger, betreffend die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze im Raum Weiz, weise ich dem 
Verkehrs- und volkswirtschaftlichen Ausschuß zu. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand er
hoben? 

Das ist nicht der Fall. 
Weiters teile ich dem Hohen Haus mit, daß die 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 683, zum Ant rag 
der Abgeordneten Sebastian, Schön, Fellinger, Vin
zenz Lackner und Genossen, betreffend die Errich
tung einer Feuerverzinkungsanlage im Werk Kind
berg der ÖAMG, nach Beratung im Verkehrs- und 
volkswirtschaftlichen Ausschuß am 1. Ju l i 1969 an 
die Landesregierung zurückverwiesen wurde . 

Diese Vorlage ist somit als gegenstandslos zu be 
trachten. 

Eingebracht wurden heute folgende Anträge: 
der Antrag ' der Abgeordneten Burger, Maunz, 

Ritzinger und Karl Lackner, betreffend Belassung 
und Wiederaufbau der Homogen-Holzplattenindu-
strie im Raum Kalwang; 

der An t rag der Abgeordneten Aichholzer, Zinka
nell, Meisl, Klobasa und Genossen, betreffend schie
nengleiche Bahnübersetzung der Landesstraße 149 
in Leibnitz; 

der An t rag der Abgeordneten Sebastian, Doktor 
Klauser, Heidinger, Laurich und Genossen, betref
fend den klaglosen Transport von Schülern bei Zu
sammenlegung bzw. Auflassung von Schulen; 

der Antrag der Abgeordneten Loidl, Fellinger, 
Ileschitz, Brandl und Genossen, betreffend die Wie
dererr ichtung des Homogen-Holzwerkes in Kal 
wang; 

der Ant rag der Abgeordneten Sebastian, Laurich, 
Brandl, Schön und Genossen, betreffend die Über
nahme der Privatschulen der Marktgemeinde Bad 
Aussee durch den Bund; 

der Antrag der Abgeordneten Sebastian, Schön, 
Fellinger, Brandl und Genossen über die Entschä
digung der Gemeinde Eisenerz durch den Bund für 
die Übernahme der Volksschule Mönichtal zum Be
trieb des musisch-pädagogischen Gymnasiums 
Eisenerz; 

der Ant rag der Abgeordneten Sebastian, Gruber, 
Fellinger Schön und Genossen, betreffend die Be
seitigung der Diskriminierung inländischer Erzlie
ferungen gegenüber ausländischen; 

der Ant rag der Abgeordneten Fellinger, Schön, 
Pichler, Vinzenz Lackner und Genossen, betreffend 
den ersten Ausbau der Zeltenschlagstraße Leoben. 

Diese Anträge werden der geschäftsordnungsmä
ßigen Behandlung zugeführt. 

Wir gehen nun zur Tagesordnung über. 

1. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 137, Gesetz über 
die landwirtschaftliche Tierzucht (Steiermärkisches 
Tierzuchtgesetz). 

Berichterstatter ist Abg. Alois Lafer. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Lafer: Hoher Landtag! Die Vorlage der 
Steiermärkischen Landesregierung, Einl.-Zahl 765, 
Beilage Nr. 137, beinhaltet das Gesetz über die 
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landwirtschaftliche Tierzucht (Steiermärkisches 
Tierzuchtgesetz). Auf Grund der seit 1949 gesam
melten praktischen Erfahrungen besteht seitens der 
Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in 
Steiermark seit langer Zeit der Wunsch, das- Lan
desgesetz vom 12. April 1949, LGB1. Nr. 42, be
treffend die landwirtschaftliche Tierzucht einer 
Neuregelung zu unterziehen. Hiebei sollen die für 
die Landwirtschaft und das Gemeinwohl überhaupt 
so wichtigen Belange der Tierzucht den derzeitigen 
Gegebenheiten und den Erfordernissen der Zukunft 
angepaßt werden. Da eine Novellierung des alten 
Gesetzes zu umfangreich und umständlich wäre, 
erschien es zweckmäßiger, ein neues Tierzuchtgesetz 
auszuarbeiten. 

Hiezu darf ich bemerken, daß etliche Bestimmun-
gen der bisherigen Durchführungsverordnung, 

Abschnitt 5 enthält die Straf- und Schlußbe
stimmungen. 

Namens des Landeskultur-Ausschusses, der sich 
mit dieser Gesetzesvorlage eingehend beschäftigt 
hat, stelle ich daher folgenden Antrag: 

Der Hohe Landtag wolle das in der Beilage 
Nr. 137 enthaltene Gesetz mit folgenden Abände
rungen beschließen: 

Zu Abschnitt I: 
Im § 1 Abs. 2 ist das Wort „Herdbüchern" durch 

das Wort „Herdebüchern" und 
im § 3 Abs. 2 das Wort „Geflügel-Herdbuch" 

durch „Geflügel-Herdebuch" zu ersetzen. 
Zu Abschnitt II: 
Im § 7 Abs. 6 hat der letzte Satz zu lauten: 
„Nicht zur Körung vorgeführte Vatertiere, die 

keine Deckerlaubnis haben, sind als nicht gekört 
den abgekörten Tieren gleichzustellen." 

Zu Abschnitt III: 
Im § 11 Abs. 3, vorletzte Zeile, ist nach dem 

Wort „geben" ein Punkt zu setzen und der Rest 
ist zu streichen. 

Ich bitte um Annahme dieser Vorlage. 
Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Schrammel 

das Wort. 
Abg. Schrammel: Hohes Haus! Meine Damen und 

Herren! Die Anpassung an die wirtschaftlichen Ge
gebenheiten einer raschlebigen Zeit hat es erfor
dert, daß das Tierzuchtgesetz vom 12. April 1949 
durch eine neue grundlegende gesetzliche Regelung 
ersetzt wird. Die auf Grund des bisherigen Tier
zuchtgesetzes gewonnenen Erfahrungen wurden im 
neuen Gesetz zukunftsweisend für die steirische 
Tierzucht eingebaut und festgehalten. 

Das Steiermärkische Tierzuchtgesetz soll nicht 
nur die Förderung, wie es bisher im alten Gesetz 
geheißen hat, sondern alle Belange der Tierzucht 
regeln. Züchter-Vereinigungen sind in diesem Ge
setz besonders herausgestellt, damit dadurch eine 
einheitliche Lenkung der landwirtschaftlichen Tier
zucht erreicht wird. Der gute Ruf der steirischen 
Tierzucht in Europa und in der Welt soll damit 
weiter gestärkt werden. Alle Förderungsmaßnah
men sind damit wesentlich auf dieses Ziel aus
gerichtet. 

Die Praxis wird erfreut auch zur Kenntnis neh
men, daß keine Einteilung in Zuchtgebiete be
stimmter Rassen getroffen wurde. Es gibt im Ge
setz auch keine Normierung und Aufzählung be-. 
stimmter Rassen. Um die Verwendung fremder 
Rassen überwachen oder verhindern zu können, 
werden im § 6 entsprechende* Schutzbestimmungen 
eingebaut. Es ist anzunehmen, daß in nächster Zeit 
in der Tierzucht keine Rassenkriege, wie dies in 
der Vergangenheit vorgekommen sein soll, in der 
Steiermark entstehen werden. 

Der Geflügel-Herdbuch- und Vermehrungszucht, 
den Brütereien und Geflügelaufzucht-Stationen, die 
gegenwärtig immer mehr an Bedeutung gewinnen, 
wird eine zeitgemäße, gesetzliche Regelung zuge
dacht. 

Im Zusammenhang mit dem Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes vom 12. Juni 1964, wonach 
die begünstigte Anwendung des Einkommensteuer
gesetzes 1953 und !des Umsatzsteuergesetzes 1959 
von der Anerkennung der Gefiügelhaltungsbetriebe 
als Geflügel-Herdbuchzuchtbetriebe und Vermeh
rungszuchtbetriebe durch landesgesetzliche Vor-

LGBl.-Nr. 59/50, die über den Rahmen des Tier
zuchtgesetzes hinäusreichten, nunmehr in das Ge
setz selbst aufgenommen worden sind und dadurch 
ein verfassungsbedenklicher Zustand beseitigt wer
den soll. Der vorliegende Entwurf wurde von der 
Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft und 
dem dort tätigen Tierzuchtausschuß eingehend und 
gründlich vorberaten, deren Zustimmung er auch 
gefunden hat. Die Vorschläge der Landeskammer, 
der Tierärzte Steiermarks, sowie des Steiermärki-
schen Gemeindebundes und des österreichischen 
Städtebundes wurden weitgehend berücksichtigt. 
Der Landesregierung wird es künftig nach Anhö
ren der Landeskammer für Land- und Forstwirt
schaft obliegen, jene näheren Merkmale festzulegen, 
welche die Anerkennung einer Rasse zur Züchtung 
voraussetzen. Für die Bestimmung der Zuchtrich
tung durch Festlegung der Rassen wird hiebei die 
Erreichung des besten wirtschaftlichen Erfolges 
nach der jeweils gegebenen Wirtschaftslage aus
schlaggebend sein. Von einer Normierung und Auf
zählung der bestimmten Tierrassen im Gesetz 
wurde Abstand genommen. Gleichzeitig soll da
durch die Notwendigkeit ständiger Novellierungen 
des Gesetzes vermieden werden. Um die Verwen
dung fremder Rassen überwachen oder verhin
dern zu können, wurden in den § 6 entsprechende 
Schutzbestimmungen aufgenommen. Anerkannten 
Rassen soll eine weitgehende Förderung seitens des 
Landes und der Landeskammer zuteil werden. 

Dieses Gesetz umfaßt 5 Abschnitte. 
Der Abschnitt 1 umfaßt allgemeine Bestimmun

gen, die Aufgabe dieses Gesetzes, Zuchtrichtung 
und die Tierzuchtförderuhg. 

Der Abschnitt 2' regelt das Körwesen, Körun
gen, Ausschreibung der Körungen, Zulassung zur 
Körung und schließlich Deckerlaubnis und Kör
gebühr. Neu ist, daß die Deckerlaubnis und - die 
Gültigkeit des Körscheines nunmehr auch, auf län
gere Zeit oder auf Lebensdauer des Vatertieres 
ausgestellt werden kann. 

Der Abschnitt 3 regelt die Körausschüsse. 
Der Abschnitt 4 bestimmt die Haltung der Vater

tiere, die Verwendung von Vatertieren und die 
Zahl derselben auf Grund des Viehstandsausweises, 
die Verpflichtung der Gemeinde zur Führung von 
Sprungverzeichnissen, Ausstellung der Deckscheine, 
die künstliche Besamung, den Beitrag der Gemein
de zu dieser Besamung und schließlich die Errich
tung der Gemeindetierzuchtausschüsse. 

zMMx^mz&ißaSMsMäXS. 
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Schriften abhängig gemacht wird, wurde diesem 
Erfordernis im neuen steirischen Tierzuchtgesetz 
entsprochen! 

Im allgemeinen gilt als eine wesentliche Erleich
terung, daß Haupt-Körungen neben den Sammel-
Körungen nunmehr auch in Form von Einzel-
Körungen durchgeführt werden können. Diese Re
gelung ist im § 4 des Gesetzes neu. 

Der § 6 ist von besonderer Wichtigkeit: Nach wie 
vor kommt dem Äbstammungs- und Leistungs-
naehweis besondere Bedeutung zu. Es muß ver
hinder t werden, daß nach Steiermark eingeführte 
Vatert iere irgendwelcher, nicht anerkannter , Rassen 
oder Samen solcher Vatertiere uneingeschränkt 
Verwendung finden können. Doch wird es nunmehr 
auch möglich sein, daß anerkannte , steirische Züch
tervereinigungen mit solchen Tieren Versuche 
durchführen können. Damit wäre es z. B. in der 
Schweinezucht möglich, Kreuzungsversuche mit 
dem anerkannten Edelschwein und dem in der 
S te iermark nicht anerkannten Landschwein zu ma
chen. Die Schweinern äster werden es begrüßen, daß 
in dieser Hinsicht eine Lockerung eingetreten ist. 
Dieser Weg soll mithelfen, qualitätswertvolles 
Schweinefleisch zu produzieren. 

Neu ist auch im § 16, daß nun für jeweils 40 
deckfähige Sauen — stat t bisher 30 .— ein Eber zu 
hal ten ist. Jede Gemeinde ha t jedoch dafür Sorge 
zu t ragen, daß entweder im eigenen Gemeindebe
reich oder gemeinsam mit einer anderen Gemeinde 
die Möglichkeit zur ordnungsgemäßen Deckung der 
vorhandenen weiblichen Tiere geschaffen wird. 

Der § 17 ermöglicht es den Mitgliedern von 
Züchtervereinigungen, wenn sie im Gemeindebe
reich in der Mehrzahl gegenüber den anderen Tier
hal tern sind, daß ihren Bestrebungen zur Aufstel
lung guter Vater t iere entsprochen wird. 

Das Steiermärkische Tierzuchtgesetz, das im vor
liegenden Entwurf auch die Zust immung der Lan
deskammer für Land- und Forstwirtschaft gefun
den hat, beinhaltet im wesentlichen auch die Vor
schläge der T ierärz tekammer sowie des Gem.ein.de-
und Städtebundes. 

Dazu darf ich gemäß § 34 Abs. 3 der Geschäfts
ordnung des Steiermärkischen Landtages den An
t rag stellen, die §§ 19 Abs. 2 und 20 Abs. 2 wie 
folgt abzuändern: 

„§ 19 Abs. 2 ha t zu lauten: Die von der Landes
kammer mit der Durchführung der künstlichen Be
samung be t rau ten Tierärzte oder sonstigen Perso
nen sind einem Vater t ierhal ter gleichzustellen." 

§ 20 Abs. 2 ha t zu lauten: „Gemeinden, in denen 
ganz oder teilweise die künstliche Besamung durch 
eine von der Landeskammer anerkannte Besa
mungsstat ion oder von der Landeskammer mit der 
künstlichen Besamung be t rauten Tierärzte oder son
stigen Personen durchgeführt wird, haben einen 
Beitrag zur Verbill igung der Besamung zu leisten. 
Die Mindesthöhe dieses Beitrages hat der Verr in
gerung des Kostenaufwandes der Gemeinde bei der 
Anschaffung und Hal tung von Vatertieren zu ent
sprechen." 

Abschließend kann das Steiermärkische Tier
zuchtgesetz als ein fortschrittliches Gesetz bezeich
net werden, in dem der Praxis entsprechend eine 
Regelung zur Förderung, aber auch zur Festigung 
der Belange der steirischen Tierzucht getroffen 
wurde. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Als nächster Redner hat sich der Abg. 
Zinkanell zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Sehr verehr te Da
men und Herren! Ich s t imme dem Vorredner völ
lig zu, wenn festgestellt wird, daß das in Verhand
lung stehende Gesetz ein ausgesprochenes Basis
gesetz der Landwirtschaft ist. 

Mit der Körung, also mit der Anerkennung ins
besondere der qualifizierten Vater t iere werden Vor
aussetzungen für ein ständiges Vorwärtsschreiten 
der Tierzucht — insbesondere der steirischen Tier
zucht — geschaffen. Die Landwirtschaft wird bei 
diesen wichtigen Aufgaben nicht allein gelassen 
und obwohl der Erfolg der züchterischen Bemü
hungen selbstverständlich wohl dem Bauern zu
fällt, übernehmen nach diesem Gesetz 'die Ge
meinden durch die Hal tung der Vatertiere ganz 
respektable Kosten. Es wäre eigentlich der Mühe 
wert, wenn gelegentlich die zuständige Abteilung 
der Landesregierung den Landtag oder den Landes
kultur-Ausschuß informieren könnte, welche Sum
men alle steirischen Gemeinden zusammen — viel
leicht in einem fünf- oder zehnjährigen Durch
schnitt — durch die Verpflichtung der Vatert ierhal
tung aufwenden. Ich glaube, die Landwirtschaft 
würde sich freuen, diese Leistungen der Gemein
den zu hören und den Gemeinden könnte bei die
ser Gelegenheit meines Erachtens ein verdienter 
Dank ausgesprochen werden zum Zeichen, daß ihre 
Leistungen auch Anerkennung finden. 

Das Gesetz spricht im § 1 von der Tierzuchtför
derung im allgemeinen, behandel t jedoch, wie das 
auch vom Vorredner gesagt wurde, im wesentli
chen, im Effekt die Körung und die Best immungen 
über die Haltung der Vatert iere. Wir haben hier 
unter anderem angeregt, zu überprüfen, ob nicht 
s tat t der jährlichen eine zweijährige Körung genü
gen würde. Man könnte auf diese Weise, unseres 
Erachtens den Bauern viel Geld und Zeit ersparen. 
Nachdem sich aber der Tierzuchtdirektor ' der Lan
deskammer in der Ausschußsitzung, zu der er ge
beten wurde, für die Beibehaltung der jährlichen 
Körung ausgesprochen hat und außerdem durch 
eine ergänzende Formulierung der Deckerlaubnis 
unseren Vorstellungen weitgehend entsprochen 
wurde, konnten wir auch in diesem Punk t eine 
Übereinst immung im Landeskultur-Ausschuß er
zielen. 

Es ist gut, daß mit dem modifizierten Tierzucht
gesetz der Landwirtschaft wieder ein Ins t rument 
in die Hand gegeben wird, das es ihr erleichtern 
wird, mit der europäischen Entwicklung auf die
sem Gebiet Schritt zu halten. Bei der Handhabung 
dieses Gesetzes wird es vielleicht mehr als bei man
chem anderen Gesetz darauf ankommen, daß es 
nicht eine Reglementierung, insbesondere auch in 
der Frage der Rinder-Rassen, sondern eine sinn
volle und fortschrittlich empfundene Lenkung und 
Ordnung der Tierzucht wird. Wir s t immen selbst
verständlich dem Gesetz und auch den beantrag
ten Ergänzungen zu. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr Abg. 
Koiner, ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Koiner: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! In den Er läuterungen zum landwirtschaft-
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liehen Tierzuchtgesetz heißt es zu § 1 wörtlich: 
„Zu den Aufgaben der Tierzucht gehören nicht nu r 
die Förderung, sondern auch die Wahrnehmung 
und Lenkung aller t ierzüchterischen Belange, so
weit sie für das Gemeinwohl von Bedeutung sind." 
Damit ist ziemlich deutlich die Grenzlinie zum Aus
druck gebracht; auf der einen Seite, wie weit der 
Gesetzgeber gehen soll, um den Freiheitsbereich 
der Tierzüchter und Tierhal ter e inzuschränken im 
Interesse des Gemeinwohles und auf der anderen 
Seite, wie weit diese Tierhalter und Tierzüchter 
sich diese Einschränkung gefallen lassen bzw. ak
zeptieren sollen im Interesse des Gemeinwohles, 
aber auch im eigenen Interesse. 

Nachdem wi r seit über 100 J ah r en eine Regle
ment ierung bzw. Gesetzgebung auf diesem Gebiet 
der Tierzucht haben und auf der anderen Seite 
bisher es so gewesen ist, daß immer wieder auch 
von Seiten der Praxis her der Ruf nach Erneue
rung eines solchen Tierzuchtgesetzes gekommen ist, 
dürfen wir annehmen, daß der Gesetzgeber in der 
Vergangenheit sehr deutlich und sehr gu t diese 
Grenzlinie getroffen hat . Wir dürfen des wei teren 
e rwähnen, daß es unsere Ansicht ist, daß der Ruf 
der P rax is nach einem Tierzuchtgesetz immer wie
der laut wird und die Abänderung desselben heute 
Sinn und Zweck dieser Vorlage ist, daß also dieser 
Ruf deswegen immer wieder erfolgt ist, weil die 
mi t der Durchführung bet rauten Beamten es neben 
den rein fachlichen Agenden großar t ig vers tanden 
haben, als echte Berater und Helfer sich den Land
wir ten anzubieten und weil sie nicht nu r die Durch
führung des Gesetzes hier vorgenommen haben, 
sondern echt sich als Helfer der Bauern erwiesen 
haben. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, 
um diesen mit der Tierzuchtförderung und auch 
mit der Durchführung des Tierzuchtgesetzes be
t rau ten Personen und ihren Helfern e inen aufrich
tigen Dank zu sagen für die A r t wie sie das bisher 
gemacht haben und ich darf hoffen, daß es auch in 
Zukunft in der Form abgewickelt wird. Ich möchte 
in diesen Kreis auch eingeschlossen wissen die vie
len Funkt ionäre auf der Verbands- und Tierzuchts-
genossenschaftsebene, die unentgeltl ich immer wie
der ihre wertvolle Arbeit zur Verfügung stellen. 
Ich möchte auch alle jene nicht u ne rwähn t lassen, 
die sich in der Praxis mit dieser Tierzuchthaltung 
und Tierzucht beschäftigen und ohne deren Kön
nen, Fleiß und Liebe zu dieser Arbeit, die sie Tag 
für Tag, Sonntag für Feiertag, des morgens früh 
und abends spät machen müssen, wäre eine Lei
stung, wie wir sie in Österreich auf dem Tierzucht
gebiet und insbesondere auf dem Rindersektor b is
her feststellen konnten, nicht möglich gewesen. Eine 
Leistung, die immerhin bewirk t hat, daß dieses 
kleine Österreich derzeit das größte Zuchtviehex
port land Europas ist. Wer weiß, wie h a r t die inter
nationale 'Konkurrenz gerade auf diesem Gebiet 
ist, wird feststellen können, daß das nicht nu r eine 
großart ige Leistung ist, sondern daß sie auch volks
wirtschaftlich echt erwünscht ist', da wir dadurch 
auch eine hochwertige Fer t igware export ieren kön
nen, in der der Fleiß und das Können unserer Land
wir te d r innen liegt und das wird auch im Ausland 
entsprechend honoriert. Ich möchte dazu noch sa
gen, daß dieses hochwertige Zuchtvieh, das wir ins 
Ausland exportieren, vor allem auf Flächen pro
duziert wird, die -an und für sich infolge ihrer ex

ponierten Lage, des Klimas und auch hangnei-
gungsmäßig von vornherein im Nachteil sind und 
daß diese Flächen normalerweise eine andere Nut 
zung gar nicht zulassen. 

Ich gestatte mi r in diesem Zusammenhang ein 
paar Zahlen für die S teiermark zu bringen, die im
merhin beweisen, welche Bedeutung die Tierzucht 
in der S te iermark hat . Ich darf z. B. feststellen, daß 
der Anteil d e r Fütterflächen am Gesamtausmaß 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche ungeheuer groß 
ist; angefangen vom Bezirk Liezen, der der fut ter
mäßig s tärkste Bezirk ist und von dessen land
wirtschaftlicher Nutzfläche 95.7 Prozent Futterflä
chen sind. Das geht herunter die ganzen oberstei
rischen Bezirke, die alle noch über 90 Prozent l ie
gen, außer Judenburg und Knittelfeld, die bei 89 
Prozent liegen, Voitsberg und Deutschlandsberg in 
der Größenordnung 80 Prozent und 70 Prozent uncT 
erst im Bezirk Feldbach kommen wir e twa auf 54 
Prozent Anteil der Grünlandflächen an der gesam
ten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Der Bezirk, 'der 
am wenigsten Futterflächen in der landwirtschaft
lichen Gesamtnutzungsfläche hat, ist der Bezirk 

: Radkersburg mi t immerhin noch 48.8 Prozent. Ich 
habe das deshalb gesagt, weil wi r vielfach die Mei-

: nung hören, daß nur die hochalpinen, qbersteiri-
schen Bezirke Grünlandflächen haben. Ich muß 

: feststellen, daß das gesamte steirische Land solche 
Flächen, leider Gottes, hat, die praktisch auf keine 
andere Weise als wie über die T ierhal tung ver
wertet werden können. 

Ich glaube, damit t r i t t auch die Bedeutung des 
Rindes in der Weise heraus, als das Rind für uns 

i e ine Maschine ist, die den Aufwuchs auf diesen 
, Grünlandflächen verwer te t und hier t r i t t auch echt 
L das Interesse des Staates oder des Gemeinwesens 

heraus, das natürlich daran interessiert ist, genau 
wie in der Industrie, daß dort möglichst hochwer
tige, leistungsfähige Maschinen stehen, die in der 

i Lage sind, diese Grünfutterflächen bestens auszu-
: nützen. Hier ist es daher sicher auch berechtigt, daß 

diese Gemeinschaft auch ihren Beitrag dazu lei
stet, wie es der Herr Vorredner Abg. Zinkanell e r 
wähnt hat. 

Sie werden mit Recht fragen, meine Damen und 
, Herren, wozu also die Änderung eines Tierzucht-
; gesetzes, das sich bisher so bewähr t hat? Ich möchte 

dazu ausführen, daß es sich im Pr inzip um die ge-
; setzmäßige Anpassung an die neuen Erkenntnisse 
l der Wissenschaft und auch an die Erkenntnisse der 

neuen Methoden, die die Praxis aus den E rkennt 
nissen der Wissenschaft gewonnen hat, handelt . Im 
besonderen Bereich der Tierzucht ermöglicht uns 

5 die Besamung in Verbindung mi t dem sogenannten 
s Tiefkühlverfahren diese modernen Methoden bzw. 

die moderne Ar t Tierzucht zu betreiben. 
Es geht im Prinzip also um folgende Angelegen-

t heit: Oberster Grundsatz der Tierzucht wa r es im-
a mer, in der Zucht Tiere zu verwenden, die e rwar 

ten lassen, daß sie gute Vererber sind. Das ha t b is-
i her funktioniert, nur ist man darauf gekommen, 

daß die Forderung zu wenig ist, die man da e twa 
aufstellt, indem man sagt, „Tiere, die gute Nach-

i zucht e rwar ten lassen." Wir sind jetzt einen Schritt 
weiter gegangen und sagen: „In der Zucht sollen 

s nu r mehr Tiere verwendet werden, die bereits den 
Nachweis erbracht haben, daß sie gute Vererber 
sind." Und das wa r nach den bisher üblichen Me-
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thoden nicht möglich. Wenn wir z. B. in der Rin
derzucht einen Stier von eineinhalb J ah ren zum 
ersten Sprung verwenden können, dann dauer t es 
ungefähr viereinhalb bis fünfeinhalb Jahre , bis wir 
in der Lage sind, in seinen Töchtern etwa zu ver
gleichen, ob der Stier ihnen eine bessere Milchan
lage vererb t hat oder nicht. Deswegen, weil diese 
viereinhalb oder fünfeinhalb J a h r e dazugezählt zu 
den eineinhalb J ah ren des Alters des Stieres es mit 
sich gebracht haben, daß dieser Stier dann fünf bis 
sechseinhalb J ah re alt war und dann praktisch nicht 
mehr zuchttauglieh war. Das neue Tiefkühlverfah
ren ermöglicht es uns, den Samen, den wir vom 
Stier gewinnen, jahrelang, jahrzehntelang, also 
praktisch unbegrenzt ha l tbar zu lagern. Und da
mi t überbrücken wir die Zeitspanne, die w i r b rau
chen, um den Nachweis zu erbringen, daß dieser 
Stier ein guter Vererber ist. Es wird das praktisch 
folgendermaßen gemacht: Der Stier wird mi t ein
einhalb J ah ren auf eine beschränkte Anzahl von 
weiblichen Tieren zum Sprung zugelassen. Es wer
den so viel Nachkommen erzeugt, als zum Ver
gleich notwendig sind, das sind e twa 30 bis 50 Stück. 
Der gesamte Samen aber, der anschließend gewon
nen wird, wird tiefgefroren und auf die Samen
bank gelegt. Er wird nicht verwendet . Erst wenn 
durch international abgemachte Vergleiche es mög
lich ist, nachzuweisen, daß dieser Stier positiv ver
erbt hat, daß er also die Leistung gesteigert hat, 
dann wird der Samen freigegeben in der künstl i
chen Besamung und dann wird nach 5,- 6 oder 7 J ah 
ren erst mit diesem Samen die künstliche Besa
mung der weiblichen Rinder durchgeführt. Das er
gibt eine ganz andere Möglichkeit, die positiven 
Vererber zum Zug zu br ingen und wir dürfen hier 
feststellen, daß z. B. die Bayern so weit gehen, daß 
sie bei der Beuurtei lung dieser Stiere auch noch 
dazuschreiben, für wieviel weibliche Tiere dieser 
Stier freigegeben wird. Und es werden nur die 
besten uneingeschränkt freigegeben. Das ist also 
hauptsächlich auf den Rinder-Sektor bezogen. Ich 
glaube, daß es damit möglich sein wird, in Zukunft 
mit diesem Verfahren und mi t diesen Methoden 
noch schneller in der Tierzucht weiterzukommen. 

Ich darf abschließend sagen, daß wir wünschen, 
daß das neue Tierzuchtgesetz so wie seine Vorgän
ger wi rken möge, zum Wohle der Landwirtschaft 
und zur wei teren Sicherung der E rnährung der ge
samten Bevölkerung. In diesem Sinne werden wir 
ihm gerne unsere Zust immung geben. (Beifall.) 

Präsident: Herr Landesrat Dr. Niederl hat als 
nächster Redner das Wort. 

Landesrat Dr. Niederl: Hohes Haus! Meine sehr 
verehr ten Damen und Herren! Nach den sehr ein
gehenden Ausführungen der Abgeordneten dieses 
Hohen Hauses möchte ich als der zuständige poli
tische Referent doch noch einige abschließende Be
merkungen zu diesem vorliegenden Gesetzesent
wurf machen. 

Sehr verehr ter Herr Abg. Zinkanell, ich nehme 
die Anregung sehr gerne auf, einmal zusammen
rechnen zu lassen, wieviel die steirischen Gemein
den in einem fünf- oder zehnjährigen Durchschnitt 
gerade für die Tierzucht ausgeben. Ich möchte aber 
hier feststellen, daß von keiner Seite die Leistungen 
der Gemeinden bestri t ten worden sind und daß 

wir von unserer Seite gerade die großart igen Lei
stungen unserer finanzschwachen Landgemeinden 
immer wieder anerkennen und würdigen müssen. 

Wenn nun im Ausschuß da und dort Diskussio
nen darüber waren, ob man das eine oder andere 
ändern müßte, dann möchte ich wohl auch feststel
len, daß wir die einjährige Körung nicht deshalb 
belassen haben, weil es der Tierzuchtdirektor der 
Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft ge
wollt hat, sondern weil wir der Meinung sind, daß 
eine genaue Kontrolle den Bauern besser nützt, weil 
damit einwandfreie Qualität mehr als bisher ge
sichert ist und einwandfreie Qualität auch besser 
verkauft werden kann. 

Ich bin auch der Meinung, daß eine Reglementie
rung in einem Gesetz ganz s t reng und scharf nu r 
dann vorgenommen werden soll, wenn damit Poli
zeiaufgaben zu erfüllen sind. Dieses Gesetz ist ein 
Gesetz für die Praxis . Es wird daher in der Voll
ziehung darauf ankommen, daß es in der Praxis im 
Interesse unserer Bauernschaft gut angewendet 
wird. Es ist j a so, daß seit dem J ah re 1964 bereits 
mit der Landeskammer für Land- und Fors twir t 
schaft Besprechungen über eine Novellierung des 
Tierzuchtgesetzes vom 12. April 1949 geführt wor
den sind. Und zwar deshalb, weil mehrere Bestim
mungen dieses Gesetzes nicht mehr den heutigen 
Anforderungen entsprochen haben. Aus Gründen 
der Zweckmäßigkeit wurde vorgeschlagen, nicht 
eine Novellierung vorzunehmen, sondern eine Neu
fassung des gesamten Gesetzes vorzusehen. 

Es wurden mehrere Vor-Entwürfe ausgearbeitet 
und es wurden auch alle zuständigen Stellen gehört. 
Die Anregungen und Wünsche sind weitestgehend 
im vorliegenden Gesetzestext berücksichtigt. 

Bevor ich auf die wichtigsten Neuerungen der 
Vorlage eingehe, gestatten Sie mfr auch noch einige 
allgemeine Bemerkungen über die Wichtigkeit der 
Tierzuchtförderung. Die Tierproduktion n immt in 
der gesamten Landwirtschaft eine dominierende 
Stellung ein. Fast 70 Prozent der E innahmen un
serer Bauern s tammen aus der Tierhaltung. Der 
Leistungswille und das Können der Züchter in un
serem Lande ist sehr eindrucksvoll. Als Beispiel 
können wir Zahlen anführen. 

Ich möchte nu r eine herausgreifen: Im J ah re 
1968 wurden 40.000 heimische Zuchtrinder ange
boten und in viele. Staaten der Welt exportiert. 
Wir sind absolut konkurrenzfähig auf diesem Ge
biet und das ist letzten Endes auch e iner planvollen 
und zukunftsträchtigen Tierzuchtförderung zu ver
danken. Diese hervorragende Leistung zeigt aber 
besonders die immense Bedeutung, die heute der 
Qualitätsverbesserung und der Ausrichtung auf 
den Markt zukommt. Ich möchte auch auf jene 
agrarpolitischen Maßnahmen hinweisen, die zu die
ser günstigen Entwicklung geführt haben. Es wa r 
vor allem die Förderung von Absatz- und Verwer
tungs-Einrichtungen durch finanzielle Hilfe beim 
Bau von Versteigerungshallen im Inland und Aus
stellungsständen auf wichtigen Plätzen des Aus
landes im Rahmen des „Grünen Planes". Es war die 
Unters tützung der Auslandswerbung für den Ab
satz von österreichischem Zuchtvieh. Es wa r und ist 
die Bekämpfung der Tbc- und Bang-Seuche. Und 
wir können mit Freude und Stolz feststellen, daß 
in der S te iermark seit J ahren "Tbc- und Bang-Frei-
heit herrscht. Und es ist der Ausbau der künst-
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liehen Besamungs-Stationen. Es ist der Einsatz von 
Fütterungsberatern, um die Rentabilität der Vieh
wirtschaft zu erhöhen und es ist der jährlich große 
Anteil jener Rinderbestände, die in die Milchlei
stungskontrolle einbezogen werden. Daneben ge
winnt die Erforschung der Markt- und Angebots
entwicklung eine immer größere Bedeutung. Zu 
diesem Zweck wurden die laufenden Viehzählun
gen eingeführt, um Vorausschätzungen von Produk
tion und Verbrauch nach möglichst objektiven 
Richtlinien durchzuführen. 

Bei den Vorberatungen für dieses Gesetz war 
festzustellen, daß es nicht einfach ist, heute ein 
modernes Tierzuchtförderungsgesetz zu schaffen, 
das den Anforderungen im Bezug auf Produktion 
und Markt voll Rechnung trägt. So hat gerade der 
Hauptabnehmer unserer tierischen Produkte, der 
EWG-Raum, noch kein einheitliches Tierzuchtrecht, 
auf das man hätte Bedacht nehmen können. Ander
seits besitzt z. B- ein so spezialisiertes Exportland 
wie Dänemark überhaupt kein Tierzuchtgesetz, Im 
vorliegenden Gesetzentwurf wurden Änderungen 
vorgenommen, die nicht nur eine bessere Systema
tik und eine kürzere und prägnante textliche Fas
sung beinhalten, sondern auch materielle Vorteile 
bringen. Es wurde die Möglichkeit der Einteilung 
des Landes in Zuchtgebiete bestimmter Rassen des
halb fallen gelassen, weil eine solche Einteilung den 
heute gegebenen Verhältnissen keineswegs mehr 
entspricht. Die Tierhalter sollen die Möglichkeit 
haben, auch andere Rassen einzuführen, soferne 
dies aus züchterischen Gründen vorteilhaft ist. 

Die Landesregierung wird künftig nach Anhö
ren der Landeskammer dann die Anerkennung 
einer Rasse zur Züchtung vornehmen, wenn dies 
im Interesse der Tierzucht, besonders aber für un
sere Tierhalter vorteilhaft ist, wobei die Erzielung 
eines besten wirtschaftlichen Erfolges und auch die 
jeweils gegebene Wirtschaftslage im agrarischen 
Bereich ausschlaggebend sein werden. Es fällt daher 
auch die Normierung und Aufzählung bestimmter 
Tierrassen im Gesetz weg. 

Eine Erleichterung wurde dadurch vorgesehen, 
daß die Hauptkörungen neben den Sammelkörun
gen auch die Form der Einzelkörungen vorsehen. 
Durch die Unterlassung der Ausstellung eines eige
nen Körscheines und die Erteilung der Deck-Er
laubnis in Form eines mündlich zu verkündenden 
Bescheides wurde eine wesentliche Verwaltungsver
einfachung eingeführt. Es genügt ja, wenn die er
folgte Körung und die Deckerlaubnis und die Ab-
körung im Abstammungs- und Leistungsnachweis 
schriftlich als Nachweis eingetragen werden. Es 
wurde auch neu vorgesehen, daß die Deckerlaub
nis auf längere Zeit oder auch auf Lebensdauer 
des Vatertieres ausgestellt werden kann. Die Ver
minderung der Zahl der Mitglieder der Kör-Aus-
schüsse macht diese einsatzfähiger. 

Die künstliche Besamung wurde im Gesetz so ge
regelt, daß den modernen Erfordernissen Rechnung 
getragen wird. Neben anderen Änderungen, die im 
Gesetz noch, verankert sind, erkennen wir, daß. 
nach eingehender Beratung in Fachkreisen und im 
Ausschuß ein modernes Tierzuchtförderungsgesetz 
durch den Landtag beschlossen und der Praxis zur 
Vollziehung überantwortet wird. Ich danke hier 
an dieser Stelle gefade unseren Bürgermeistern, 
Gemeindevorstandsmitgliedern und Gemeinderäten, 

die offenherzig und aufgeschlossenerweise immer 
wieder für die Tierzucht da sind. Ich danke allen, 
die mitgewirkt haben und ersuche die Abgeordne
ten des Hohen Hauses, dem Gesetzentwurf die Zu
stimmung zu geben. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Da eine weitere Wortmeldung nicht 
vorliegt, erteile ich dem Berichterstatter das Schluß
wort. 

Abg. Alois Lafer: Ich verzichte auf das Schluß
wort und ersuche um Annahme der Vorlage. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Bericht
erstatters gehört. 

Ich lasse zuerst über den mir gemäß § 34, Abs. 3 
überreichten Abändcrungs- bzw. Zusätzantrag ab-— 
stimmen. Er lautet wie folgt: § 19 Abs. 2 hat zu lau
ten: Die von der Landeskammer mit der Durchfüh
rung der künstlichen Besamung betrauten Tierärzte 
oder sonstigen Personen sind einem Vatertierhalter 
gleichzustellen. 

§ 20 Abs. 2 hat zu lauten: Gemeinden, in denen 
ganz oder teilweise die künstliche Besamung durch 
eine von der Landeskammer anerkannte Besa
mungsstation oder von der Landeskammer mit der 
künstlichen Besamung betraute Tierärzte oder son
stige Personen durchgeführt wird, haben einen Bei
trag zur Verbilligung der Besamung zu leisten. Die 
Mindesthöhe dieses Beitrages hat der Verringerung 
des Kostenaufwandes der Gemeinde bei der An
schaffung und Haltung von Vatertieren zu ent
sprechen. 

Ich bitte die Abgeordneten, die dem Abände
rungsvorschlag zustimmen um ein Händezeichen. 
(Geschieht.) 

Ich lasse nun über die sonstigen Bestimmungen • 
der Regierungsvorlage abstimmen und bitte um ein 
Händezeichen. (Geschieht.) 

Das Steiermärkische Tierzuchtgesetz ist mit dem 
Zusatzantrag angenommen. 

2. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 141, Gesetz, mit dem 
das Grundverkehrsgesetz neuerlich abgeändert und 
ergänzt wird. 

Berichterstatter ist Abg. Alois Lafer. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Lafer: Hoher Landtag! Diese Vorlage be
trifft das Gesetz, mit dem das Grundverkehrsge
setz neuerlich abgeändert und ergänzt wird. In der 
neuen Fassung wurde § 13 Ziffer 3 wie folgt ab
geändert. Sie lautet nunmehr: „3. einem vom Ge
meinderat der Gemeinde, in der das Grundstück 
zum Großteil liegt, im eigenen Wirkungsbereich be
stellten Mitglied, das mit den örtlichen Verhältnis
sen vertraut sein muß." 

Namens des Landeskultur-Ausschusses stelle ich 
daher den Antrag: Der Hohe Landtag wolle das in 
der Beilage Nr. 141 enthaltene Gesetz mit folgen
den Änderungen beschließen: 

Im Titel des Gesetzes sind die Worte „und er
gänzt" zu streichen. -

Im Artikel I 2. Zeile ist das Wort „und" durch 
das Wort „oder" zu ersetzen. . 

Ich bitte um Annahme dieser Vorlage. 
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Präsident: Her r Landesrat Dr. Niederl hat sich zu 
Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Landesrat Dr. Niederl: Hohes Haus! Sehr ver
ehr te Damen und Herren! Gerade die letzten Aus
schußberatungen bewegen mich noch einmal, nicht 
zum inhaltlichen Teil dieses Gesetzes, aber doch 
zur Anpassung e twas zu sagen. Wenn man die heu
tige Tagesordnung anschaut, so sind es insgesamt 
16 Gesetzesentwürfe, die novelliert werden. Die 
Novellierung lautet so, daß es e twa immer heißt, 
die Angelegenheiten sind im eigenen Wirkungsbe
reich der Gemeinden zu vollziehen. Das ist die An
passung in Befolgung des Art. 118 Abs. 2 unserer 
Bundesverfassung, in dem der eigene Wirkungsbe
reich der Gemeinden ausdrücklich im Bundes- und 
Landesgesetz als solcher ausgewiesen sein muß. 

Der Gesetzgeber hat den Auftrag in jedes Gesetz 
ausdrücklich hineinschreiben zu lassen, daß es sich 
in dieser Angelegenheit um den eigenen Wirkungs
bereich handelt. Die Probleme und Schwierigkeiten, 
die gerade bei den letzten Ausschußsitzungen vor
handen waren, liegen nun darin, eine Umschreibung 
des eigenen Wirkungsbereiches vorzunehmen. Wie 
wird er umschrieben, wie schaut er aus und was 
ist eigener Wirkungsbereich und was gehört dazu? 
Ich glaube, wi r müssen daher, wenn diese Be
schlüsse gefaßt werden, mit allem Ernst darange
hen, wirklich zu prüfen, ob es eigener Wirkungs
bereich ist oder nicht. Denn wie lautet der Art . 118 
Abs. 2 und ich habe ihn mir selbst einige Male 
während der letzten Ausschußsitzung durchgelesen, 
um immer wieder darauf zu stoßen, wie er wi rk
lich heißt. Er heißt nicht anders als „Der eigene 
Wirkungsbereich umfaßt alle Angelegenheiten, die 
im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse 
der in der Gemeinde verkörper ten örtlichen Ge
meinschaft gelegen und geeignet sind, durch die 
Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen 
besorgt zu werden." Das Problem besteht darin, 
daß in Tirol, Salzburg und in der Steiermark im
mer die gleiche Ansicht bestehen muß bezüglich des 
eigenen Wirkungsbereiches, daß der Gesetzgeber 
immer die gleiche Ansicht haben soll. Wenn eine 
Angelegenheit nicht als eigener Wirkungsbereich 
im Gesetz ausgewiesen ist, kann die Gemeinde das 
auch nicht vollziehen und es besteht die Gefahr der 
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und un te r 
Umständen auch eine Rechtsunsicherheit. Ich 
glaube, gerade deshalb müssen wir so ernst über 
diese Dinge beraten und beschließen. In den Be
ra tungen wird zu prüfen sein, wie weit die Ge
meinden diese Aufgaben tatsächlich erfüllen kön
nen. Es geht nicht darum, die Gemeindegrenzen, 
wie sie hier bezeichnet werden, in geographischer 
Hinsicht zu erfassen. Das ist nicht der Ke rn der 
Sache. Es geht auch nicht darum, wie groß die Ge
meinde ist, ob sie 300 oder 20.000 Einwohner hat . 
Daraus e rkennen und ersehen wir die Problematik, 
die gerade in diesem eigenen Wirkungsbereich vor
handen ist. 

Auch im Herbst wird sich dieses Hohe Haus mit 
einer Reihe solcher Anpassungsgesetze befassen. Es 
wird mit großer Sorgfalt vorgegangen werden müs
sen, damit wir einerseits die Gemeindeautonomie 
nicht verletzen, die uns allen ja heilig ist, aber an
dererseits der Gemeinde nicht e twas auftragen, was 
nicht in ihren Aufgabenbereich gehört, was sie 

nicht erfüllen kann und auch nicht soll. Wichtig 
wird es für unsere Gemeinden, für unsere vielen 
Bürgermeister, Gemeindevorstandsmitglieder und 
Gemeinderäte sein, daß eine Sicherheit geschaffen 
wird, was in ihren eigenen Wirkungsbereich ge
hört. Eine Sicherheit in der Vollziehung und was 
tatsächlich im Gemeindebereich zu erledigen ist. Es 
soll nicht so sein — und diese Aussage sei e rnst 
gemacht — daß immer wieder andere Auffassungen 
über den eigenen Wirkungsbereich Platz greifen. 
Wenn es so wäre, dann würden wir auch in fünf 
oder zehn Jahren hier noch darüber Beschlüsse zu 
fassen haben. 

Wir begrüßen diese Anpassungen und zwar weil 
den Bürgern unseres Landes die Möglichkeit gebo
ten wird, daß sie im Rahmen der Gesetze ihre 
Rechte und ihre Pflichten aus den Händen der Ge
meindeverwal tung bekommen, eine Vorgangsweise, 
die noch immer das Beste ist. Die Abgeordneten des 
Hauses werden diese Anpassungen beschließen und 
im Rahmen der Beratungen immer bedacht sein, 
daß der eigene Wirkungsbereich möglichst sicher 
für die Gemeinden abgegrenzt wird, damit die Ge
meindevertreter die Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
bestem Wissen und Gewissen im Rahmen ihres 
eigenen Wirkungsbereiches durchführen können. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. 

Ich schreite zur Abst immung. Wer für den An
trag des Berichterstatters ist, möge eine Hand e r 

obern (Geschieht.) 
Der Ant rag ist angenommen. 

3. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über die 
Begierungsvorlage, Beilage Nr. 143, Gesetz, mit dem 
das Flurverfassungs-Landesgesetz abgeändert und 
ergänzt wird. 

Berichterstatter ist Abg. Simon Kölner. Ich e r 
teile ihm das Wort. 

Abg. Koiner: Hohes Haus! Die Regierungsvor
lage, Beilage Nr. 143, Gesetz, mit dem das F lurver
fassungs-Landesgesetz abgeändert und ergänzt 
wird, ist im wesentlichen ein Anpassungsgesetz. Ich 
darf es, weil es nicht sehr lang ist, verlesen: 

„Gesetz, mit dem das Flurverfassungs-Landesge
setz abgeändert und ergänzt wird. 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 
Art ikel I. 

Das Gesetz vom 5. J un i 1963, LGB1. Nr. 276, über 
die Regelung der Flurverfassung (Flurverfassungs-
Landesgesetz 1963) wird abgeändert und ergänzt 
wie folgt: 

1. Im § 58 Abs. 1 sind die Worte „Bürgermeister 
der" und „Bürgermeister dieser" zu streichen. 

2. Im § 87 Abs. 5 ist nach lit. c folgende neue 
lit. d anzufügen: ,,d) Die Verwal tung der Gemeinde
straßen und öffentlichen Interessentenwege, soweit 
nicht durch eine Verordnung gemäß § 40 Abs. 5 der 
Gemeindeordnung 1967, LGB1. Nr. 115, oder gemäß 
§41 Abs. 5 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 
1967, LGB1. Nr. 130, die Zuständigkeit der Agrar-
behörden begründet wird." 

3. Im IV. Hauptstück ist nach § 112 ein § 112 a 
mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

§ 112 a „Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde. 
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Die in den §§ 7 Abs. 2 zweiter Satz, 18, 25, 28 
Abs. 2, 48 Abs. 1, 49 Abs. 1, 56 Abs. 2, 58 Abs. 1, 
66 Abs. 1, 76 Z. 8 und 79 Abs. 1 geregelten Auf
gaben der Gemeinde sind solche des eigenen Wir
kungsbereiches ." 

Artikel II 
Dieses Gesetz t r i t t mit dem Tage seiner Kund

machung in Kraft." 

Im Namen des Landeskultur-Ausschusses, der 
sich mit der Vorlage befaßt hat , ersuche ich um 
Annahme der Vorlage. 

Präsident: Sie haben den Bericht gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich b i t te um . ein 
Hälidezeichen, falls Sie dem Bericht zustimmen. 
'Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

4. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 653, zum Antrag 
der Abgeordneten Nigl, Jamnegg, Ritzinger und 
Lind, betreffend die gesetzliche Errichtung eines 
Landarbeiterkammertages. 

Berichterstatter ist Abg. Kar l Lackner. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Karl Lackner: Die Abgeordneten Nigl, F rau 
Jamnegg, Ritzinger und Lind haben einen Ant rag 
eingebracht wegen gesetzlicher Err ichtung eines 
Landarbei terkammertages und die Steiermärkische 
Landesregierung aufgefordert, sie möge bei der 
Bundesregierung vorstellig werden, daß der Natio
nal ra t ein entsprechendes Gesetz beschließen möge. 
Nachdem aber der Landarbei te rkammertag Lan
dessache ist, ist es nicht möglich, weil es verfas
sungsrechtlich nicht geht. Der Landeskul tur-Aus
schuß ha t sich mit dieser Vorlage beschäftigt und 
ich stelle namens des Ausschusses den Antrag, der 
Hohe Landtag möge dem Bericht der S teiermärki-
schen Landesregierung die Zust immung geben. 

Präsident: Sie haben den Ant rag des Her rn Be
richterstatters gehört. Eine Wortmeldung l iegt nicht 
vor. Falls Sie zustimmen, bit te ich um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

5. Bericht des Gemeinde-^ und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
122, Gesetz, mit dem das Benützungsabgabegesetz 
abgeändert wird. 

Berichterstatter ist Abg. Franz Feldgrill. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Feldgrill: Hoher Landtag! Mit dieser Vor
lage, Beilage Nr. 122 wird das Benützungsabgabe
gesetz abgeändert . Es wird angepaßt nach dem 
eigenen Wirkungsbereich. 

Namens des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses, der sich damit befaßt hat, stelle ich den 

. Antrag, diese Vorlage anzunehmen. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
bit te u m ein Händezeichen, falls Sie dem Bericht 
zustimmen. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

6. Bericht des Gemeinde^ und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
123, Gesetz, mit dem das Grundsteuerbefreiungsge
setz 1948 abgeändert wird. 

Berichterstat ter ist Abg. Simon Koiner. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Koiner: Hohes Haus! Die Regierungsvorlage, 
Beilage Nr. 123, Gesetz, mit dem das Grundsteuer
befreiungsgesetz 1948 abgeändert wird, ist im we
sentlichen ein Anpassungsgesetz. Namens des Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschusses darf ich da 
her um Ihre Zust immung zur Vorlage bit ten. 

Präsident: Nachdem eine Wortmeldung nicht vor
liegt, bitte ich um ein Händezeichen, falls Sie dem 
Ant rag zustimmen. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

7. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
124, Gesetz, mit dem das Müllabfuhrgesetz abgeän
dert und ergänzt wird. 

Berichterstat ter ist Abg. Josef Lind. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Lind: Hohes Haus! Bei diesem Gesetz, m i t 
dem das Müllabfuhrgesetz abgeändert und ergänzt 
wird, handel t es sich ebenfalls um eine Anpassung 
gern: bundesverfassungsgesetzlicher Best immungen. 
Diesem Erfordernis t rägt der vorliegende Gesetzes
entwurf mit der Abänderung laut mündlichem Be
richt Nr. 90 Rechnung. 

Ich stelle daher namens des Gemeinde- und Ver
fassungs-Ausschusses den Antrag, der Hohe Land
tag wolle das in der Beilage Nr. 124 enthal tene Ge
setz mi t folgenden Änderungen beschließen: 

Im Artikel I ist nach dem Ausdruck „LGB1. Nr. 
158/1963" einzufügen „diese in der Fassung de r Ge
setze, LGB1. Nr. 63/1965 und LGB1. Nr. 112/1967". 

In Ziffer 2, zweiter Absatz, 1. Zeile sind anstelle 
der Worte „drit te und v ier te" einzufügen die 
Worte „bis fünfte". 

Präsident: Sie haben den Ant rag des Her rn Be
richterstatters gehört. Mangels einer Wortmeldung 
ersuche ich um ein Händezeichen, falls Sie dem An
t rag zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

8. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
125, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Kranken
anstaltengesetz neuerlich abgeändert und ergänzt 
wird. 

Berichterstatter ist Abg. Harald Laurich. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Laurich: Hohes Haus! Bei der Beilage Nr. 
125 handel t es sich um ein Anpassungsgesetz, wel
ches durch die Bundesverfassungsgesetznovelle, 
BGBl. Nr. 205, erforderlich wurde . Durch diese Vor
lage wird das geltende Steiermärkische Krankenan
staltengesetz vom 29. Oktober 1957 abgeänder t und 
ergänzt. 

Der heute vorliegende Gesetzentwurf t r äg t der 
Verfassungsbestimmung dieser Novelle, Art ikel 118, 
Abs. 2, Rechnung. Er wurde am 2. Ju l i im Ge-



48. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode — 8. Juli 1969 2048 

meinde- und Verfassungs-Ausschuß behandelt . 
Im Namen dieses Ausschusses b i t te ich um Kennt 

nisnahme des Berichtes und um Annahme des An
trages. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich bi t te um ein Hän
dezeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

9. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
126, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Heilvor
kommen- und Kurortegesetz abgeändert wird. 

Berichterstat ter ist Abg. Harald Laurich. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Laurich: Hoher Landtag! Die Beilage Nr. 126 
befaßt sich mit der Abänderung des Steiermärki-
schen Heilvorkommen- und Kurortegesetzes, wel
che ebenfalls durch die Bundesverfassungsgesetz
novelle 1962 erforderlich wurde . 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß hat 
diese Vorlage beraten und eine Änderung dahin
gehend vorgeschlagen, daß der Absatz 1 des Ar t i 
kels I gestrichen werden soll. Dadurch erhalten die 
Ziffern 2—5 die Bezeichnung 1—4. Die Beilage sieht 
ferner die Streichung der Arsen-Wässer aus der 
Liste der Heilwässer vor. Damit wird einer Empfeh
lung des Bundesminister iums für soziale Verwal
tung Rechnung getragen. 

Ich b i t te den Hohen Landtag um Annahme des 
Berichtes. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. 
Falls Sie dem Ant rag des He r rn Berichterstatters 
zustimmen, bit te ich um ein Händezeichen. (Ge
schieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

10. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
129, Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung 
einer Steirischen Hochwassermedaille abgeändert 
und ergänzt wird. 

Berichterstat ter ist Abg. J ohann Pabst . Ich e r 
teile ihm das Wort. 

Abg. Pabst: Die diesbezügliche Regierungsvor
lage behandelt ebenso eine Anpassungsergänzung 
und der § 4 Abs. 1 lit. d soll n u n lauten: 

d) sonst auf Vorschlag der Gemeinde, in der der 
Auszuzeichnende seinen ordentlichen Wohnsitz hat. 
Die Ers ta t tung des Vorschlages ist eine Aufgabe der 
Gemeinde, die im eigenen Wirkungsbereich zu be
sorgen ist. 

Diese Regierungsvorlage wu rde im Gemeinde-
und Verfassungs-Ausschuß am 1. Juli beraten und 
darf ich namens dieses Ausschusses den Antrag 
stellen, der Hohe Landtag möge diese Ergänzung 
beschließen. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Wer zustimmt, möge 
ein Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

11. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
130, Gesetz, mit dem das Gesetz, betreffend die 
Schaffung eines Ehrenzeichens für eifrige und er
sprießliche Tätigkeit und eines Verdienstkreuzes 
für besondere Leistungen oder hervorragende Ver
dienste auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Ret
tungswesens, abgeändert und ergänzt wird. 

Berichterstat ter ist Abg. Kar l P renner . Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Prenner: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Die Beilage Nr. 130 sieht die Abänderung 
und Ergänzung des Gesetzes, betreffend die Schaf
fung eines Ehrenzeichens für eifrige und erspr ieß
liche Tätigkeit und eines Verdienstkreuzes für be 
sondere Leistungen oder hervorragende Verdienste 
auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Ret tungswe
sens, vor. 

Art ikel I ha t zu lauten: 
1. § 5 erster Satz ha t zu lauten: „Das Ehrenzei

chen wi rd auf Grund der Best immungen dieses Ge
setzes durch die Landesregierung auf Vorschlag der 
Gemeinde, in der der Auszuzeichnende seinen or
dentlichen Wohnsitz hat, unter gleichzeitiger Über
mit t lung einer Urkunde verliehen." 

2. § 11 erster Satz hat zu lauten: „Das Verdienst
kreuz wird auf Grund der Best immungen dieses 
Gesetzes durch die Landesregierung auf Vorschlag 
der Gemeinde, in der der Auszuzeichnende seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat, un te r gleichzeitiger 
Übermit t lung einer Urkunde verliehen." 

3. Nach § 11 ist ein III. Abschnitt mit der Über
schrift „Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde" 
und ein § 12 mi t folgendem Wort laut einzufügen: 

§ 12 
Die Ers ta t tung der Vorschläge gemäß den §§ 5 

und 11 ist eine Aufgabe der Gemeinde, die im eige
nen Wirkungsbereich zu besorgen ist." 

4. Der bisherige III. Abschnitt mit der Überschrift 
„Schlußbestimmungen" und § 12 erhalten die Be
zeichnungen IV. und § 13." 

Der Art ikel II hat zu lauten: 
„Dieses Gesetz t r i t t mit dem Tage seiner Kund

machung in Kraft." 
Ich stelle namens des Gemeinde- und Verfas

sungs-Ausschusses den Antrag, dieser Beilage Nr. 
130 die Zust immung zu erteilen. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich bit te um ein Hän
dezeichen, falls Sie ihn annehmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

12. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 132, Gesetz, mit dem die Wahlperiode der Mit
glieder des Gemeinderates in 117 Gemeinden ver
längert wird. 

Berichterstatter ist Abg. Karl Prenner . Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Prenner: Hohes Haus! Die Beilage Nr. 132 
sieht ein Gesetz vor, mi t dem die Wahlperiode der 
Mitglieder des Gemeinderates in 117 Gemeinden 
ver längert wird. 

§ 1 
Die Wahlperiode der in den J ah ren 1968 und 1969 
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gewählten Mitglieder des Gemeinderates in den 
nachstehend angeführten 117 Gemeinden wird über 
die laufende Wahlperiode hinaus um eine wei tere 
Wahlperiode (§ 17 Abs. 1 Gemeindeordnung 1967, 
LGB1. Nr. 115) ver längert : 

Ich möchte hier berichten, daß im Bezirk Brück 
eine Gemeinde, in Deutschlandsberg 20 Gemeinden, 
in Feldbach 14 Gemeinden, im Bezirk Fürstenfeld 
11, Graz-Umgebung 4 , 'Hartberg 19 Gemeinden, J u 
denburg 2 Gemeinden, Leibnitz 12 Gemeinden, 
Liezen 1 Gemeinde, Murau 3 Gemeinden, Radkers-
burg 12 Gemeinden, Voitsberg 5 Gemeinden und im 
Bezirk Weiz 13 Gemeinden von diesem Gesetz be 
troffen sind. 

Im Geme inde -und Verfassungs-Ausschuß wurde 
eine Abänderung beschlossen und zwar fällt die 
Gemeinde S tubenberg aus den 117 Gemeinden 
heraus. 

Ich stelle im Namen dieses Ausschusses den An
trag, der Hohe Landtag wolle das in der Beilage 
Nr. 132 enthaltene Gesetz mit folgenden Änderun
gen beschließen: 

Im Titel des Gesetzes und im § 1, 3. Zeile ist die 
Zahl „117" durch die Zahl „116" zu ersetzen. 

Im § 1, 2. Absatz 26. Zeile ist das Wort „Stuben
berg" zu streichen. 

3. Präsident Dr. Heidinger: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abg. Lind. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Lind: Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich darf meiner F reude Ausdruck verlei
hen, daß ich nicht nu r als Abgeordneter, sondern 
auch als Bürgermeister einer Gemeinde zu Wort 
komme, die von der Zusammenlegung betroffen 
war. Wir wissen ganz genau, daß die Zusammen
legung von besonderer Bedeutung ist und daß durch 
diese Gemeindezusammenlegungen Mehrleistungen 
von den Gemeinden erbracht werden können, daß 
die Verwaltung besser funktioniert und daß auch 
der Gemeihderat eine gedeihlichere Arbeit leisten 
kann. Dies ist von besonderer Bedeutung, weil den 
Gemeinden immer mehr neue Aufgaben auferlegt 
werden. Die Gemeindezusammenlegungen br ingen 
aber auch ein großes menschliches Problem mi t sich. 
Das Zusammenfinden der Bewohner, das Zusam
menleben in der Gemeindestube, aber auch das Zu
sammenführen dieser neuen Gemeinschaft ist von 
besonderer Bedeutung. Ich darf feststellen, daß in 
meiner jetzigen Gemeinde f rüher 57 Gemeinderäte 
waren und heute sind es nu r noch 25 und daß e ine . 
Reihe guter Mitarbeiter aus den Gemeindestuben 
ausscheiden mußten. 

Wenn ich zur Verlängerung der Perioden e twas 
sagen darf, so möchte ich grundsätzlich feststellen, 
daß sich die Bürgermeister und die Gemeinderäte 
immer wieder der Wahl stellen sollen, daß sie sich 
nicht vor der Wahl, fürchten sollen. Es ist aber so, 
daß in diesem Fall sich die Gemeinden ers t zu
sammenzufinden haben, daß das Zusammenleben 
erst beginnt und daß eine Reihe von begonnenen 
P rogrammen unterbrochen werden müßte, wenn 
diese Gemeinden, die im J ah re 1968/69 zusammen
gelegt wurden, wieder zur Wahl schreiten müssen. 
Außerdem ver länger t sich die Wahlperiode kaum 
um ein Jahr . Deshalb bin ich der Ansicht und 
möchte ich auch das Hohe Haus bitten, dieser Vor
lage die Zust immung zu geben, damit die gedeih

liche Arbeit in den neu zusammengesetzten Ge
meinden fortgesetzt werden kann, damit die Men
schen zusammengeführt werden können, damit 
eine gedeihliche Arbeit geleistet wird. (Allgemei
ner Beifall.) 

Präsident: Als nächster Redner ist Her r Landes
rat Bammer gemeldet. Ich erteile ihm das Wort. 

Landesrat Bammer: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Schon aus dem Bericht des Berichter
stat ters und aus den Worten des Abgeordneten 
Lind ist hervorgegangen, daß wir mi t diesem Ge
setz die Funktionsperiode der Gemeindever t re tun
gen von 116 steirischen Gemeinden praktisch um 
ein J ah r e twa verlängern. Es sind dies die Gemein
den, die zum Teil im Herbst 1968, die größere An-
zahl im April 1969, ihre Gemeindevertretungen in 
freier Wahl neu bestellt haben. Dieser Gemeinde
ratswahl in diesen Gemeinden ist eine meh r oder 
weniger lange Funktionsdauer der von der Regie
rung nach der Gemeindeordnung eingesetzten Re
gierungskommissäre vorausgegangen. Es wa r die 
Dauer der Tätigkeit dieser Funkt ionäre in verschie
denen Gemeinden eine für unsere Verhältnisse 
e twas lange1, weil wir glauben, d aß ein Zei t raum 
in dem kein Gremium und kein Funktionär, der 
von der Bevölkerung bestellt ist, seine Funkt ion 
ausübt, nicht zu lange werden soll. Das wa r durch 
die Zusammenlegung der Wahl termine eben not
wendig geworden. Es wurde von uns nicht be
grüßt. Aber nunmehr sind in diesen Gemeinden die 
von den Gemeindeeinwohnern frei gewählten Ge
meindeorgane in Funkt ion und wenn nunmehr mit 
diesem Gesetz die Funktionsperiode um ein J a h r 
ver länger t wird, so ist das sicher das kleinere Übel, 
als wenn wir in diesen 116 Gemeinden eine e twa 
einjährige Funktionsperiode vorsehen. Das wäre 
der Fall, wenn diese Gemeinden mi t allen anderen 
im Frühjahr 1970 wieder zur Gemeinderatswahl 
schreiten müßten. Ist es also e ine Vorenthal tung 
eines demokratischen Grundrechtes, was wir heute 
h ier beschließen? Ich möchte namens der soziali
stischen Frakt ion diese Frage verneinen, weil 1. in 
einer Reihe österreichischer Bundesländer durch 
Landesgesetz, durch Gemeindewahlordnung eine 
sechsjährige Funktionsperiöde schon jetzt üblich 
ist, das heißt der Zeitraum von sechs J ah r en ist 
durchaus nicht ungewöhnlich. Dazu kommt aber 
noch, daß bekanntermaßen im Frühjahr des kom
menden Jahres sowohl die Wahlen zum National
rat, als auch voraussichtlich die Wahlen zum Steier-
märkischen Landtag stattfinden werden. Sie müssen 
zumindest bis zum Frühjahr des nächsten Jahres 
abgewickelt sein. Es könnte natürl ich eine Vorver
legung geben. 

Ich glaube also, daß man von einer Einschrän
kung der demokratischen Grundrechte nieht spre
chen kann, ja daß es eher dazu dient, eine Vielzahl 
von Wahlen zu vermeiden und damit eine Herab
setzung des Wertes dieser demokratischen Einrich
tung hintanzuhalten. 

Diese Gemeinden .werden im J ah re 1975 mi t al
len anderen steirischen Gemeinden wieder einen 
gemeinsamen Wahl turnus haben und damit auch 
in das normale Geschehen wieder eingegliedert sein. 
Wir glauben, daß es besser ist •— wenn es auch 
keine Ideallosung ist — jetzt die Funktionsperiode 
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dieser Gemeinden von fünf auf sechs J ah r e und 
etwas darüber zu verlängern, als es sein würde, 
wenn wir die Gemeinden kaum, nachdem sie sich 
konsti tuiert haben, ihre Funkt ion aufgenommen 
haben, schon auflösen und schon wieder neu zur 
Wahl ihrer Gemeinde-Organe berufen müßten. Das 
ha t die Sozialisten dazu bewogen, dieser Vorlage 
die Zust immung zu geben, weil wir glauben, daß 
das der beste Weg in einer für uns alle gegebenen 
Situation ist. (Beifall.) f 

Präsident: Als nächster Redner ist Herr Abg. 
Dipl.-Ing. DDr. Götz am Wort. Ich erteile e§ ihm. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus! Sehr ge
ehrte Damen und Herren! Es sind für die Vorlage 
einige zweifellos beachtenswerte Argumente ange
führt worden. Ich möchte auch nicht verhehlen, daß 
die Freiheitlichen Abgeordneten den praktischen 
Wert der Verlängerung einer Legislaturperiode 
durchaus anerkennen. Wir sind aber der Auffas
sung, daß der Zei tpunkt einer solchen Beschlußfas
sung falsch gewählt ist. Denn, meine Damen und 
Herren, wenn ich drei Argumente , die wesentlichen 
drei, beleuchte, wie e twa die Tatsache, daß eine 
Arbeit innerhalb des Gemeinderates sicherlich 
durch eine Wahl eine best immte Unterbrechung er
fährt, weiters das Argument , daß andere Länder 
sechsjährige Legislaturperioden bzw. sechsjährige 
Perioden der Gebietskörperschaft „Gemeinde" ha
ben, und drit tens, daß in der Steiermark e twa zur 
gleichen Zeit Nationalrats-, Landtags- und Gemein
deratswahlen zusammenfallen würden, dann ist im 
einzelnen dazu zu sagen, die derzeitige Rechtsnorm 
der Steiermark sieht eine Nichtwiederholung von 
Wahlen nur in einem Abstand eines halben J ah res 
vor, das heißt wird ein halbes J ah r vor e iner all
gemeinen Gemeinderatswahl in i rgendeiner Ge
meinde durch Zusammenlegung oder andere Maß
nahmen gewählt, so ha t diese Wahl nicht wieder
holt zu werden. Wenn also diese Argumente s t im
men, dann dürfte das doch dafür sprechen, das Ge
setz in dieser Best immung gründlich zu ändern, 
weil man also schwer gegen eine bestehende, gül
tige Rechtsnorm in der S te iermark argumentieren 
kann, es sei denn, man häl t sie für nicht zutreffend. 

Das gleiche gilt natürl ich auch für einen sechs
jährigen Zei traum der Tätigkeit der Gemeinden. In 
der S teiermark sind es fünf J ah re nach wie vor und 
was die Nat ionalrats- und Landtagswahlen betrifft, 
meine Damen und Herren, mit Ausnahme der 116 
Gemeinden werden die anderen steirischen Ge
meinden sehr wohl zu diesem Zeitpunkt ihre Wah
len durchführen müssen. Es ist von meinem Vor
redner auch vorgebracht worden, daß die Zei t der 
eingesetzten Regierungskommissäre in einigen Ge
meinden eine verhäl tnismäßig lange oder eine zu 
lange Zeit gewesen sei. 

Auch hier scheint mi r der derzeitige Rechtszu
stand unbefriedigend. zu sein, nachdem das Gesetz 
zwar vorsieht, daß die Wahl innerhalb einer be-** 
s t immten Frist ausgeschrieben werden muß, aber 
für die Durchführung der Wahl kein Endtermin 
gesetzt ist, das heißt daß im Extremfall eine Wahl
ausschreibung auch für ein oder eineinhalb J ah re 
später erfolgen könnte, was sicher nicht im Sinne 
des Gesetzgebers, sprich Steiermärkischer Landtag, 
sein kann und ist. 

Zusammengefaßt: Hä t te zum Zei tpunkt dieser aus
zuschreibenden Wahlen, also Oktober 1968 •— April 
1969, der Gesetzgeber „Steiermärkischer Landtag" 
jene Ausnahme fixiert, die notwendig ist, um die 
Tätigkeitsperiode der Gemeinderäte um ein oder 
eineinhalb J a h r e zu verlängern, dann hät ten wir 
einem solchen Begehren zugestimmt. Es sprechen 
viele Dinge dafür. Wir glauben aber nicht, daß es 
richtig ist, nach den durchgeführten Wahlen, die ja 
immer noch unter der Rechtsnorm, es ist wieder 
im April 1970 zu wählen, erfolgt sind, nachträglich 
die Periode jener Gemeinderäte zu verlängern, die 
nun einmal im vergangenen J ah r oder im Frühjahr 
des heurigen Jahres gewählt wurden, weshalb wir 
dieser Vorlage nicht zustimmen werden. 

Präsident: Eine wei tere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Der Herr Berichterstat ter hat das Schlußwort. 

Abg. P renner : Ich wiederhole meinen Antrag. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Wer ihm 
zustimmt, möge ein Händezeichen geben. (Ge
schieht.) 

Ich konstatiere: Der Antrag ist angenommen. 

13. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
133, Gesetz, mit dem das Grazer Müllabfuhrgesetz 
abgeändert und ergänzt wird. 

Berichterstatter ist Abg. Hans Gross. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Gross: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Es handelt sich bei diesem Gesetz um ein An
passungsgesetz. Zu diesem Gesetz hat der Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschuß in seiner Sit
zung am 1. Jul i folgende Änderung beschlossen: 
Im Artikel I ist nach dem Ausdruck „LGB1. Nr. 
158/1963", einzufügen „diese in der Fassung der 
Gesetze, LGB1. Nr. 63/1965 und LGB1. Nr. 112/1967". 
Ich ersuche das Hohe Haus, diesem Gesetz mit der 
vorgelegten Abänderung die Zust immung zu geben. 

* 
Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 

schreite nun zur Abst immung und bitte um ein 
Händezeichen, wenn Sie dem Ant rag zustimmen. 
(Geschieht.) 

Ich konstatiere: Der Ant rag ist angenommen. 

14. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
134, Gesetz, mit dem das Gesetz vom 4. November 
1947, LGB1. Nr. 39, betreffend Einhebung einer Ge
meindeabgabe von öffentlichen Ankündigungen im 
Gebiete der Stadt Graz (Ankündigungsabgabe), ab
geändert und ergänzt wird. ^ 

Berichterstatter ist Abg. Hans Gross. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Gross: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Auch bei diesem Gesetz handel t es sich um ein 
Anpassungsgesetz an die bundesgesetzlichen Be
st immungen. Der Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schuß hat sich auch mit diesem Gesetz beschäftigt 
und ich ersuche in seinem Namen, diesem Gesetz 
die Zust immung zu geben. 
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Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
'darf zur Abst immung schreiten und b i t te um ein 
Händezeichen, falls • Sie dem Ant rag zustimmen. 
(Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

15. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
139, Gesetz, mit dem das St eiermärkische Samm
lungsgesetz abgeändert wird (Sammlungsgesetz-No
velle 1969). 

Berichterstat ter ist Abg. Dipl.-Ing. Hermann 
Schaller. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Hohes Haus! Auch hier 
handel t es sich um ein Anpassungsgesetz. Es liegt 
ein Abänderungsant rag vor. Namens des Gemeinde-

^und Verfassungs-Ausschnsses stelle ich den Antrag, 

Präsident: Eine Wortmeldung l iegt nicht vor. Ich 
schreite zur Abst immung und b i t te um ein Hände
zeichen, wenn Sie der Vorlage die Zust immung 
geben. (Geschieht.) 

Ich konstat iere: Die Vorlage ist angenommen. 

17. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Äus-
schusses über die Begierungsvorlage, Einl.-Zahl 777, 
über Gnadenanträge von Landesbeamten um Ein
stellung von anhängigen Disziplinarverfahren und 
Erlassung von Disziplinarstrafen aus Anlaß des 
50jährigen Bestandes der Republik Österreich. 

Berichterstatter ist Abg. Anton Nigl. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Nigl: Hoher Landtag! Mit Erlaß vom 10. Ok
tober 1968 ha t die Bundesregierung bekanntgege-

der Hohe Landtag wolle das in der Beilage Nr. 139 
enthal tene Gesetz mit folgender Änderung beschlie
ßen: „Im Artikel I Ziffer 2 ha t § 9 Abs. 2 zu lau
ten: (2) Die Aufgaben, die dem Bürgermeister nach 
Abs. 1 obliegen, fallen in den eigenen Wirkungsbe
reich der Gemeinde, wenn das Sammlungsergebnis 
innerhalb der Gemeinde aufgebracht und aus
schließlich oder überwiegend für Interessen der Ge
meinde oder ihrer Bewohner verwendet wird." 

Ich darf Sie ersuchen, diesen Ant rag zum Be
schluß zu erheben. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
darf daher zur Abst immung schreiten und b i t te um 
ein Händezeichen, wenn Sie dem An t rag zustim
men. (Geschieht.) 

Ich konstatiere: Der Ant rag ist angenommen. 

16. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses, Beilage Nr. 151, über die Regierungsvor
lage, Beilage Nr. 142, Gesetz, mit dem das Steier-
märkische Leichenbestattungsgesetz abgeändert und 
ergänzt wird. 

Berichterstatter ist Abg. Johann Fellinger. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Fellinger: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren !*Dem Hohen Haus liegt zur Beschlußfassung 
die Abänderung und Ergänzung zum Steierm. 
Leichenbestattüngsgesetz vor. Im Gemeinde- und 
Verfassungs-Ausschuß wurden zur Beilage Nr. 142 
auf Grund der Vorbegutachtung des Gesetzentwur
fes durch die Bundeszentralstellen Abänderungs
und Ergänzungsvorschläge gemacht, die in der 
heute aufliegenden Beilage Nr. 151 dem Hohen 
Haus vorliegen. 

Die Bemerkungen sind wie folgt zu ergänzen: Die 
in Ziffer 5 und 9 des Entwurfes s ta tuier ten Geneh
migungen wurden hinsichtlich ihrer Voraussetzun
gen im Hinblick auf Artikel 18 Abs. 1 des Bündes-
verfassungsgesetzes näher determiniert . Nach der 
bisherigen Rechtslage § 30 Abs. 3 konnte die Lan
desregierung eine Muster-Friedhofsordnung im 
Verordnungswege erlassen. Diese Best immung 
wurde deswegen eliminiert, weil durch eine solche 
Verordnung in die inneren Angelegenheiten gesetz
lich anerkannter Religionsgesellschaften Eingriff 
genommen wird. 

Im Gemeinde- und Verfassungs-Aussehuß wurde 
die Vorlage einstimmig angenommen und ich ersu
che das Hohe Haus, seine Zust immung zu erteilen. 

ben, daß aus Anlaß des 50jährigen Bestandes der 
Republik Österreich, soweit es dienstliche In teres
sen als zulässig erscheinen lassen, dem Bundesprä
sidenten Anträge von Bundesbeamten vorgelegt 
werden können, die darauf abzielen, verhängte 
Disziplinarstrafen zu erlassen bzw. zu mildern, de
ren Rechtsnachfolgen nachzusehen oder anzuord
nen, daß ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet 
oder ein eingeleitetes Disziplinarverfahren wieder 
eingestellt werde. Für die Landesbeamten gilt, daß 
Gnadenakte durch Landtagsbeschlüsse vorgenom
men werden müssen. Es hat daher die S te iermär-
kische Landesregierung in ih rer Sitzung vom 
18. November 1968 beschlossen, daß der E r laß der 
Bundesregierung auch auf steirische Landesbeamte 
Anwendung zu finden hat, wovon alle Landesbe
amten mi t Erlaß vom 21. November 1968 in Kennt 
nis gesetzt worden sind. Von dieser Möglichkeit 
der Antragstel lung haben die Landesbeamten S t ra
ßeninspektor Friedrich Schröder, Oberkontrollor 
Annemarie Putz und Reg.-Ob.-Forstrat Dipl.-Ing. 
Gerhard Arnold hinsichtlich der Beant ragung der 
Einstellung eines laufenden Disziplinarverfahrens 
Gebrauch gemacht. Die Landesbeamten Techn. 
Oberinspektor Ing. Franz Freytag und Anstal ts
obergehilfe Anton Muhr hingegen, haben den An
t rag gestellt, die Rechtsnachfolgen von Disziplinar
strafen nachzusehen. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß ha t in 
seiher Sitzung vom 1. Ju l i 1969 diese Regierungs
vorlage bera ten und ich darf namens dieses Aus
schusses den Ant rag stellen, den Landesbeamten 
Friedrich Schröder, Annemarie Putz und Dipl.-
Ing. Gerhard Arnold das laufende Disziplinarver
fahren einzustellen und die Rechtsnachfolgen für die 
Beamten Ing. F ranz Freytag und Anton Muhr nach
zusehen. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Eine 
Wortmeldung l iegt nicht vor. Ich b i t te u m ein Hän
dezeichen, falls Sie ihn annehmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
•* ' 

18. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl' 759, über die Inan
spruchnahme von landeseigenen Grundstücken des 
Landeskrankenhauses Brück a. d. Mur durch die 
Republik Österreich. 

Berichterstatter ist Abg. Hans Brändl . Ich erteile 
ihm das Wort. " x 
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Abg. Brandt: Hoher Landtag! Zum Ausbau des 
Verkehrsknotenpunktes Brück a. d. Mur wird von 
den landeseigenen Grundstücken des Landeskran
kenhauses Brück a. d. Mur eine Fläche im Gesamt
ausmaß von 11.739 mä beansprucht. Als Entschädi
gung für diese Fläche einschließlich eines Wir t 
schaftsgebäudes wurde ein Bet rag von 1,976.240 
Schilling festgelegt, der nach Auffassung der Ab
teilung für Liegenschaftsverwaltung als angemes
sen betrachtet wird. 

Im Namen des Finanz-Ausschusses ersuche ich 
um Zust immung für diese Regierungsvorlage. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
schreite zur Abst immung und bit te um ein Hände
zeichen, falls Sie dem Ant rag zustimmen. (Ge
schieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

19. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Beilage Nr. 136, Gesetz, mit dem 
das Gesetz über die Bildung eines Fonds für ge
werbliche Darlehen neuerlich abgeändert wird. 

Berichterstat ter ist Abg. Heriber t Pölzl. Ich er
teile ihm das Wort . 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Die Beilage Nr. 136 be
inhaltet die Abänderung eines Gesetzes über die 
Bildung eines Fonds für gewerbliche Darlehen. 

Im § 5 wird die Summe von 80.000 Schilling auf 
100.000 Schilling erhöht bei einer Laufzeit von sie
ben J ah ren maximal . Der Zinsfuß, der fünf P ro 
zent übersteigt, kann hier jährlich mit einem Zu
schuß von drei Prozent unters tützt werden. 

Namens des Finanz-Ausschusses ersuche ich das 
Hohe Haus, dieser neuerlichen Abänderung zuzu
stimmen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Landesrat 
Pel tzmann. Ich erteile es ihm. 

Landesrat Peltzmann: Hohes Haus! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Seit Inkraf t t re ten des Landes
gesetzes über die Errichtung eines Fonds für gewerb
liche Darlehen im Jahre 1954 wurde das Gesetz 
v iermal abgeändert und ich darf dazu sagen, an
gepaßt an die wirtschaftlichen Erfordernisse. 

Das Gesetz vom 15. März 1954 sah einen Dar
lehenshöchstbetrag von 20.000 Schilling vor. Mit 
Gesetz vom 8. März 1958 wurde der Höchstbetrag 
auf 30.000 Schilling und ein Zinsenzuschuß bis zur 
Höhe von 50.000 Schilling beschlossen. Durch das 
Landesgesetz 1961 wurde der Darlehenshöchstbe
t rag mit 50.000 Schilling festgesetzt und mi t Lan
desgesetz vom 6. Ju l i 1967 die Darlehensbeträge, 
welche für Zinsenzuschüsse gewährt wurden von 
50.000 Schilling auf 80.000 Schilling und die Lauf
zeit von fünf auf sieben J ah re und der Kapi ta lwert 
der bezuschußten Darlehen auf jährlich zehn Millio
nen Schilling erhöht. 

Mit dem heutigen Landesgesetz erhöhen wir die 
Zinsenzuschußquote von 80.000 Schilling auf 
100.000 Schilling. Damit wird der Wirtschaft, den 
Kle inunternehmungen in Handel und Gewerbe da
durch Rechnung getragen, daß sie ihre Investitionen 
in einem höheren Ausmaß tätigen können. Interes
sant für Sie dürfte sein, daß das Gesamtvermögen 

des Fonds für gewerbliche Darlehen im J ah re 1968 
fast 40 Millionen Schilling betrug. 

Ich bit te den Hohen Landtag, dieser Vorlage die 
Zust immung zu geben. 

Präsident: Eine wei tere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Ich schreite zur Abst immung. Wer für den An
t rag ist, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

20. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 772, betreffend den An
kauf eines .Seuchenlastkraftwagens, Type Mercedes, 
über den Stand des Systemisierungsplanes der 
Kraftfahrzeuge für das Jahr 1969. 

Berichterstatter ist Abg. F ranz Ileschitz. Ich e r 
teile ihm das Wort. 

Abg. Ileschitz: Hohes Haus! Die Fachabteilung für 
das Veterinärwesen ha t den Ankauf des von der 
Stadtgemeinde Graz für den Städtischen Schlacht-
und Viehhof Graz im J ah re 1961 angeschafften 
Seuchen-Lastkraftwagens der Type Mercedes um 
den Schätzpreis von 23.500 Schilling zur Durch
führung der veterinär-hygienischen Maßnahmen im 
Lande Steiermark beant ragt und die Landesregie
rung ha t diesem Ant rag die Zust immung gegeben. 

Da für das J ah r 1969 im Systemisierungsplan für 
Kraftfahrzeuge des Landes für den anzukaufenden 
Seuchenlastkraftwagen kein Systemisierungsposten 
vorgesehen und auch die Bindung eines anderen Sy-
stemisierungspostens nicht möglich ist, ist die Ge
nehmigung des Steiermärkischen Landtages für den 
Ankauf notwendig. 

Der Finanz-Ausschuß ha t sich in seiner letzten 
Sitzung mit dieser Vorlage beschäftigt und sie ein
stimmig beschlossen. Ich stelle daher namens dieses 
Ausschusses den Antrag, der Vorlage die Zustim
mung zu geben. 

Präsident: Ich stelle fest, es liegt keine Wortmel
dung vor. Ich bitte die Abgeordneten, die zustim
men, um ein Händezeichen. (Geschieht.) 

Ich konstatiere: Der An t rag ist angenommen. 

21. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses, Beilage Nr. 152, über die Re
gierungsvorlage, Beilage Nr. 131, Gesetz, mit dem 
das Steiermärkische Landes-Straßenverwaltungsge-
setz 1964 abgeändert wird (Landes-Straßenverwal-
tungsgesetznovelle 1969). 

Berichterstatter ist Abg. Anton Maunz. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Maunz: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Die gegenständliche Regierungsvorlage 
Nr. 152 beinhaltet eine Novellierung bzw. Anpas
sung des Steiermärkischen Landesstraßenverwal-
tungsgesetzes 1964, welche sich durch die Neuord
nung des Gemeinderechtes auf Grund der Bundes
verfassungsgesetznovelle 1962, BGBl. Nr. 205, er
gibt. 

Der Verkehrs- und volkswirtschaftliche Ausschuß 
hat in seiner Sitzung am 1. J u l i 1969 die Bera tun
gen über das obgenannte Gesetz durchgeführt und 
hiebei Abänderungen und Ergänzungen laut Bei
lage Nr. 152 beschlossen. 
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Der Art ikel Nr. 26, § 58 a l au te t nunmehr : „Die 
in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Gemein
den sind solche des eigenen Wirkungsbereiches." 
Der Art ikel 27: „Die in diesem Gesetz verwendeten 
Ausdrücke „Ortsgemeinde" und „Ortsgemeinden" 
sind jeweils durch die Ausdrücke „Gemeinde" und 
„Gemeinden" zu ersetzen. 

Ich stelle namens des Verkehrs- und volkswirt
schaftlichen Ausschusses den Antrag, der Hohe 
Landtag wolle den Entwurf dieses Gesetzes, mit 
dem das Steiermärkische Landes-Straßenverwal-
tungsgesetz 1964 abgeändert wird, zum Beschluß 
erheben. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Sie 
haben den Ant rag gehört. Ich bi t te um ein Hände
zeichen, wenn Sie zustimmen. (Geschieht.) 

Ich konstat iere: der Antrag ist angenommen. 

22. Bericht des Fürsorge-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 579, zum Antrag der 
Abgeordneten Schrammel, Prenner, Buchberger und 
Trümmer, betreffend die Einbeziehung der bäuer
lichen Zuschußrentner in die Altenurlaubsaktion 
der Steiermark. 

Berichterstat ter ist Abg. Johann Pabst. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Pabst: Der diesbezügliche Ant rag der Abge
ordneten Schrammel, Prenner , Buchberger und 
T rümmer wurde der Landesregierung zugewiesen 
und berichtet dieselbe folgendes: 

Die Steiermärkische Landesregierung praktiziert 
schon seit J ah ren mit großem Erfolg und zur Zu
friedenheit der Rentner eine Altenurlaubsaktion. 
Die landwirtschaftlichen Zuschußrentner wurden 
bei dieser alljährlichen Aktion gleichfalls berück
sichtigt, soferne ein diesbezügliches Ansuchen bei 
den Bezirkshauptmannschaften eingebracht wurde, 
da bereits mit den Beschlüssen vom 22. J änne r 1968 
und 3. Februar 1969 der Personenkreis für Dauer-
befürsorgte, Ausgleichszulagenempfänger und 
Kleinrentner festgesetzt wurde. 

Diese Regierungsvorlage wurde im Fürsorge-
Ausschuß am 1. Jul i beraten und darf ich namens 
dieses Ausschusses den Ant rag stellen, der Hohe 
Landtag wolle beschließen: Der Bericht der Steier
märkischen Landesregierung zum Ant rag der Ab
geordneten Schrammel, Prenner , Buchberger und 
Trümmer, betreffend die Einbeziehung der bäuer
lichen Zuschußrentner in die Al tenurlaubsaktion 
der Steiermark, wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Mangels Wortmeldung schreite ich zur 
Abst immung und bitte- um ein Händezeichen, falls 
Sie dem Ant rag zustimmen. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

23. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 135, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Berufsschulorganisations-
gesetz 1967 abgeändert und ergänzt wird. 

Berichterstat ter: Abg. Johanna Jamnegg. Ich er
teile ihr das Wort. 

Abg. Johanna Jamnegg: Hoher Landtag! Mit der 
vorliegenden Novelle soll in Anpassung an die 
Bundesverfassungsgesetznovelle 1962 das Steier

märkische Berufsschulorganisationsgesetz 1967 ab
geändert und ergänzt werden. 

Der Volksbildungs-Ausschuß ha t die Gesetzes
vorlage beraten und zwei Abänderungen der ge
druckten Beilage Nr. 135 vorgenommen; und zwar 
wurde im Artikel I Ziffer 3 Abs. 3 der Fäll igkeits
termin für die Entrichtung der Schulerhaltungsbei-
träge vom 30. Jun i und 31. Dezember auf 31. März 
und 30. September abgeändert. 

Im Absatz 4 sollen die Worte „einen Monat" 
durch die Worte „zwei Monate" ersetzt werden. 

Im Namen des Volksbildungs-Ausschusses stelle 
ich den Antrag, der Hohe Landtag wolle das in der 
Beilage Nr. 135 enthaltene Gesetz mit der vorge
nommenen Abänderung beschließen. Ich bi t te um 
Annahme des Antrages. 

Präsident: Da eine Wortmeldung nicht vorliegt, 
schreite ich zur Abst immung und b i t te um ein Hän
dezeichen, falls Sie dem Antrag zustimmen. (Ge
schieht.) 

Ich konstatiere: Der Antrag ist angenommen. 

24. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 431, zum An^ 
trag der Abgeordneten Schön, Fellinger, Vinzenz 
Lackner, Brandt und Genossen, betreffend die Be
seitigung von nicht denkmal-schutzwürdigen Objek
ten in der Gemeinde Vordernberg. 

Berichterstatter ist Abg. Hans Gross. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Gross: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! In der Sitzung des Steiermärkischen Landtages 
vom 30. Oktober 1967 wurde der obgenannte An
t rag der Steiermärkischen Landesregierung mi t der 
Aufforderung zugewiesen, im Einvernehmen mi t 
der Gemeinde Vordernberg bei den zuständigen 
Bundesstellen dahingehend einzuschreiten, daß hin
sichtlich der Abt ragung der nicht mehr schutzwür-

. digen Ruinen in Vordernberg eine sowohl für die 
Bewohner des Ortes als auch im Interesse des 
Fremdenverkehrs richtige und t ragbare Lösung ge
funden wird. 

Auf Grund der vorgebrachten Argumente für 
und gegen die Abt ragung des Radwerkes X h a t das 
Bundesdenkmalamt mit Bescheid vom 27. Mai 1968 
die Erhal tung des Ofenstockes des Hochofens vom 
Radwerk X als im öffentlichen Interesse des Denk
malschutzes festgestellt und ausführlich begründet . 
Gegen den Bescheid des Bundes-Denkmalamtes ha t 
nun die ÖAMG als Eigentümerin des Radwerkes X 
Berufung erhoben. Mit Bescheid vom Oktober 1969 
ha t sodann das Bundesministerium für Unterricht 
den angefochtenen Bescheid des Bundes-Denkmal
amtes bestätigt und die Berufung abgewiesen. In 
der Begründung dieser Entscheidung wird u. a. aus
geführt, daß entgegen der bisher vorgebrachten Be
hauptung der Berufungswerberin bei der Lokalver
handlung am 5. August der gute Bauzustand des 
Hochofens festgestellt wurde. Die Bedenken sani
tärer Art bzw. der UnWirtschaftlichkeit e iner Er
hal tung des Bauwerkes konnten bei der vore rwähn
ten Verhandlung in überzeugender Weise wider
legt werden. 

Die Erhal tung des Ofenstockes des Hochofens vom 
Radwerk X in Vordernberg samt Fu t te rmauer und 
jenen Teilen der einstigen Gichtbrücke, die den 



48. Sitzung des Steierm. Landtages, VI. Periode — 8. Juli 1969 . 2054 

Hochofenstock mi t der bergseitigen Rampe verbin
den, ist somit im öffentlichen Interesse gelegen. 

Weiters ist festgestellt, daß dieser Teil der An
lage nicht einsturzgefährdet, für eine Restaurie
rung eine Beitragsleistung aus Bundesmitteln zu 
e rwar ten ist und mit seiner Erhal tung auch Belan
gen der Gemeinde, insbesondere solchen des F rem
denverkehrs gedient wird. 

Der Völksbildungs-Ausschuß ha t sich mit dieser 
Vorlage beschäftigt und ich stelle in seinem Namen 
den Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 
zum Ant rag der Abgeordneten Schön, Fellinger, 
Vinzenz Lackner, Brandl und Genossen, betreffend 
die Beseitigung von nicht denkmalschutzwürdigen 
Objekten in der Gemeinde Vordernberg, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Präsident Koller: Sie haben den Ant rag gehört . 
Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Falls Sie zu
stimmen, bit te ich um ein Händezeichen. (Ge
schieht.) 

Der Ant rag ist angenommen: 

25. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses, Bei
lage Nr. 153, über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 127, Gesetz, mit dem das Steiermärkische 
Pflichtschulerhaltungsgesetz neuerlich abgeändert 
und ergänzt wird. 

Berichterstat ter ist Abg. Prof. Dr. Moser. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Moser: Meine sehr geehrten Da
men und Herren! In der ursprünglichen Vorlage 
der Landesregierung, Beilage Nr. 127, befanden sich 
nicht nu r Best immungen zur Anpassung des Pflicht-
schulerhaltungsgesetzes an Art. 108 Abs. 2 des Bun
desverfassungsgesetzes, sondern auch Änderungen 
des § 50 (Bewilligung der Schulbaupläne) und des 
§ 52 (Widmungsgemäße Verwendung der Schul
räume). 

Der Volksbildungs-Ausschuß ha t sich in seiner 
Sitzung am 1. und 2. Ju l i mit dieser Materie be
faßt und ist übereinst immend zur Ansicht gelangt, 
daß die Anpassung der §§ 50 und 52 nicht notwen
dig ist, auch nicht zweckmäßig und ha t daher die 
Vorlage der Regierung abgeändert und die beiden 
Änderungen gestrichen. Die Vorlage liegt n un in 
der abgeänderten Form als Beilage Nr. 153 Ihnen 
vor. 

Ich stelle den Antrag namens des Volksbildungs-
Ausschusses, dieser Vorlage die Zust immung zu ge
ben. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Wer da
für ist, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

26. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses, Bei
lage Nr. 154, über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 128, Gesetz über die Errichtung und den Be
trieb von Schischulen (Steiermärkisches Schischul
gesetz 1969). 

Berichterstat ter ist Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Hohes Haus! Mit dem 
Schischulgesetz 1969 liegt dem Hohen Haus heute 

ein Gesetz zur Beschlußfassung vor, welches in sei
nen Auswirkungen für den Wintersport und den 
F remdenverkehr in unserem Lande von größer Be
deutung ist. 

Wenngleich im Titel dieses Gesetzes von „Schule" 
gesprochen wird, so sind Schischulen im Sinne des 
Art . 14 der Bundesverfassung nicht als Schulen, 
sondern als Anstal ten sportlicher Ertüchtigung an
zusehen. 

Eine Zuständigkeit des Bundes im Wege der Un
terrichtskompetenz ist daher nicht gegeben. Das 
Schischulwesen ist v ielmehr dem Bereiche „Sport" 
zuzuzählen. 

In den Angelegenheiten des Sportwesens obliegt 
gemäß Art. 15 Abs. 1 der Bundesverfassung sowohl 
die Gesetzgebung als auch die Vollziehung den 
Ländern. 

Das derzeit geltende Schischulgesetz vom 
12. März 1938 entspricht weder in legistischer noch 
auch in materiel ler Hinsicht den heutigen Erforder
nissen. Überdies wurde vom Verfassungsgerichtshof 
mit Erkenntnis vom 13. Dezember 1968 der 1. Satz 
im § 2 Abs. 2 wegen Verfassungswidrigkeit aufge
hoben. Aber gerade diese Best immungen waren bis
lang für die staatlichen Schilehrerausbildung in 
Österreich sehr wichtig. . ' 

Das Gesetz selbst regelt im 1- Abschnitt das 
Schischulwesen, im 2. Abschnitt die Schilehreraus
bildung, wobei zwischen Diplomschilehrerausbil
dung, Schiführerausbildung und Schilehrerausbil
dung unterschieden wird, im 3. und 4. Abschnitt 
den Schischulbetrieb, im 5. Abschnitt die Organisa
tion der Schilehrer in einem Schilehrerverband. Der 
6. und letzte Abschnitt behandelt die Straf-, Über
gangs- und Schlußbestimmungen. 

Zu einzelnen Best immungen darf nun noch fol
gendes festgestellt werden: 

Der § 1 beinhaltet die Begriffsbestimmungen und 
steckt damit im wesentlichen den Rahmen ab. Da
bei wird vom Begriff der e rwerbsmäßigen Unter
weisung in den Fertigkeiten des Schilaufes, welche 
nur Inhabern einer Schischulbewilligung gestattet 
ist, ausgegangen. 

Demnach ist eine Unterweisung auch dann als er
werbsmäßig anzusehen, wenn die Unterrichtsertei
lung unentgeltlich erfolgt. Das stellt eine Schutz
best immung für unsere steirischen Schischulen dar. 

Unter diese Beschränkung fällt aber nicht und 
das ist. in den er läuternden Bemerkungen ausführ
lich festgestellt und wurde auch im Ausschuß noch
mals bekräftigt, e twa die Unterweisung im Schi
lauf eigener Kinder, sonstiger Verwandter oder 
engerer Bekannter . Ausdrücklich ausgenommen 
sind auch Schulen, Jugendorganisationen und Ver
eine, welche die körperliche Ertüchtigung zum Ziele 
haben. 

Von der ursprünglich vorgesehenen Fassung des 
§ 2 Abs. 2, welche hei ausländischen Vereinigungen 
und Schulen eine Anmeldepflicht mit umfangrei
chen Angaben vorgesehen hat te und zu einer be
achtlichen administrit iven Belastung geführt hätte, 
wurde abgesehen, so daß sie, wenn diese Gruppen 
ihren Wintersport in der S teiermark durchführen 
wollen, auch ihre eigenen Lehrkräf te mitbringen 
können. Sie müssen in diesem. Fall das Einverneh
men mit der örtlichen Schischule herstellen. 

Bei der Bewilligung zum Betrieb einer Schischule 
wurde die ursprünglich vorgesehene jeweils nu r auf 
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fünf Jahre befristete Erteilung fallen gelassen, so 
daß nunmehr nach einer erstmals zweijährigen Be
fristung die Konzession auf eine unbestimmte Zeit 
erteilt wird. Hingegen sind jedoch die Entzugsbe
stimmungen im § 8 relativ streng gefaßt. Neu ist 
auch die Art der Schilehrerausbildung. Es mußte 
darauf Bedacht genommen werden, den hohen Ruf 
des österreichischen Schischulwesens einerseits auf
recht zu erhalten und andererseits eine Einheitlich
keit der Ausbildung in ganz Österreich zu gewähr
leisten. Da eine gesamtösterreichische Ausbildung 
in einem Landesgesetz nicht geregelt werden kann, 
wurde versucht, entsprechend den Absprachen der 
Länder einen einheitlichen Ausbildungsstand für 
die Diplomschilehrerausbildung festzulegen. Dies 
ist-im § 10 geschehen. Damit ist allerdings nicht ge
sagt, daß die Diplomschilehrerausbildung auch tat

sondern auch die Tatsache, daß zwei junge Steirer 
eine Klage beim Verfassungsgerichtshof einge
bracht haben. Auf Grund dieser Klage hat der 
Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 13. De
zember 1968 den § 2 Abs. 2 aufgehoben. Und zwar 
betrifft dieser Paragraph und die Aufhebung vor 
allem die staatliche Schilehrer-Prüfung. Auch die
ser Umstand bewirkte, daß wir uns heute mit 
einem neuen Schischulgesetz zu beschäftigen haben. 

In diesem Zusammenhang ist es aber vielleicht 
doch interessant, zu bemerken, daß derselbe Pas
sus, der vom Verfassungsgerichtshof beim Schi
schulgesetz 1938 der Steiermark aufgehoben wurde, 
im Jahre 1955 im Salzburger Schischulgesetz an
standslos den Verfassungsdienst beim Bundeskanz
leramt passierte und heute noch Geltung hat. Man 
wird in dieser Frage den Verdacht nicht ganz los, 

sächlich im eigenen Lande durchgeführt wird. 
Der § 18 sieht nunmehr auch die Überwachung 

des Schischulwesens durch die Landesregierung vor, 
um eine Einhaltung der im Gesetz vorgeschriebe
nen Maßnahmen, aber auch des Ausbildungs
standards zu gewährleisten. Der § 19 regelt die Zu
gehörigkeit zum Steiermärkischen Schilehrerver
band. Grundsätzlich sind zwei Sektionen vorgese
hen, wobei die Gesamtheit der Schischulleiter die 
eine Sektion, die jeweils für die Dauer der Saison 
verpflichteten Schilehrer die andere Sektion dar
stellen. Der Obmann der Sektion Schischulleiter ist 
gleichzeitig auch der Obmann des Schilehrerver
bandes, der Obmann der Sektion Schilehrer der 
Obmannstellvertreter des Verbandes. Der letzte 
Abschnitt behandelt die näheren Bestimmungen bei 
Übertretung des Gesetzes. 

Dieses Gesetz wurde im Volksbildungs-Ausschuß 
ausführlich beraten und namens des Ausschusses 

- stelle ich den Antrag, den Entwurf des Schischul
gesetzes, wie er Ihnen in der Beilage Nr. 154 vor
liegt, zum Beschluß zu erheben. 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Ritzinger das 
Wort. 

Abg. Ritzinger: Hohes Haus! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Der Herr Berichterstatter Abg. Schal
ler hat schon eingangs festgestellt, daß mit dem 
Schischulgesetz 1938 unter den derzeitigen Gege
benheiten sowohl am Wintersportsektor als auch 
am Sektor des Winterfremdenverkehrs nicht mehr 
das Auslangen gefunden werden kann. Wir haben 
in unserem Land eine Reihe von neuen Schiliften 
gebaut und neue Seilbahnen errichtet. Das Land 
hat eine vorbildliche Fremdenverkehrsförderung 
durchgeführt und unsere Bevölkerung, die im 
Fremdenverkehr tätig ist, hat ihre Tüchtigkeit in 
den letzten Jahren vor allem was den Winterfrem
denverkehr betrifft, echt unter Beweis gestellt. 
Außerdem wurden eine Reihe neuer Schigebiete er
schlossen. Wir haben aber in der Steiermark noch 
sehr viele herrliche und schöne Flächen, die auf 
eine Erschließung warten. 

All das zusammen, vor allem der Aufschwung 
im Winterfremdenverkehr und auch auf dem Sek
tor des Schilaufes, der sich zu einem echten Volks
sport entwickelt hat, hat es notwendig gemacht, daß 
sich der Steiermärkische Landtag mit einem neuen 
Schischulgesetz beschäftigt. 

Aber nicht nur diese Tatsache allein war es, 

daij Wien die Steiermark mit einem anderen Maß-
stab mißt als die anderen Bundesländer. (Ländes
rat Bammer: „Schon wieder!" — Abg. Brandl: „Das 
ist etwas ganz Neues!") 

Das ist nichts Neues. Man könnte sagen, „sogar 
beim Schischulgesetz." (Abg. Scheer: „Die Achse 
Krainer-Klaus ist nicht gut geschmiert!" — Landes
hauptmann Krainer: „Die ist prima geschmiert!" — 
Landesrat Bammer: „In Steiermark sind schon 
mehr Kanzler baden gegangen!" — Abg. Pölzl: 
„Wir reden jetzt nicht vom Baden, sondern vom 
Schilaufen!") 

Präsident: Ich bitte den Herrn Redner, fortzuset-

Abg. Ritzinger: Hohes Haus! Wenn ein kritischer s 

Betrachter die Vorlage des Schischulgesetzes 1969, 
die uns heute zur Beratung vorliegt, ganz genau 
studiert, so wird er vielleicht doch einige Mängel 
feststellen hinsichtlich des Stils und des Ausdruk-
kes. Schon im §...1 könnte man Mängel hinsichtlich 
des Stils und der Ausdrucksweise herausstreichen. 
Aber die Schwierigkeit, die dieses Gesetz kennzeich
net, liegt vor allem im Artikel 14 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes. Und zwar deshalb, weil Schi
schulen nicht Schulen im Sinne des Artikels 14 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes sind. Daher war es 
erforderlich, möglichst keine Begriffe, die das 
Schulwesen als solches skizzieren und kennzeich
nen, in das Schischulgesetz hineinzunehmen. Des
halb auch — um wieder den § 1 zu zitieren — an
stelle des Wortes „unterrichten" das Wort „unter
weisen". 

Hohes Haus! Die Schischulen - stellen für nicht 
wenige einen echten und großen Nebenverdienst 
dar und sind ein wirklicher Fremdenverkehrsfak
tor geworden. Die Ausbildung eines Schi-Lehrers 
oder eines Schischul-Leiters erfordert viel Geld und 
Zeit. Deshalb war es auch gerecht und erförderlich, 
in dieses Gesetz gewisse Berufsbestimmungen oder 
besser' gesagt Beruf s-Schutzbestimmungen hinein
zunehmen, die scheinbar in einem gewissen Gegen
satz zu den-Interessen des Fremdenverkehrs stehen. 
Ich glaube aber, daß es uns im § 2 dieses Gesetzes 
eindeutig gelungen ist, trotz der verschieden gela
gerten Interessen einen echten Ausgleich sowohl 
was ' die Sshischul-Leiter, die Schi-Lehrer und die 
Interessen des Fremdenverkehrs betrifft, zu errei
chen. 

Vollkommen neu in diesem Gesetz ist die Schi-
Lehrer-Ausbildung geregelt. Wir haben heute in 
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diesem Gesetz eine dreistufige ScluVLehrer-
Ausbildung. Die erste Stufe, die steirische Schi-
Lehrer-Ausbildung, die zum Titel „Schi-Lehrer" 
führt, und die man eigentlich, wollte man das 
Ganze umschreiben, als den Gesellenbrief für Schi-
Lehrer bezeichnen könnte. Der Gesellenbrief wird 
sozusagen im Lande gemacht oder die Gesellenprü
fung im Lande abgelegt. Die zweite Stufe ist dann 
die Diplom-Schi-Lehrerprüfung, die beim Bund ab
gelegt wird und die auch der Bund durchführt und 
die zum Titel „Diplom-Schi-Lehrer" führt. Hier 
könnte man von der Meisterprüfung sprechen. 
Und dann noch die dri t te Stufe der Spe
zialisierung, die Schi-Führer-Ausbildung, zu der 
nu r Diplom-Schi-Lehrer zugelassen werden und die 
für alpine Tourenführungen im Rahmen der Schi
schule dienen. Der Begriff „Diplom-Schi-Lehrer" 
ist vollkommen neu gefaßt und hat im Ausschuß 
auch mehr oder weniger Bedenken hervorgerufen. 
Aber mit diesem Begriff „Diplom-Schi-Lehrer" 
wollten wir den Begriff „Österreichischer Schi-Leh
rer" der im Steirischen Landesgesetz aus verfas
sungsgesetzlichen Gründen nicht vorkommen darf, 
ersetzen und damit diese Klippe umschiffen. Ich 
glaube, daß es doch ein ganz gut gewählter Titel 
und Ausdruck ist. 

Im § 13, Hohes Haus,, ist es uns gelungen, in einer 
verfassungsmäßig ordentlichen Form die staatliche 
Schilehrerprüfung, also die Diplomlehrerprüfung, 
die der Bund heute abhält und durchführt, ord
nungsgemäß verfassungsrechtlich zu verankern. 
Dieser § 13 gibt uns aber auch gleichzeitig die Mög
lichkeit, sollten wir einmal genügend Geld zur Ver
fügung haben, und wollten wir e inmal eine eigene 
Landes-Sportschule errichten, die Diplomlehrer
prüfung in unserem Land selbst durchzuführen. 

Ich glaube, daß mit dem § 13 ein Weg gefunden 
wurde, der dem Lande und den ScluVLehrern einen 
echten Nutzen br ingt und der unserem Lande p rak
tisch nichts kostet. 

Weiters ist erstmals auch in diesem Gesetz die 
Frage der Organisation der Schilehrerschaft ein
deutig geregelt. Es ist ja kein Geheimnis, daß wir 
heu te in der Steiermark zwei r ivalisierende Schi
lehrervereine haben, dies, obwohl wir nu r 54 oder 
55 Schischul-Leiter, und ca. 300 bis 350 Schi-Lehrer 
im Lande haben. Es erscheint uns sehr sinnvoll und 
zielführend, daß man diese beiden Gruppen wieder 
unter ein Dach zusammenführt . 

Deshalb ist vom Gesetz aus ein sogenannter 
Pflichtverband vorgesehen, der den Titel „Stei-
rischer Schilehrer-Verband" t räg t und der zur 
Durchführung dieses Gesetzes meines Erachtens in 
sinnvoller Weise herangezogen werden kann. Die
ser Dachverband, Pflichtverband, gliedert sich in 
zwei Gruppen und zwar in die Gruppe der Sek
tion Schischul-Leiter und die Sektion der Schi-
Lehrer. Wenn man hier diese Gesetzesbestim
mung liest, könnte ein Außenstehender ein Haar 
in der Suppe finden und zwar deshalb, weil auto
matisch der Obmann der Sektion Schischul-Leiter 
auch Obmann des gesamten Dachverbandes ist. Das 
heißt also, die Minderheit •— weil ja die Sektion 
Schischul-Leiter derzeit nur aus höchstens 54 oder 55 
Mitgliedern besteht — hät te also sozusagen optisch 
die Mehrheit gegenüber der Mehrheit der Schileh

rer. Wir glauben aber, daß diese Bestimmung, wenn 
sie auch optisch e twas undemokratisch aussieht, 
doch sehr sinnvoll und zielführend ist. Deshalb 
zielführend und sinnvoll, weil bei der Sektion der 
Schischul-Leiter eine gewisse Kont inui tä t gewähr
leistet ist und kaum Änderungen vorkommen. 
Während umgekehr t bei der Sektion der Schischul-
Lehrer ja schon bedingt durch den saisonmäßigen 
Wechsel der Schi-Lehrer — zum Teil ins Ausland, 
zum Teil in andere Bundesländer — eine größere 
F luktuierung besteht. Und wir glauben, wenn wir 
der Sektion Schischul-Leiter automatisch in diesem 
Dachverband das Obmannsrecht nach außen ein
räumen, so ist damit eine Kontinuität gewährleistet 
und dadurch eine sinnvolle und zielführende Arbeit . 

Außerdem — und das hat der Her r Berichter
statter bereits festgestellt •— sieht dieses Gesetz 
erstmals die Überwachung der steirischen Schi
schulen durch die Steiermärkische Landesregierung 
vor. Wir glauben, daß das ebenfalls sehr wichtig 
ist und zwar deshalb wichtig, weil schon allein 
durch diesen § 18 die Schischulleitung bzw. die Schi
schulleiter gezwungen werden, die Best immungen 
dieses Gesetzes genau zu beachten. Außerdem 
glaube ich, führt die Inspektion in schimethodischer 
und schitechnischer Hinsicht dazu, daß eine echte 
Aufwärtsentwicklung und Weiterentwicklung der 
steirischen Schischulen damit verbunden ist. Ich 
könnte mir vorstellen, daß diese Inspektion auch 
in Fragen der Sicherheitseinrichtungen und der Ein
richtungen der ersten Hilfe sehr genau sein muß! 
Ich glaube wir können sagen, daß dieser Über
wachungsparagraph, wenn wir ihn umschreiben 
wollten, ein Konsumentenschutzparagraph ist, n äm
lich jener Paragraph, der dem Schischulbesucher 
die Garantie gibt, daß er in der Schischule e twas 
lernt und für seine Sicherheit gesorgt ist. 

Eine weitere Frage Hohes Haus, die w i r uns noch 
bei Beratung dieses Gesetzes vorgelegt haben, wa r 
die Frage, ob .eine steirische P is tenordnung bzw. ob 
Bestimmungen dieser P is tenordnung in das Schi
schulgesetz eingebaut werden könnten. Sie wissen 
selbst, daß vor allem an Wochenenden und an 
Feiertagen die steirischen Schipisten derar t s tark 
frequentiert sind, daß es von Zeit zu Zeit zu nicht 
unerheblichen Unfällen durch unkontroll iertes und 
zu schnelles Fahren kommt und daß man hier, un 
seres Erachtens etwas tun sollte. Wir hätten, wenn 
es möglich gewesen wäre, in dieses Schischulgesetz 
bereits einige Punk te eingebaut. Leider wa r das 
auf Grund der noch nicht geklärten Kompetenzen 
b isher nicht möglich. Das Bundeskanzleramt-Ver
fassungsdienst sagt wohl, daß Gesetzgebung und 
Vollziehung in Frage der P is tenordnung beim Land 
liegen. Aber das Bundesministerium für Inneres ha t 
einen Ant rag an den Verfassungsgerichtshof gerich
tet, mit dem Ersuchen um Feststellung, ob nun diese 
Schipistenordnung in die Verwaltungspolizei oder 
in die Sicherheitspolizeikompetenz fällt. Diese Fest
stellung ist noch nicht erfolgt und deshalb müssen 
wir mit der Schipistenordnung oder dem Einbau 
solcher . Pa ragraphen noch zuwarten. 

Ich glaube abschließend sagen zu können, daß 
• das Anhörungsverfahren ordnungsgemäß durchge
führt wurde und es ist vielleicht gar nicht unin
teressant auch hier klar und deutlich auszuspre
chen, daß die Arbei terkammer auch am 2. Ju l i 1968 
zu einer S tel lungnahme aufgefordert wurde, aber 
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es gar nicht der Mühe wert gefunden hat eine 
Stellungnähme zum Schischulgesetz abzugeben, dies 
insof erne, als doch immerhin 300 bis 400 Schilehrer 
in der Steiermark beschäftigt sind. Man hat den 
Eindruck, daß sich die Arbeiterkammer mehr für 
politische Dinge interessiert, als echt für die In
teressenvertretung der Arbeitnehmer. (Zahlreiche 
Zwischenrufe von der SPÖ. — Abg. Gross: „Das 
trifft doch gar nicht zu!") 

Das ist eine Tatsache! Dann sagen Sie mir, Herr 
Kollege Gross, warum hat die Arbeiterkammer 
keine Stellungnahme abgegeben. (Abg. Gross: „Die 
Arbeiterkammer hat den letzten Entwurf über
haupt nicht bekommen!") 

Natürlich, am 2. Juli. Es mag ja sein, Herr Kol
lege, daß die Arbeiterkammer mit Arbeit über
häuft war, mit der Vorbereitung Ihrer Partei für 

allen übrigen Ausschüssen üblich ist, nicht zugäng
lich, weil diese keine Telegramme bekommen ha
ben. Ich bedaure es, weil im Grunde genommen 
zweifellos dieses vorliegende Gesetz' akzeptabel er
scheint, aber doch eine Reihe durchaus vermeid
barer Mängel aufweist, die nach Auffassung der 
freiheitlichen Abgeordneten nicht so weit gehen, 
daß man das Gesetz ablehnen sollte, aber Mängel 
auf die man hinweisen soll, weil sie vermeidbar 
gewesen wären. (Landeshauptmann Krainer: „Sie 
hätten Anträge stellen können!") 

Herr Landeshauptmann, dann hätten Sie herge
hen können und uns ebenfalls telegraphisch zur 
Sitzung einzuladen. Sie ist unterbrochen worden. 
(Landeshauptmann Krainer: „Ich kann sie nicht 
einberufen, daß muß der Obmann des Ausschusses 
tun!") 

die Arbeiterkammerwahlen. Das wäre möglich. Ich habe höflicherweise die Frau Abg. Egger 
(Abg. Ileschitz: „Eine solche Überhäufung gibt es 
gar nicht!") 

Nun ja, den Eindruck hat man schon. Tatsache 
ist, und da kann man machen was man will, die 
Arbeiterkammer hat sich um dieses Gesetz nicht 
gekümmert. 

Ich glaube trotzdem sagen zu können, daß dieses 
Gesetz ein sehr gutes Gesetz ist (Abg. Heidinger: 
„Ein gehudeltes Gesetz!") und den modernen Er
fordernissen der heutigen Zeit im Schilauf und 
Fremdenverkehr voll entspricht. 

Meine lieben Herren von der sozialistischen Frak
tion, ich kann nichts machen, wenn Sie nicht mit
kommen. (Abg. Heidinger: „Steigen Sie herunter!" 
— Präsident Afritsch: „Na, na!" — Zahlreiche wei
tere Zwischenrufe.) 

Herr Kollege-Heidinger, ich darf für meine Frak
tion eindeutig feststellen, daß wir dieses Gesetz 
sehr gut, durchberaten haben und für meine Partei 
kann ich auch noch feststellen, daß wir heute hier 
ein Gesetz beschließen, das den Erfordernissen der 
modernen Zeit, des Schilaufens und Leistungsspor
tes Rechnung trägt. Es ist ein neuer Baustein in der 
Sportförderung. Ich glaube sagen zu können, daß 
damit die Steiermark in Fragen des Sports und der 
Schischulen und des Fremdenverkehrs wieder an 
der Spitze aller Bundesländer steht. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Präsident: Ich erteile Herrn Abg. Dipl.-Ing. DDr. 
Götz das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus! Sehr ge
ehrte Damen und Herren! Die etwas zu hoch ge
strichenen Feststellungen meines Vorredners zum 
Schluß seiner Ausführungen müssen zumindest in 
einem Punkt berichtigt werden. Es ist zweifellos 
nicht so, weil er das zwei Sätze vorher selbst aus
geführt hat, daß dieses Steiermärkische Schischul
gesetz alle Tatbestände aufgenommen hat. Ich er
innere an die fehlende Pistenordnung, die an sich 
in einem solchen Gesetz unterzubringen wäre. Es 
ist auch nicht richtig zu behaupten, daß eine Aus
schußsitzung, die am 1. Juli um ca. 18 Uhr mit der 
Feststellung unterbrochen wird, daß die Schilehrer, 
die Landessportorganisation etc. noch angehört wer- • 
den, die noch nicht Stellung nehmen konnten um 
dann telegraphisch die Ausschußmitglieder für 
2. Juli einzuberufen. Die Beratungen waren für 
nicht unmittelbare Ausschußmitglieder, wie das. in 

außer Beschuß gelassen, die als Obmann des Aus
schusses nur die Mitglieder einberufen hat. Es steht 
dem nichts im Wege, das hier im Landtag zu sa
gen. 

Im Grunde genommen, meine Damen und Her
ren, sind vier Tendenzen erkennbar, die in einem 
solchen Gesetz unterzubringen sind. Nur möchte 
ich doch meinen, daß diese vier Tendenzen zum Teil 
widersprüchlich geordnet wurden. Etwa die Frage 
der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Regelung 
des Schischulwesens, die zweifellos gegeben ist, 
oder die Frage der rein sportlichen Ordnung des 
Schulwesens, die Frage der Fremdenverkehrsför
derung, die mit diesem Gesetz zum Ausdruck kom
men soll oder als vierte eine Art Gewerbeordnung 
für Schischulleiter. Auch diese 4. Komponente 
kommt zum Ausdruck und ich darf sie in ein paar 
Punkten dieses Gesetzes erläutern. 

Im § 1 — und zwar handelt es sich konkret um 
den 2. Abschnitt — heißt es, daß unabhängig von 
der Frage der Entgeltlichkeit die Tätigkeit auch 
dann als erwerbsmäßig gilt, wenn die unterwiese
nen Personen Wintersportgäste im Sehischulgebiet 
sind und die Unterweisung regelmäßig erfolgt. 
Aber Abg. Schaller hat angeführt, daß ausdrück
lich im Ausschuß beraten und die Meinung festge
legt wurde, daß das nicht etwa für einen Vater 
gilt, der seine Kinder unterrichtet oder einen On
kel, der seinen Neffen unterrichtet oder wenn ein 
anderes Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsver
hältnis besteht. Ich möchte aber trotzdem aufmerk
sam machen, der rein normative Charakter eines 
Gesetzes läßt zweifellos eine Betrachtung zu, die 
Tatbestände aufzählt. 

Ich möchte feststellen, daß im Zusammenhang 
von § 1 und § 24 — da sind nämlich die Strafbe
stimmungen verankert —• diese beiden Paragraphen 
nach ihrem vorliegenden Wortlaut hinreichen wür
den, um auch einen Vater, der seinen Kindern, so
weit sie Gäste in einem Wintersportzentrum sind, 
regelmäßig von 10 Uhr vormittags bis meinetwegen 
1 Uhr mittags Schischulunterricht erteilt, straffäl
lig werden zu lassen. Wenn man also sagt, daß 
wird beim Vater und seinen Kindern nicht der Fall 
sein, wie ist es dann, wenn dieses Verwandtschafts
verhältnis nicht so eng ist, wenn es etwa nur Be
kannte sind, dann ist nach dem jetzt vorliegenden 
Wortlaut durchaus die Möglichkeit einer Verwal
tungsstrafe oder der Einleitung eines Verwaltungs
strafverfahrens gegeben, was ich weder für sinn-
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voll noch für zweckmäßig hal te und was auch nicht 
dem Willen des Ausschusses entsprechen würde, 
wie der Herr Berichterstat ter zum Ausdruck ge
bracht hat ; was aber alles im Gesetz nicht veran
ker t wurde! Und der Motivenbericht ist doch nu r ein 
Auskunftsmittel in s tr i t t igen Fällen, aber nicht 
dann, wenn der Gesetzestext mehr oder minder 
eindeutig ist. Das ist er hier, aber nicht im Sinne 
der Ausschuß-Meinung. 

Ebenso scheint es mir nicht zweckmäßig zu sein, 
bei möglichen S t re i tpunkten zwischen verschiede
nen Schischulen eine Regelung nicht von vornherein 
vernünftig und richtig durchzuführen. Wenn auf 
der einen Seite von der Landesregierung den ein
zelnen Schischulen, sei es nach Gemeindegebieten, 
durch Teilung des Gemeindegebietes oder durch 
Zusammenfassung mehrerer Gemeindegebiete, das 
Gebiet der Schischule zugewiesen wird, dann 
scheint es mi r nicht richtig zu sein, im § 5 Abs. 5 
die Schwierigkeit zwischen den sogenannten höher 
gelegenen Schischulen und den Tal-Schischulen so 
zu regeln, daß nur in ziemlich trockener Form fest
gestellt wird, daß die höher gelegenen Schischulen 
den Talschischulen geeigneten Raum bei Schnee
knappheit im Tal zur Verfügung zu stellen haben. 
Mir schiene auch hier die Regelung, die e twa den 
Einschluß dieser Talschischulen in höher gelegene 
Schigebiete ordnet, zweckmäßig zu sein, weil es im 
anderen Fall ja auch die Landesregierung zu tun 
hat. ' . 

Auch der § 7 Abs. 3, der die Fortführung — und 
zwar heißt es hier, glaube ich, „wenn die Existenz
bedrohung gegeben ist," wie z. B. beim Ableben 
eines Schischulleiters — als eine Parallelbestim
mung zum Witwenbetr ieb der Gewerbeordnung 
regelt, hier scheint mir auch die Verlängerung ohne 
Terminisierung nicht zweckmäßig zu sein, wenn 
dieses Gesetz vordergründig oder mit dem Schwer
punkt der volkswirtschaftlichen und sportlichen 
Note beschlossen werden soll. Es ist das eine 
Schutzbestimmung für die Angehörigen eines Schi
schulleiters, der stirbt oder aus anderen Gründen 
seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, aber der 
Zweck einer Schischule der Allgemeinheit gegen
über müßte hier mehr im Vordergrund stehen als 
diese Existenzsicherung. 

Ein weiterer Punkt , keine große Frage, aber auch 
keine unbedeutsame ist die im Abs. 2 des § 10 
festgelegte und ich möchte sagen an erster Stelle 
rangierende englische Sprache. 

Auch das, meine Damen und Herren ist in weiten 
Gebieten unseres Bundeslandes und auch anderer 
Bundesländer gerechtfertigt, diese eindeutige Be
v o r r a t u n g der englischen Sprache. Aber Sie wer
den nicht bestreiten können, daß es auch — und 
gerade in der S teiermark — Gebiete gibt, wo die 
Kenntnis der serbokroatischen Sprache — ich denke 
nu r an Hirschegg — oder die Kenntnis der franzö
sischen oder der niederländischen Sprache ebenso 
Berechtigung hät te und nicht einen Ausschließungs
grund darstellen sollte. Denn der Schilehrer muß 
Englisch nachweisen, nicht ersetzbar durch andere 
Fremdsprachen. Das scheint mir nicht zweckmäßig 
zu sein. Ich will j a nicht über t re iben und sagen, 
wenn jemand sechs Sprachen spricht, aber ausge
rechnet Englisch nicht kann, dann kann e r nicht 
zur Diplom-Schilehrer-Prüfung ant re ten und wenn 
er Englisch radebrecht, dann kann er sie wohl ma

chen. Das alles ist sicher nicht der Wille des Aus
schusses, das weiß ich, aber es s teht ha l t so im Ge
setz. Und das halte ich nicht für richtig. 

Der § 19, „Schilehrer-Verband", meine Damen 
und Herren ha t auch einen Schönheitsfehler. Wäh
rend zwar am Beginn dieses Gesetzes, nämlich beim 
.§ 2 un ter den „Ausnahmen" festgelegt wird — auch 
das ha t der Herr Berichterstatter hervorgehoben — 
daß die Vereinstätigkeit — soweit es sich um Ver
eine handelt , die die körperliche Ertüchtigung in 
ihren Satzungen haben — ausgenommen ist von 
den Best immungen dieses Gesetzes. 

Aber, meine Damen und Herren, sie sollte nicht 
unbedingt und nicht in allen Fällen ausgenommen 
sein von der Frage der Mitwirkung im Ste iermär-
kischen Schilehrerverband. Und zwar deshalb nicht, 
wenn ich jetzt einen Punk t des § 20 anziehe, 1 d, 
da heißt es, „die fachliche Fortbi ldung seiner Mit
glieder". Wenn nun Schilehrer, Diplom-Schilehrer 
oder Schi-Führer innerhalb eines Vereines tät ig 
sind, dann sollten sie, obwohl sie nicht unmit te lbar 
in die Problematik des Schilehrerverbandes, der 
sich ja nu r auf Schischulen beschränkt, passen, doch 
auch die Möglichkeit haben, in der Frage der fach
lichen Fortbi ldung — ich denke hier auch an Fort
bildungskurse — nicht nu r Anteil zu haben, son
dern auch mi twirken zu können. Es scheint mir das 
eine gewisse unnotwendige Diskriminierung jener 
fachlich geeigneten Diplom-Schilehrer zu sein, die 
nicht entweder als Schischul-Leiter oder angestellte 
Schilehrer innerhalb einer Schischule sehr wohl 
auch im Schi-Unterrichtswesen tät ig sind. 

Das letzte, was ich hier anführen möchte, ist der 
§ 25 Abs. 1, das sind die Übergangsbestimmungen, 
wobei festgestellt wird, daß die bisher erteil ten Be
willigungen zur Führung einer Schischule als Be
willigungen im Sinne dieses Gesetzes gelten. 

Meine Damen und Herren, auch hier wäre es not
wendig und zweckmäßig, wenn man für diese Fest
steilung entweder eine zeitliche Terminisierung 
oder jenen Nachweis verlangen würde, der von al
len anderen Schischulen gefordert wird, nämlich 
die entsprechend ausgebildeten Diplom-Schilehrer 
zur Schischul-Führung — sie wird wahrscheinlich 
bei den 53 Schischulen gegeben sein, ich weiß es 
nicht, ich kann es nicht auswendig behaupten •— 
aber wenn man notwendigerweise das Schischul
wesen in der S teiermark ordnet, dann sollte man 
nicht die bestehenden 53 Schischulen ausklammern 
und nur sagen, alle die neu dazukommen, müssen 
die Best immungen des Gesetzes erfüllen und alle 
anderen gelten als bewilligt im Sinne dieses Ge
setzes. 

Meine Damen und Herren! Dies sind keine tief
greifenden und besonders einschneidenden Dinge, 
aber zweifellos doch solche, über die es sich lohnt, 
ausführlicher zu sprechen und darüber Überlegun
gen anzustellen, Dinge, die im Gesetz nicht oder 
nur unvollkommen ihren Niederschlag gefunden 
haben. 

Wenn wir dem Gesetz zustimmen, dann tun wir 
es in der Überzeugung, daß es sehr bald zu einer 
Novellierung kommen wird, damit dann alle,diese 
Überlegungen mi t aufgenommen werden können. 
(Beifall.) 

Präsident : Zu Wort gemeldet ist F rau Abg. J am-
negg. Ich erteile es ihr. 
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Abg. Johanna Jamnegg: Hoher Landtag! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Als Mitglied des Volks
bildungs-Ausschusses möchte ich zu einem Zwi
schenruf des He r rn Kollegen Heidinger von der 
sozialistischen Frakt ion Stellung nehmen, der von 
einem „gehudelten Gesetz" gesprochen hat . Ich 
glaube, Herr Kollege Heidinger, da tun Sie Ih ren 
Kollegen, die im Volksbildühgs-Ausschuß dieses 
Gesetz sachlich aber doch sehr zügig mi tbera ten 
haben, unrecht. Letztlich haben die Kollegen Ih re r 
Frakt ion nicht nu r mitberaten, sondern auch mi t 
beschlossen. Wenn Sie vielleicht, ich kann das nicht 
beurteilen, in Ihrer Frakt ion dieses Gesetz zu we 
nig beraten haben sollten, so dürfen Sie nicht uns 
den Vorwurf des Hudelns machen. Denn, für uns 
darf ich sagen, daß wir dieses Gesetz sehr g ründ
lich und mit großer Überlegung beraten haben. Ich 
glaube auch für uns sagen zu dürfen, daß wir heu te 
h ier mit dem steirischen Schischulgesetz ein sehr 
gutes Gesetz verabschieden werden. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Präsident: Ich erteile He r rn Abg. Gross das Wort. 

Abg. Gross: Meine Damen und Herren! Ich glaube 
kaum, daß es notwendig ist, in diesem Hohen Haus 
die Bedeutung des Schischulwesens für den F rem
denverkehr und damit auch für die Wirtschaft un 
seres Landes besonders zu betonen. Wir wissen, daß 
Österreich auf diesem Gebiet heute führend in der 
Welt ist, was sich in den s tändig steigenden Ziffern 
des Winterfremdenverkehrs auswirkt. Die gesetz
lichen Grundlagen des Schischulwesens, die aus dem 
J ah re 1938 s tammen, das ha t der Her r Berichter
stat ter schon festgestellt, sind allerdings nicht mehr 
ausreichend. Dies betrifft sowohl die Führung der 
Schischulen, die Ausbildung der Schilehrer und 
nicht zuletzt die persönliche Sicherheit der Men
schen in den Schigebieten. Das heute vom Land
tag zu beschließende Schischulgesetz n immt in vie
lem auf die Erfordernisse der neuen Zeit Rücksicht 
und daher werden wir Sozialisten, t rotz der Eile, 
in der dieses Gesetz beschlossen worden ist, diesem 
Gesetz auch die Zust immung geben. (Landeshaupt
mann Krainer : „Es wa r doch so lange Zeit die Mög
lichkeit gegeben, über den Gesetzentwurf zu be
raten!") 

Herr Landeshauptmann, es war eine außeror
dentlich kurze Auflagefrist. 

Ich möchte mich ganz kurz mi t einigen Abschnit-
len dieses Gesetzes beschäftigen. Wir erachten es 
als Sozialisten als unbedingt notwendig, daß die im 
Gesetz genannten Unterrichtsfächer für die Aus
bildung der Schilehrer durch einen genauen Lehr
plan im theoretischen wie im praktischen Teil e r 
gänzt werden, das heißt es müßte zu einer s tun
denmäßigen Aufteilung kommen, denn damit wü r 
den wir erst die Gewähr haben, daß in den Schi
schulen nicht verschiedene Schwerpunkte auf ein
zelnen Gebieten geschaffen werden. 

Das Gesetz best immt in seiner ursprünglichen 
Fassung auch und das ha t ebenfalls der He r r Be
richterstatter festgestellt, daß Lehrveranstal tungen 
ausländischer Schulen im Rahmen der Tätigkeit 
eines Vereines mit dem-Sitz im Ausland nicht un
ter die Best immungen dieses Gesetzes fallen. Ge
rade die Vergangenheit ha t aber gezeigt, daß durch 
die Unkenntnis in der Gelände- und Lawinenkunde 

immer wieder ausländische Schigruppen in gefähr
liche Situationen gebracht wurden, wobei teilweise 
Menschenopfer zu beklagen waren. Diese Katas t ro
phen, die fast immer durch eigenes Verschulden zu
standegekommen sind, wi rken sich f remdenver
kehrsmäßig äußerst nachteilig für uns aus, weil im 
Ausland der Eindruck entsteht, daß unsere Schi
gebiete unsicher wären. Daher ist j ene Best immung 
im neuen Gesetz besonders zu begrüßen, die es 
nunmehr den ausländischen Schulen, Vereinen und 
Verbänden zur Pflicht macht, das E invernehmen 
mit der örtlichen Schischule herzustellen. Diese 
kann aus Sicherheitsgründen verlangen, daß der 
ausländischen Gruppe ein or tskundiger Schilehrer 
beigegeben wird. Ich würde wünschen, daß diese 
Best immung vor allem im Hinblick auf die Sicher
heit der Menschen und nur diese sollen wir dabei 
im Auge haben, recht s treng gehandhabt wird. 

Bedauerlich ist meiner Meinung nach j ene Be
st immung im Gesetz, die vorsieht, daß selbst Di
plomschilehrer als äußeres Zeichen der bestandenen 
Prüfung ein Abzeichen t ragen dürfen, welches das 
Landeswappen enthält . 

Meine Damen und Herren! Wenn der Sport auch 
Landessache ist und die Ausbildung der Schilehrer 
von den Ländern durchgeführt wird, sollen wir 
doch bedenken, daß man im Ausland n u r den öster
reichischen Schilehrer kennt und das auch im Ab
zeichen entsprechend zum Ausdruck kommen 
müßte. Ich bin ein Anhänger des Föderalismus, 
doch glaube ich, wir wären wirklichkeitsfremd, 
wenn wir diese Tatsache nicht zur Kenntnis neh
men würden und daraus f rüher oder später die 
entsprechenden Konsequenzen ziehen. Im übrigen 
sind wir der Meinung und das möchte ich ab
schließend sehr deutlich sagen, daß bei einem so 
wichtigen Gesetz auf alle Fälle das Begutachtungs
recht der dafür vorgesehenen Körperschaften ge
wahr t werden muß. Ich weiß nicht, woher der 
Herr Abg. Ritzinger seine.Information hat, daß die 
Arbei terkammer eine Stel lungnahme zu diesem 
Gesetz nicht abgegeben hat. Meine Information 
durch die verantwortl ichen Stellen der Arbei ter
kammer lautet, daß sie nicht aufgefordert worden 
ist, zu diesem Gesetz in letzter Konsequenz eine 
Stel lungnahme abzugeben und die Arbei te rkammer 
wird gegen diese Vorgangsweise Protes t einlegen. 
Die Kammer wird das schriftlich hier deponieren. 
(Abg. Ritzinger: „Am 2. Ju l i 1968 ha t die Arbei 
te rkammer den Gesetzentwurf nachweisbar e rhal
ten!") 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß ge
rade in diesem Fall — wir sind h ier gegensätzlicher 
Ansicht — die Kammer für Arbei ter und Ange
stellte unbedingt zu hören gewesen wäre als die 
gesetzlich zuständige Ver t re tung der unselbständig 
Erwerbstät igen und dazu gehören schließlich auch 
die Schilehrer. 

Aber ich möchte in diesem Zusammenhang auch 
sagen, soweit mir bekannt ist, wurde auch die Lan
dessportorganisation nicht mit diesem Gesetz be
faßt, obwohl gerade sie vor der Verabschiedung 
eines solchen Gesetzes doch unbedingt gehört wer 
den müßte. (Abg. Zinkanell: „Sind die auch nicht 
mitgekommen?") 

Ich möchte sagen, wir sind mi t der Eile, in der 
dieses Gesetz über die Bühne gebracht worden ist, 
nicht einverstanden. Wir sind nicht damit e inver-
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standen, daß das Begutachtungsverfahren unserer 
Meinung nach nur mangelhaft durchgeführt wor
den ist, aber im Interesse der Sicherheit der Men
schen ist uns daran gelegen, daß ein solches Ge
setz rasch beschlossen wird. Daher s t immen wir 
diesem Gesetz t rotzdem zu. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Ich erteile He r rn Abg. Prof. Dr. Mo
ser das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Moser: Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Gestatten Sie m i r ein paar Worte 
zu dem umstr i t tenen Anhörungsverfahren. Nach 
meiner persönlichen Er innerung, aber auch nach 
Einsicht in die Akten wurde ein Anhörverfahren 
nicht nu r durchgeführt, sondern sogar in sehr um
fangreicher Weise durchgeführt. Nach dem Anhör
verfahren ha t eine Diskussion in Fachkreisen über 
das Gesetz s tattgefunden und auch Abgeordnete 
Ih re r Fraktion, meine Damen und Herren von der 
Linken, haben ja Gelegenheit genommen durch Wo
chen mi t Schischulleitern und Schilehrern dieses 
Gesetz durchzubesprechen. (Abg. Heidinger: „Acht 
Tage haben wir Zeit gehabt!") 

Nicht Sie, Herr Abg. Heidinger, aber einige an
dere. (Landeshauptmann Krainer : „Das ist doch 
eine lange Zeit!" — Weitere Zwischenrufe. — 
Glockenzeichen des Präsidenten.) 

Es war gar nicht möglich, ohne Anhörverfahren 
eine solche Materie hier im Haus vorzulegen, da 
durch das Steiermärkische Schischulgesetz beacht
liche Interessen der großen Sportverbände, der al
pinen Vereine und der Jugendorganisat ionen be
rüh r t werden. Der Schilauf s teht längst im Mittel
punkt der Arbeit dieser Verbände, nicht nu r in sei
ner Funkt ion für die Gesundheit, sondern auch für 
die sinnvolle Gestaltung der Freizeit. Weil sich 
Österreich zu einer Schination entwickelt ha t und 
weil S te iermark ein Bergländ ist, gehören die 
Kenntnisse des Schilaufes auch zur Allgemeinbil
dung. Es ist erfreulich, daß dieses Gesetz so formu
liert werden konnte, daß das Erreichen der Ziele 
und die Besorgung der Aufgaben durch die großen 
Sportvereine nicht nu r nicht verhindert , sondern 
erleichtert wurden gegenüber der bisherigen Ge
setzeslage. Alle Forderungen, die von der Landes
sportorganisation in der Enquete im J ah re 1962 für 
ein modernes Schischulgesetz erhoben wurden, sind 
in diesem Gesetz erfüllt worden. 

Sie haben gesagt, die Bera tung sei im Blitz
tempo erfolgt, aber es ha t j ahre lang gedauert, bis 
diese Vorlage gesetzesreif geworden ist. Im Volks
bildungs-Ausschuß ha t man zusätzlich noch Ver
besserungen im § 2 lit. d vorgenommen, indem man 
den Jugendorganisat ionen die Schiausbildung da
durch erleichtert hat, daß sie nicht un ter die Be
s t immungen des Gesetzes fallen. 

Auch wurde eine Formul ierung gefunden, die 
allen Vereinen, die an der Schi-Ausbildung interes
siert sind, diese Schi-Ausbildung ermöglicht. 

Vielleicht kann ein Einwand — ich weiß nicht, ob 
er bei Dr. Götz durchgeklungen ist — erhoben wer
den: Sind diese Formulierungen vielleicht eine Ge
fahr dafür, daß nun in der breiten Schi-Ausbildung 
veral te te Methoden und sozusagen der „Pfusch" 
vom Gesetz i rgendwie sanktioniert werden? Nun, 
man muß dazu wohl b e t onen '— und das wurde 
heute noch nicht gesagt — daß es gelungen ist, in 

der S te iermark ein Schilehrwartwesen aufzubauen, 
das für alle Bundesländer Österreichs vorbildlich 
genannt werden kann. Es wurden 1.300 Lehrwar te 
bisher ausgebildet, davon ist e twa die Hälfte aktiv 
in den Vereinen tätig. Und sie werden laufend 
fortgebildet und mi t den modernsten Erkenntnissen 
der Schi-Pädagogik ver t raut gemacht. 

Eine gesetzliche Verankerung eines Schi-Lehr
planes wä re schon deshalb schwierig, weil wi r z. B. 
im kommenden Winter nach einem neuen österrei
chischen Schi-Lehrplan in den Schischulen unter
richten werden. Dieser Schi-Lehrplan paßt sich an 
eine natürl iche Körperhal tung an und der alte 
Stemmschwung kommt wieder zu Ehren. (Landes
haup tmann Krainer : „Also Schluß ist mi t dem 
Wedeln!") 

Gestatten Sie mir noch, abschließend anzumer
ken: Die moderne Schiausrüstung, vor allem die 
s tarre Verbindung zwischen Schi, Fuß und Schuh 
und die raschen Laufflächen geben zwar große 
Chancen für die Schi-Technik, aber sie br ingen 
auch beträchtliche Gefahren. Es ist erschütternd, 
wie die Zahl der Unfälle in den letzten J ah ren ge
stiegen ist und wie immer mehr schwerste Ver
letzungen durch Drehbrüche' entstehen, die eine 
sehr lange Heilungszeit beanspruchen und zum Teil 
bleibende -Invalidität zur Folge haben. 

Es ist daher eine Forderung, die wir hier im 
Hause an die Schischulen; an die Schilehrer und an 
die Schiausbilder an den Schulen erheben müssen, 
daß man den richtigen Gebrauch der sogenannten 
„Sicherheitsbindung" kennen le rnen muß. Das Ver
lassen auf die Sicherheitsbindungen ist eine der 
ersten Ursachen dieser schweren Unfälle. Diese 
Bindungen geben keine hundertprozentige Sicher
heit, sie werden auch oft unrichtig eingestellt. 

Wenn man alles zusammennimmt, meine Damen 
und Herren, so muß man sagen, daß dieses Gesetz 
nicht nur den Schilehrern den gewünschten ge
setzlichen Schutz gibt, sondern daß es auch in sei
nem Inhalt und in seinen Zeitnahmen Regulierun
gen von allen großen Verbänden begrüßt werden 
kann. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Herr Landesrat Bammer ha t als näch
ster Redner das Wort. 

Landesrat Bammer: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Das noch in Kraft s tehende Gesetz 
s tammt aus dem J ah r 1938, das ist schon bekannt 
und zwar vom 12. März 1938, das ist ein gar nicht 
sehr angenehmes Datum zu unserer Er innerung. 
Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, das 
endlich zur Novellierung geführt hat, s t ammt vom 
13. Dezember 1968. Es hat also dieses bisher in Gel
tung stehende Gesetz auch in der 2. Republik 
23 J ah re seine Funktion erfüllen müssen. Sicher 
mehr, schlecht als recht, weil die Entwicklung im 
Schilauf gerade in den letzten 20 J ah ren außeror
dentlich rasant war. 

Die Grundlage für diesen Entwurf, der heute 
zur Beschlußfassung kommt und der dem Aus
schuß vorgelegen hat, — insgesamt eine Woche vor
gelegen ha t — war das Tiroler Schischulgesetz, das 
man vielfach kopiert hat, ohne gewisse Vorteile 
dieses Gesetzes in Anspruch zu nehmen, aus Sorge 
vor den Verfassungsjuristen. Und n un ha t der Her r 
Abg. Dr , Moser einen unerhörten Weg der Verwal-
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tungsvereinfachung ausgewiesen, er ha t nämlich 
gemeint, nachdem die Landessport-Organisation 
vor sieben J ah ren zum Schi-Lehrwesen einmal Stel
lung genommen hat, sei das für die heutige Si tua-

V tion offensichtlich vollkommen ausreichend. Er, der 
von sich aus mit Recht behauptet , mi t ten in dieser 
Entwicklung des Schi^Lehrwesens zu stehen, scheint 
mir also am wenigsten geeignet, eine solche Aus
sage hier im Hause zu machen. 

Ich stelle, ohne auf den Inhal t des Gesetzes ein
zugehen, meine Damen und Herren, ganz nüch
te rn fest, daß das Landes-Sport-Präsidium zu einer 
S te l lungnahme zu den letzten Entwürfen in den 
letzten J ah ren nie aufgefordert worden ist, obwohl 
das Landessportgesetz eindeutig sagt, daß der Lan-

, dessportrat zur Bera tung der Regierung in allen F ra 
gen des Sportwesens im Lande berufen ist, und ein-

'"~^. s t immig gegen die Außerachtlassung dieser Kompe-
tenz schärfsten Protest eingelegt hat. I n Ausübung 
dieser Hal tung des Landessportrates werde ich als 
derzeitiger geschäftsführender Präsident an der 
Abst immung über dieses Schischulgesetz nicht teil
nehmen. (Abg. Pölzl: „War das jetzt ein ro ter Sla-

.__.....;...._. ... . lom?")_ 

Präsident: Her r Landesrat Wegart ha t sich als 
nächster Redner zu Wort gemeldet. 

Landesrat Wegart: Meine Damen und Herren, 
Hohes Haus! Wenn man im Schisport zu einem 
Rennlauf antri t t , dann soll man mehrere Dinge be
achten. Erstens, ob die Bindungen gut sitzen, zwei
tens, man soll achten, daß man das Gelände be
herrscht, man soll vorher t ra inieren und sich ent
sprechend fit machen? Die Diskussion, der ich auf-

"'-. merksam gefolgt bin, läßt nun den Schluß zu, daß 
Sie diese Grundsätze nicht beachtet haben. 

Zu Ihnen, .Herr Abg. Gross: Der Protest, den Sie 
ankündigen, würde- für die Arbei te rkammer eine 
Fleißaufgabe darstellen, denn am 2. Juli 1968 wurde 
die Kammer für Arbeiter und Angestellte gebeten, 

- zu dem Entwurf Stellung zu nehmen und Sie wer
den es nicht glauben, daß die Arbei terkammer am 
26. Jul i 1968 a n das Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung ausführlich auch zu den einzelnen 
Paragraphen Stellung genommen hat. (Gelächter. 
-^-Zwischenruf von der SPÖ: „Das ist jetzt der 

_ ' - schwarze Slalom!") 

Präsident: Ich bit te um Ruhe! 

-. " Landesrat Wegart: Ich will also nochmals wieder
holen: Das gilt für alle — vorher t ra inieren und 
vorher auf die Bindungen schauen und vorher das 
Gelände beherrschen. 

Aber nachdem die Akten h ier sind, kann man ja 
dazu ein Wort sagen. Aber auch die Landessport-

-' Organisation wurde ersucht, dazu Stellung zu neh
men. Sie hat es auch getan. Es liegt auch hier eine 
ausführliche Stel lungnahme vor. Ich r äume aber 

- gerne ein, daß auf dem Sektor der Befragung die 
— Zeit e twas weiter rückwärts liegt. Aber so viel ha t 

sich in der Vorberei tung zu diesem Gesetz nicht 
geändert . 

Aber, meine Damen und Herren, Hohes Haus! 
' E s wird wenig Gesetze geben, die eine so lange Be

ra tung und eine so gründliche Befragung und auch 
eine so ausführliche Behandlung erfahren haben 
wie dieses Schischulgesetz. Die Aufregung ist mir 
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daher nicht ganz verständlich in diesem Zusammen
hang. Zum Glück können wi r eines sägen, daß es 
beim Schifahren, beim Wedeln einen Links- und 
einen Rechts-Schwung gibt. Also wenn es von den 
Schwüngen he r zu beurtei len ist,, d ann sind Sie 
beide heute auf Ihre Rechnung gekommen. 

Nun darf ich aber nach Beantwor tung der aufge
worfenen Fragen auch ein Wort zum Gesetz sa
gen. Würden heute un te r uns zwei Männer sitzen, 
nämlich Max Kleinoscheg und Toni Sehruf, jene 
steirischen Schi-Pioniere, die 1890 das erste Schi-
Wet t rennen in Mürzzuschlag zur Durchführung ge
bracht haben, sie wü rden sich wahrscheinlich nicht 
nu r über die Aufregung wundern, sie würden sich 
vielmehr -darüber wundern, was der Schisport an 
tatsächlichem Fortschritt in dieser Zeit erfahren 
hat.. Ich würde den Damen und Her ren des Hohen 
Hauses einnrai empfehlen,—gelegentlich e inmal 
Mürzzuschlag zu besuchen und sich das Schi-Mu
seum anzusehen, weil es ein Stück steirischer Schi
geschichte ist, aber auch ein Stück Schigeschichte 
schlechthin. Und von den beiden Schipionieren, die 
damals den .Mut gehabt haben, noch mit einem 
Stock über eine unpräpar ier te Piste zu fahren bis 
zu dem- heutigen Breiten- und Spitzensport im 
Schisport ha t sich im wahrs ten Sinne des Wortes 
eine Revolution entwickelt, wie sie schöner und 
umfangreicher nicht hä t te sein können. 

Ich kann jetzt nu r von der F remdenverkehrs 
war te aus dazu Stellung nehmen: Wie sieht die 
Entwicklung im Schisport und im Winter-Frem
denverkehr aus? Im Winterhalbjahr 1968/69 haben 
wir es auf 1,650.000 Übernachtungen gebracht. Das 
ist ein Viertel aller steirischen Übernachtungen im 
Fremdenverkehrs j ähr 1968. 

Und nun vielleicht ein wesentliches Merkmal : 
80 Prozent dieser Übernachtungen sind Inländer, 
20 Prozent sind ausländische Gäste. Wir können 
weiters dazu feststellen, daß .der Winterfremden
verkehr erstens bei der Fremdenverkehrswirtschaft 
viel s tärkere Investitionen und einen s tärkeren Ein
satz des Kapitals erfordert als der Sommer-Frem
denverkehr. Wir können aber auch gleichzeitig 
feststellen, daß die Ausnützung zweier Saisonen 
erst den Fremdenverkehr für den, der ihn betreibt, 
interessant gestaltet. Und wir können weiters sa
gen, daß wir in den letzten J ah r en in der Steier
mark eigentlich auch ein totales Winterfremdenver
kehrs land geworden sind. Mit Ausnahme der Be
zirke Radkersburg, Fürstenfeld und Feldbach — 
wobei Feldbach noch mit einer Einschränkung zu 
nennen ist, weil es auch einen Schilift mit t lerweile 
gebaut ha t — ha t jeder steirische Bezirk seine Win
tersportanlagen, es wurde jeder steirische Bezirk 
und es wurden jene Gebiete Zug um Zug dem 
Wintersport und dem Winter -Fremdenverkehr er
schlossen, wo es eigentlich vor wenigen J ah ren noch 
gar nicht denkbar gewesen ist. 

Ich kann heute voll Genugtuung auf eines h inwei
sen: Die Steiermark ist h in ter Tirol das zweite 
Wintersport land und zwar das alpine Wintersport
land Österreichs geworden. Tirol, Steiermark, Salz
burg und Vorarlberg, alle übrigen Bundesländer 
können hier nur un ter „ferner liefen" genannt wer
den. 

Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, daß wir 
noch in vielen Gebieten unseres Landes eine Reihe 
von Chancen nicht genützt haben, die wir also auch 
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Zug um Zug wei ter ausbauen. Und es ist gar keine 
Frage, daß damit auch das Schischulwesen seine 
entscheidende Entwicklung erfährt. 

Vielleicht sagt das eine Zahl mehr als alles an
dere : Im J ah re 1961 ha t ten wir in der S teiermark 
31 Schischulen, im J ah re 1965 48 und im J a h r e 1969 
sind es 54. Und wir werden in Kürze die Sechziger 
Zahl erreichen. Das ist immerhin eine Zahl, die 
sich sehen lassen kann. Wir haben an Schilehrern 
76 staatlich geprüfte, 124 Landes-Schilehrer, 52 in 
Ausbildung s tehende Schilehrer und 75 Hilfskräfte. 
Insgesamt also mit dem Stand von jetzt 327 Schi
lehrer, die für die Ausbildung des Wintersport
publ ikums zur Verfügung stehen. 

Mit Dankbarkei t ve rmerke ich aber eines: Es 
haben mehrere Redner vor allem die Sicherheit des 
Schifahrens in den Vordergrund gestellt. Es muß 
uns nachdenklich stimmen, daß die Unfallsziffern 
im Wintersport leider — wi r müssen das sagen — 
außerordentl ich hoch sind. Diese Ziffern zu senken, 
dazu sind mehrere Maßnahmen notwendig: 

1. Die bessere Ausbildung aller jener, die im 
Winter sich dem Wintersport h ingeben über die 
Schischule, aber auch durch entsprechendes Trai
ning und auch durch den Hinweis, es möge sich 
nicht jeder dasselbe zumuten als Amateur inner
halb der ers ten Woche gleich, was Schranz oder 
Tritscher sich • ge t rauen. Und das zweite ist die 
Pflege der Schipisten nicht n u r durch den Ankauf 
von P is tengeräten im Winter •— wir sind auch 
hier bei e twa 30 Pistenpflegegeräten im Lande an
gelangt, wozu ich nebenbei bemerken möchte, daß 
es Geräte sind mit einem Ankaufswert von 250.000 
bis 500.000 Schilling pro Fahrzeug •— sondern auch 
durch das Ausschieben der Abfahrten im Sommer. 
Auch hier sind wir führend. Ich darf auf ein Bei
spiel verweisen, wo w i r zum erstenmal einen sol
chen Test durchgezogen haben, nämlich auf der 
Tauplitz. 

Im Winterhalbjahr und zwar zwischen Weih
nachten und Neujahr 1966/67 ha t t en wir 14 schwere 
Unfälle. Durch den Einsatz eines Pistenpflegegerä-
tes zwischen Weihnachten und Neujahr 1967/68 ist 
die Unfallquote auf Null herabgesenkt worden. Ein 
Beweis mehr, daß durch die entsprechende Pisten
pflege auch h ier für die Sicherheit des Schifahrers 
gesorgt wird. Natürlich können wir nicht alles ver
hindern. Wir können eines tun, daß wir von die
ser War te aus für eine bessere Ausbildung in den 
Schischulen und für eine bessere Pistenpflege Sorge 
t ragen. Es ist gar keine Frage, daß der Winter
sport und der Schilauf heute eine Brei tenwirkung 
haben, wie eigentlich kein Sport in unserem Land. 
E r ha t die höchste Zahl an Aktiven und er ist noch 
im Zunehmen begriffen. 

Ich möchte nun ein Wort an unsere Freunde im 
Oberland sagen, weil sie manches Mal ein bißchen 
kritisch oder mit mehr oder weniger, sagen wir 
unerfreulichen Bemerkungen es nicht verstehen, 
daß wir in der Ost-, Mittel- und Untersteiermark 
selbstverständlich auch den Wintersport aufrüsten. 
Mitt lerweile ist es so, daß der nächste Weg aller 
jener, die im Unter land das Schifahren lernen, in 
die Obers te iermark ist, um dor t selbst den Winter
sport ausüben zu können. Wenn wir 80 Prozent In
länderübernachtungen haben, dann ist das ein Be
weis mehr, daß auch der steirische Winterfrem
denverkehr eine wichtige Funkt ion erfüllt, nämlich, 

daß er den eigenen Gast im Land bindet. Ich möchte 
das auch in diesem Zusammenhang sagen. Wenn 
festgestellt wurde, daß die Wechselwirkungen 
Sport, Industr ie und Fremdenverkehr zu wenig in 
diesem Gesetz ve ranker t sind, dann möchte ich 
eines sagen: Auch dieses Schischulgesetz ist nicht 
ein Gesetz, mit dem ,wir alles regeln können. Er
war ten wir auch nicht, daß mit einem Gesetz e twa 
die Ausbildung geregelt werden kann. Dazu ge
hört mehr . Dazu gehört vor allem die Liebe aller 
derer, die diesem Sport huldigen, die ihn un terwei 
sen und unterr ichten. Wir können sagen, daß die 
Ausbildung unserer Schilehrer einen sehr hohen 
S tandard erreicht hat. Das ist keine Frage. Wir 
können das überzeugend feststellen. 

Was ich noch begrüße ist, daß endlich eines auch 
wieder hergestell t wird durch dieses Gesetz, die 
Ordnung in der Organisation. Es ist zu bedauern, 
daß dieser Verband aufgesplittert wurde . E r ist 
nicht zuletzt deshalb aufgesplittert worden, weil 
man nicht bereit war, auch ein bißchen hier auf 
gemeinsame Dinge zu hören. (Landeshauptmann 
Krainer : „Die Toleranz hat gefehlt!") 

Wenn durch dieses Gesetz diese Ordnung herbei
geführt wird, dann halte ich es für müßig, sich 
darüber zu unterhal ten, wer den Obmann oder Ob
mannstel lver t re ter stellt, sondern ich hal te es für 
wesentlich, daß jetzt von Amts wegen dieser Ver
band mit Öffentlichkeitsrecht ausgestat tet ist und 
daß die Energien im steirischen Schisport für die 
Ausbildung und nicht dafür verwendet werden, wie 
man sich gegenseitig i rgendwo bekämpft, sondern 
daß sie dafür verwendet werden, daß wir uns ge
meinsam für den Winterfremdenverkehr und für 
die Ausbildung im Schisport einsetzen. 

Alles in allem, dieses Gesetz ist ein wei terer ent
scheidender Fortschrit t für den steirischen Winter
fremdenverkehr und für die Ausbildung im Win
tersport. 

Wenn etwa bemerkt wurde, wir werden das Ge
setz einmal novellieren müssen, dann könnte ich 
eine sehr kritische Frage stellen. Sagen Sie mir ein 
Gesetz, das wir nicht novelliert hä t ten? Warum? 
Weil die Entwicklung einfach eine stürmische und 
eine rasante ist. Wenn wir die Gesetzeswei;ke vor 
100 J ah ren betrachten, dann können wir sagen, 
damals hat es Gesetze gegeben, die 20, 30, 40 J ah re 
gehalten haben, aber sie halten heute nicht mehr 
und wir sind veranlaßt, sie zu novellieren. Wird es 
ein Malheur sein, wenn wir e twa auch dieses Ge
setz zu novellieren haben? Vielleicht wi rd uns so
gar die Entwicklung im Schisport dazu veranlassen, 
daß wir es novellieren werden. Ich hal te es für we
sentlich, daß wir auf dem Gebiet einen weiteren 
entscheidenden Schritt getan haben. Wenn Sie alle 
für dieses Gesetz heute letzten Endes doch s t im
men, dann bin ich für diese einstimmige Annahme 
dieses Gesetzes außerordentlich verbunden, weil ich 
am Schluß zurufen kann: Gute Fah r t und Schi 
heil! (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Ich erteile dem Herrn Berichterstatter das 
Schlußwort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Ich darf meinen Antrag 
wiederholen und ersuche Sie, dieses Gesetz zum 
Beschluß zu erheben. 
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Präsident: Sie haben den An t rag gehört. Wer ihm 
zustimmt, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

27. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses . über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
140, Gesetz über öffentliche Schaustellungen,' Dar
bietungen und Belustigungen (Steiermärkisches 
Veranstaltungsgesetz). 

Berichterstatter ist Abg. Dipl.-Ing. Hans Georg 
Fuchs. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag! Sehr ge
ehrte Damen und Herren! Das Gesetz über öffent
liche Schaustellungen, Darbietungen und Belusti
gungen (Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz) 
wurde am 3". Ju l i 1968 beschlossen. Durch einen 
Einspruch der Bundesregierung wurde es no twen-

dern bei der zuständigen Gemeinde und es braucht 
überhaupt kein Bewilligungsverfahren mehr durch
geführt werden, sondern die Veranstal tungen sind 
ja nu r mehr anzeigepflichtig. 

Das Gesetz ist außerdem wesentlich übersichtlicher 
geworden, allein schon durch die Auflassung von 
acht Vorschriften aus der Zeit von 1827 bis 1945. 
Und schließlich noch ein wichtiges Moment, das ich 
nicht une rwähn t lassen möchte: Es wird auch die Be
schaffung der Betriebsstätten entsprechend gere
gelt und auch für die laufende Überprüfung der 
Betriebsstätten sind Festlegungen getroffen, so daß 
man also mit Fug und Recht sagen kann, daß auch 
für das Publ ikum die Gewähr für e ine wesentlich 
größere Sicherheit bei solchen Veranstal tungen ge
geben ist. Wir begrüßen das Gesetz aus all diesen 
Gründen und werden ihm die Zust immung ertei-
len. (Allgemeiner Beifall.) 

dig, daß wir uns abermals mit dem Gesetz befas
sen und es wurden in dem Zusammenhang ver
schiedene Änderungen und auch Verbesserungen 
hinsichtlich des systematischen Aufbaues und 
gleichzeitig Anpassungen vorgenommen. Die Bei
lage Nr. 140 sowie eine von der Rechtsabteilung 2 
zusammengefaßte Aufstellung aller dieser Ände
rungen liegt Ihnen vor. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß ha t 
sich in einigen Sitzungen mit diesem Gesetz und 
den Änderungen befaßt und ich darf Sie namens 
des Ausschusses bitten, diesem Gesetz I h re Zu
st immung zu erteilen. 

Präsident: Ich erteile Her rn Abg. Stöffler das 
Wort. 

Abg. Stöffler: Hoher Landtag! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Für die vorliegende 
Gesetzesnovellierung gibt es mehrere . Anlässe: 
1. Den Einspruch der Bundesregierung gegen das 
Gesetz, das der Steierm. Landtag am 3. J un i v. J. 
verabschiedet hat und nach der Richtigstellung ent
sprechend dem Einspruch, eine Neufassung ver
schiedener Best immungen und eine klare Tren
nung, wo die Gewerbeordnung zuständig ist und. 
wo das Veranstaltungsgesetz anzuwenden ist. 

Der ' zweite Anlaß wa r die Anpassung an die 
Bundes Verfassungsnovelle 1962. Zu diesem Zweck 
hat eine eigene Anpassungskonferenz in Linz s tat t
gefunden,- bei der Ver t re ter der Bundesländer, des 
Verfassungsdienstes anwesend waren. Die Er
kenntnisse, die man dort gewonnen hat und die e r 
arbeiteten Gesichtspunkte finden ebenfalls nun in 
der Novellierung ihren Niederschlag. Vor allem ist 
nun geklärt, was in den eigenen Wirkungsbereich 
der Gemeinde fällt. 

Der dr i t te Anlaß war das Salzburger Veranstal
tungsgesetz, das sich zu einem Modellfall entwickelt 
hat und auch die Erkenntnisse, die mi t diesem Ge
setz verbunden sind, haben ebenfalls in der vorlie
genden endgültigen Fassung ihre Berücksichtigung 
gefunden. Wir können heute sagen, daß die e in
schlägige Materie mit der Verabschiedung des heu
tigen Gesetzentwurfes endgültig geregelt ist. • Sie 
bringt eine sehr s tarke Entlastung der Landesver
waltung, weil die Vollziehung fast gänzlich in die 
Hände der Gemeinden fällt. Sie br ingt weiters eine 
s tarke Vereinfachung für die Betroffenen. Erstens 
müssen sie n icht .mehr beim Lande ansuchen, son-

Präsident: Eine weitere Wortmeldung l iegt nicht 
vor. Ich bitte den Her rn Berichterstat ter um das 
Schlußwort. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Ich verzichte auf das 
Schlußwort und wiederhole m e i n e n Antrag. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Wer da
mi t e inverstanden ist, den bit te ich um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Damit ist die heutige Tagesordnung erschöpft. 

. Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 
Hause ver t re tenen Parteien beant rage ich a) ge
mäß § 13 Abs. 4 der Geschäftsordnung, sämtliche 
Ausschüsse zu beauftragen, die Bera tungen wäh 
rend der tagungsfreien Zeit über die offenen Re
gierungsvorlagen und insbesondere über das Land
wirtschaftskammergesetz, Steiermärkisches Güter
und Seilwege-Landesgesetz, Aufzuchtgesetz, F lu r 
schutzgesetz, Kanalabgabengesetz usw. fortzusetzen 
und gemäß § 13 Abs. 3 der GO. die F rüh Jahrstagung 
1969 zu schließen. 

Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordne
ten, die diesen Anträgen zustimmen, um ein Zei
chen mit der Hand. (Geschieht.) 

Die Anträge sind angenommen. 
Ich möchte schon heute bekanntgeben, daß die 

Beratungen in den Ausschüssen in der Woche nach 
dem 15. September aufgenommen werden und in 
der Woche nach dem 5. Oktober 1969 die Herbst
tagung des Landtages voraussichtlich eröffnet wer 
den wird. 

Hohes Haus! W i r haben in den letzten Wochen 
in den Ausschüssen außer zahlreichen Anpassungs
gesetzen auch einige für unser Land besonders 
wichtige Gesetze beschlossen, wie soeben das Schi
schulgesetz, das Tierzuchtgesetz, Veranstal tungsge
setz, um nur einige zu nennen. 

Ich wünsche daher mit vollem Recht allen Re-
gierungsmitgliedern,. den Abgeordneten und der 
Beamtenschaft während der Ferien eine recht gute 
Erholung, damit wir uns im Herbst wieder zu 'wei
terer fruchtbringender Arbeit - zusammenfinden 
können. 

Die Sitzung und damit die F rüh Jahrstagung sind 
geschlossen. ~ • • 

Ende: 13.20 Uhr. 
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